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 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit
 und Entwicklung vom 20.  Februar 2012 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Niema Movassat, Heike Hänsel,
 Wolfgang Gehrcke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/8422 –

 Deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Wassersektor in den besetzten
 palästinensischen Gebieten vor dem Hintergrund des Wasserkonflikts in der
 Region

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Seit  2010  arbeitet  das  Bundesministerium  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit
 und  Entwicklung  (BMZ)  im  Rahmen  von  trilateralen  Kooperationsvorhaben
 mit  Israel  zusammen.  Im  Fokus  steht  dabei  der  Wassersektor,  wie  bei  der  Drei-
 eckskooperation  zwischen  Deutschland,  Israel  und  Äthiopien,  bei  der  in  Zu-
 sammenarbeit  mit  der  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)
 GmbH  ein  System  zur  Tröpfchenbewässerung  eingeführt  wird  sowie  dem  tri-
 lateralen  Verbundprojekt  in  Jordanien  und  Israel  aus  Forschungsmitteln  des
 BMZ.

 Darüber  hinaus  baut  die  Bundesregierung  die  forschungspolitische  Zusam-
 menarbeit  mit  Israel  weiter  aus.  Ein  Schwerpunkt  ist  die  Wassertechnologie.
 Bei  der  interministeriellen  Kooperation  zwischen  dem  Bundesministerium  für
 Bildung  und  Forschung  (BMBF)  und  dem  israelischen  Ministerium  für  Wirt-
 schaft  und  Technologie  bzw.  dem  Ministerium  für  Industrie,  Handel  und
 Arbeit  liegen  heute  die  Schwerpunkte  in  naturwissenschaftlich-technischen
 Bereichen, u.  a. in den Wassertechnologien.

 Außerdem  wollen  die  deutsche  und  die  israelische  Regierung  die  Zusammen-
 arbeit  im  Agrarsektor  intensivieren  und  Möglichkeiten  zur  weiteren  Zusam-
 menarbeit  auf  dem  Gebiet  der  Landwirtschaft  prüfen.  Forschungsaktivitäten
 sollen fortgesetzt und ausgeweitet werden.

 Dieses  Vorgehen  erfolgt  vor  dem  Hintergrund,  dass  Israel  das  Menschenrecht
 auf  Wasser  der  palästinensischen  Bevölkerung  permanent  verletzt  und  seine
 eigene  Landwirtschaft  auf  Kosten  der  palästinensischen  Wasserreserven  be-
 treibt.  So  haben  es  u.  a.  die  UN-Sicherheitsratsresolutionen  wie  die  Resolution
 1544  vom  Mai  2004,  welche  die  ebenfalls  nicht  beachteten  Resolutionen  242,
 338,  445,  1322,  1397,  1402,  1405,  1435  und  1515  erneuert,  in  denen  Israel
 aufgefordert  wird,  seine  im  Völkerrecht  verankerte  Verantwortung  und  seine
 Verpflichtungen  als  Besatzungsmacht  gegenüber  der  palästinensischen  Bevöl-
 kerung  wahrzunehmen,  die  Menschenrechte  zu  achten  und  den  Verpflich-
 tungen  der  Road  Map  nachzukommen  und  das  Urteil  des  Internationalen
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Gerichtshofs  vom  Juli  2004,  das  die  israelischen  Siedlungen  in  den  besetzten
 Gebieten  als  „illegal“  und  den  Verlauf  der  Sperranlagen  dort,  wo  er  von  der
 Grünen  Linie  abweicht,  also  in  80  Prozent  des  Verlaufs  der  Anlagen,  als
 „Bruch  der  IV.  Genfer  Konvention“  bezeichnet,  missachtet.  Und  das,  obwohl
 Israel  als  Besatzungsmacht  nach  der  IV.  Genfer  Konvention  und  der  Haager
 Kriegskonvention  verpflichtet  ist,  für  das  Wohlergehen  und  die  Versorgung
 der  in  dem  besetzten  Gebiet  wohnenden  Bevölkerung  zu  sorgen.  Das  betrifft
 auch  die  Versorgung  mit  sicherem  Wasser  und  die  Erhaltung  der  Infrastruktur,
 u.  a. von Wasserleitungen und Kläranlagen.

 Bis  heute  aber  verfügen  hunderte  palästinensische  Dörfer  in  der  Westbank
 nicht  über  eine  ausreichende  Wasserversorgung.  Am  meisten  davon  betroffen
 sind  die  Regionen  Nablus,  Jenin  und  Hebron.  Auch  die  Situation  im  Gaza-
 streifen  ist  sehr  schwierig.  Während  in  Israel  rund  280  Liter  Trinkwasser  pro
 Kopf  und  Tag  verbraucht  werden  –  im  Vergleich  dazu  in  Deutschland  122  Li-
 ter  –,  verfügt  die  palästinensische  Bevölkerung  im  Durchschnitt  nur  über
 60  Liter  pro  Kopf  und  Tag,  ein  Drittel  der  Bevölkerung  sogar  nur  über  30  Liter
 pro  Kopf  und  Tag.  Über  50  000  Menschen  in  151  Gemeinden  in  den  besetzten
 palästinensischen  Gebieten  befinden  sich  in  einer  kritischen  Lage,  da  sie  we-
 niger  als  30  Liter  Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag  zur  Verfügung  haben,  wäh-
 rend  fast  eine  Million  Menschen  in  492  Gemeinden  mit  weniger  als  60  Litern
 Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag  auskommen  muss.  Die  Weltgesundheitsorgani-
 sation  (WHO)  empfiehlt  mindestens  100  Liter  pro  Kopf  und  Tag,  30  Liter  gel-
 ten  nach  WHO-Angaben  als  absoluter  Notfallwert  nach  schweren  Naturkata-
 strophen.  Nach  Angaben  der  palästinensischen  Wasserbehörde  (PWA)  stehen
 40  Prozent  der  palästinensischen  Bevölkerung  kein  fließendes  Wasser  zur  Ver-
 fügung.  Da  laut  Weltbank  nur  5  bis  10  Prozent  des  Wassers  in  Gaza  internatio-
 nale  Standards  für  Trinkwasser  erfüllt  –  fünf  Prozent  der  etwa  116  kommu-
 nalen  Bohrlöcher  Gazas  ist  versalzen  –,  sind  die  Folgen  für  die  Gesundheit  der
 Bevölkerung verheerend.

 Während  viele  der  Bewässerungssysteme  für  die  israelische  Landwirtschaft  in
 Israel  und  in  den  besetzten  Gebieten  alles  andere  als  nachhaltig  sind  –  die
 Wasserverluste  liegen  bei  mindestens  30  Prozent  –  steht  den  palästinensischen
 Landwirten  zu  wenig  Wasser  zur  Verfügung.  Als  Folge  der  ungleichgewich-
 tigen  Wasserverteilung  und  anderer  administrativer  Erschwernisse  konnte  sich
 die  bewässerte  Landwirtschaft  der  Palästinenser  in  der  Westbank  seit  1967
 nicht  weiter  entwickeln  und  beträgt  bis  heute  nur  6,8  Prozent  der  gesamten
 Anbaufläche.  Palästinensische  Landwirte  sind  durch  die  ungerechte  Wasser-
 verteilung  stark,  gerade  gegenüber  israelischen  Siedlern,  benachteiligt.  Die
 Aufgabe  von  Betrieben  und  der  ökonomische  Zwang  zum  Landverkauf  sind
 häufig die Folge.

 Deutschland  ist  seit  den  80er-Jahren  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebie-
 ten  engagiert  und  hat  bisher  über  600  Mio.  Euro  für  konkrete  Vorhaben  der
 Entwicklungszusammenarbeit  (EZ)  zugesagt.  Angesichts  insgesamt  knapper
 Wasserreserven  liegt  der  Schwerpunkt  der  deutsch-palästinensischen  EZ  im
 Wassersektor.

 Da  der  israelische  Militärerlass  158  von  1967  jegliche  Arbeiten  im  Wasser-
 sektor  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  ohne  vorherige  Genehmi-
 gung  durch  das  israelische  Militär  untersagt  hat,  mussten  allein  für  den  Brun-
 nen  Hizmeh  von  GTZ,  heute  GIZ,  und  KfW  Bankengruppe  13  unterschied-
 liche  Anfragen  hinsichtlich  des  Bohrstandpunkts  gestellt  werden,  die  vom
 Joint  Water  Committee,  der  israelischen  Zivilverwaltung  und  dem  Militär  im-
 mer  wieder  abgelehnt  wurden.  Seitdem  konzentriert  sich  die  deutsche  EZ  in
 den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  auf  den  Abwasserbereich,  obwohl
 auch  dort  aufgrund  fehlender  Baugenehmigungen  und  Materiallieferungen  be-
 reits bewilligte Gelder nicht abgerufen und eingesetzt werden konnten.

 UN-OCHA  (United  Nations  Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian
 Affairs),  das  UN-Hilfswerk  für  die  palästinensischen  Flüchtlinge  UNWRA,
 die  Weltbank  und  Amnesty  International  betonen  immer  wieder,  dass  der
 Haupthinderungsgrund  für  eine  nachhaltige  ökonomische,  soziale  und  politi-
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sche  Entwicklung  in  der  Besatzungs-  und  Blockadepolitik  Israels  liegt  und
 hier insbesondere im Bereich Zugang zu Wasser.

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  hat  in  der  17.  Legislaturperiode  bereits  zu  den  Klei-
 nen  Anfragen  auf  den  Bundestagsdrucksachen  17/2704  vom  4.  August  2010
 und  17/2943  vom  7.  September  2010  Fragen  zum  Engagement  der  Bundes-
 regierung  im  Wassersektor  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  und
 zur  trilateralen  EZ  Deutschlands  mit  Israel  im  Bereich  Wasser,  Bewässerung
 und  Abwasser  gestellt.  Diese  neue  Kleine  Anfrage  dient  dazu,  bereits  gestellte
 Fragen zu vertiefen und weitergehende Fragen zu stellen.

 1.  Wie  gewährleistet  die  deutsche  EZ  (Finanzielle  Zusammenarbeit  –  FZ  –
 und  Technische  Zusammenarbeit  –  TZ)  die  ausreichende  Trinkwasserver-
 sorgung  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  angesichts  der  neuen
 Schwerpunktsetzung  auf  Vorhaben  zur  Wasserverlustreduzierung  und  auf
 den Grundwasserschutz?

 Die  Bundesregierung  trägt  mit  ihrer  Entwicklungszusammenarbeit  seit  über
 zwei  Jahrzehnten  zur  Stärkung  des  Wasser-  und  Abwassersektors  in  den  paläs-
 tinensischen  Gebieten  bei.  Deutschland  war  der  erste  internationale  Geber,  der
 die  Palästinenser  in  diesem  Sektor  unterstützte.  Mit  ihrer  Entwicklungszusam-
 menarbeit  kann  die  Bundesregierung  unbefriedigende  Rahmenbedingungen
 nicht  ändern.  Sie  hat  aber  wichtige  Beiträge  zur  Versorgung  der  Menschen  ge-
 leistet.  Allein  in  den  Bezirken  Ramallah  und  Nablus  profitierten  knapp  120  000
 Menschen von der Unterstützung Deutschlands.

 Die  Bundesregierung  folgt  mit  der  Unterstützung  der  Abwasserentsorgung  den
 strategischen  Vorgaben  des  palästinensischen  Partners.  Vor  dem  Hintergrund,
 dass  die  Wasserverfügbarkeit  in  den  auf  palästinensischen  Gebieten  befindli-
 chen  Aquiferen  begrenzt  ist,  legt  die  deutsche  Entwicklungszusammenarbeit  in
 Abstimmung  mit  der  Palästinensischen  Wasserbehörde  (Palestinian  Water
 Authority,  PWA)  aus  Gründen  der  Nachhaltigkeit  ihren  Schwerpunkt  auf  Vor-
 haben  zur  Wasserverlustreduzierung  und  auf  den  Grundwasserschutz.  Beson-
 dere  Bedeutung  hat  dabei  die  Sammlung,  Aufbereitung  und  Wiederverwendung
 von Abwasser.

 Die  Bundesregierung  hat  Ende  der  90er-Jahre  mit  dem  Vorhaben  „Abwasserent-
 sorgung  Al  Bireh“  das  bislang  einzige  moderne  Klärwerk  der  Westbank  finan-
 ziert.  Die  Palästinensische  Wasserbehörde  hat  die  Bundesregierung  gebeten,  auf
 diese  Erfahrung  aufzubauen  und  sie  bei  der  Errichtung  von  Kläranlagen  auch  an
 anderen Standorten zu unterstützen.

 Daneben  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  der  Subsektor  Trinkwasserversorgung
 auch  weiterhin,  anders  als  vom  Fragesteller  dargestellt,  Bestandteil  des  deut-
 schen  Engagements  im  Schwerpunkt  Wasser/Abwasser/Abfall  ist.  So  wird  u.  a.
 mit  Projekten  zur  Wasserverlustreduzierung  ein  Beitrag  zur  besseren  Frisch-
 wasserversorgung geleistet.

 a)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Schwerpunktverlagerung  von
 der  Trinkwasserversorgung  auf  die  Abwasserentsorgung  vor  dem  Hin-
 tergrund,  dass  bis  heute  rund  40  Prozent  der  Dörfer  und  Gemeinden  in
 der  Westbank  (und  damit  etwa  20  Prozent  der  Bevölkerung,  vor  allem
 in  den  Regionen  um  Hebron,  Nablus  und  Jenin)  gar  nicht  an  das  Trink-
 wassersystem  angeschlossen  sind,  dass  über  50  000  Menschen  in
 151  Gemeinden  sich  aufgrund  der  Unterversorgung  (weniger  als  30  Li-
 ter  Trinkwasser  pro  Tag)  in  einer  kritischen  Lage  befinden  und  ca.  eine
 Million  Menschen  in  492  Gemeinden  mit  weniger  als  60  Litern  Trink-
 wasser  pro  Kopf  und  Tag  auskommen  müssen  und  sich  mittels  Regen-
 wasserzisternen,  überteuerten  Tankwagen  oder  direkt  aus  den  Quellen
 –  oft  kanisterweise  und  per  Esel  –  versorgen  müssen,  während  die
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nächste  illegale  aber  vollends  an  das  Wassernetz  angeschlossene  und
 versorgte israelische Siedlung nur wenige hundert Meter entfernt liegt?

 Die  zum  Teil  kritische  Ver-  und  Entsorgungslage  in  der  Westbank  und  in  Gaza
 ist  der  Bundesregierung  bekannt.  Die  Bundesregierung  leistet  ihren  Beitrag  zur
 Verbesserung  der  Wassersituation  in  den  palästinensischen  Gebieten  im  Rah-
 men  eines  mit  der  Palästinensischen  Behörde  und  mit  anderen  Geberländern
 abgestimmten Ansatzes.

 b)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  diese  Schwerpunktverlagerung
 vor  dem  Hintergrund  einer  GTZ-Studie  aus  dem  Jahr  1996  (multilate-
 rale  Studie  finanziert  und  gefördert  durch  die  Bundesregierung),  nach
 der  sich  im  Jahre  2010  der  palästinensische  Wasserbedarf  auf  156  Liter
 pro  Kopf  und  Tag  an  Trinkwasser  belaufen  wird,  laut  der  offiziellen
 Zahlen  der  Palestinian  Water  Authority  aus  dem  Jahre  2011  (für  das
 Jahr  2010)  die  reale  Konsumptionsmenge  der  angeschlossenen  und  ver-
 sorgten  Gemeinden  (die  unversorgten  Gebiete  außen  vor)  aufgrund  der
 mangelnden  Verfügbarkeit  von  Wasser  gerade  einmal  73  Liter  pro  Tag
 –  also  nicht  einmal  die  Hälfte  des  prognostizierten  Zieles  der  deutschen
 EZ beträgt?

 Die  Bundesregierung  orientiert  ihre  Entwicklungspolitik  insbesondere  an  dem
 Ziel,  Beiträge  für  ein  menschenwürdiges  Leben  in  den  Entwicklungsländern  zu
 leisten.  In  Studien  genannte  Zielgrößen  können  nur  als  grobe  Orientierungen
 für  Planungsprozesse  dienen.  Aus  heutiger  Sicht  erscheint  die  in  der  Studie  von
 1996  zitierte  Zahl  von  156  Liter  pro  Kopf  und  Tag  ausgesprochen  hoch.  An-
 gesichts  der  bestehenden  Wasserknappheit  im  Nahen  Osten,  steigender  Bevöl-
 kerungszahlen  und  verbesserter  Möglichkeiten  der  Wassereinsparung  scheint
 die Zahl daher als Zielgröße heute ungeeignet.

 c)  Wie  ist  die  Aufgabe  des  Schwerpunkts  Trinkwasserversorgung  laut
 Bundesregierung  in  Einklang  zu  bringen  mit  dem  „Leitprinzip  eines  In-
 tegrierten Wasserressourcenmanagements (IWRM)“?

 Eine  geregelte  Abwasserentsorgung  ist  ein  zentraler  Baustein  des  „Integrierten
 Wasserressourcenmanagements“.  Sie  trägt  wesentlich  zum  Schutz  der  knappen
 Wasserressourcen bei.

 d)  Welches  ist  die  genaue  Menge  an  für  die  palästinensische  Bevölkerung
 zusätzlich  bereitgestelltem  Brauchwasser  durch  Projekte  der  deutschen
 EZ  wie  den  Bau  von  Kläranlagen,  und  in  welchem  Verhältnis  steht
 diese Menge zum tatsächlichem Bedarf (156 Liter pro Tag)?

 Da  die  Bundesregierung  bei  verschiedenen  baulichen  Vorhaben  sowie  Bera-
 tungs-  und  Ausbildungsvorhaben  Unterstützung  geleistet  hat,  kann  nicht  quan-
 tifiziert  werden,  welches  Brauchwasser  unmittelbar  und  ausschließlich  durch
 deutsche  Entwicklungshilfeleistungen  gefördert,  aufbereitet  oder  transportiert
 wurde.

 2.  Warum  ist  nach  Meinung  der  Bundesregierung  die  nachholende  und  nach-
 haltige  Erschließung  von  Grundwasser  durch  die  palästinensischen  Behör-
 den  keine  Priorität,  vor  allem  vor  dem  Hintergrund,  dass  führende  Vertreter
 Palästinas  –  vom  Präsidenten  zum  Premierminister  bis  hin  zum  Wasser-
 minister  –  fortwährend  erklären,  dass  die  vorderste  und  vornehmste  Priori-
 tät im Wassersektor der Zugang zu eigenem Wasser bleibt?

 Hierzu  wird  auf  die  Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  27  der  Kleinen  An-
 frage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 17/3129 verwiesen.
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Darüber  hinaus  plant  die  Palästinensische  Wasserbehörde  den  Bau  einer  Entsal-
 zungsanlage. Hierzu wird derzeit eine entsprechende Feasibility-Studie erstellt.

 3.  Aus  welchen  Gründen  hat  die  Bundesregierung  nach  Aufgabe  des  Projek-
 tes  der  KfW  Bankengruppe  „El  Hizme-Brunnen“  –  das  Projekt  war  gegen-
 über  der  Palästinensischen  Autonomiebehörde  bereits  vertraglich  zugesi-
 chert  –  nicht  nach  einem  alternativen  Brunnenprojekt  gesucht,  obwohl  die
 Notwendigkeit  aufgrund  des  immer  weniger  ausreichenden  Zugangs  zu
 Trinkwasser  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  ständig  zuge-
 nommen hat?

 Die  Bundesregierung  verweist  auf  ihre  Antwort  zu  Frage  28  der  o.  g.  Kleinen
 Anfrage (Bundestagsdrucksache 17/3129).

 a)  Und  in  diesem  Zusammenhang  wann,  von  wem  und  in  wessen  Auftrag
 wurde  die  in  der  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Kleine  Anfrage
 auf  Bundestagsdrucksache  17/3129  angegebene  hydrologische  Studie
 durchgeführt  (bitte  genaue  Angabe  von  Jahr,  Autor,  Auftraggeber),  und
 wo  und  wie  ist  sie  zugänglich  (bitte  an  die  Antwort  auf  diese  Kleine
 Anfrage angängen bzw. als Link zur Verfügung stellen)?

 Die  erwähnte  Studie  wurde  2000  von  Dr.  Amer  Marai  (Al  Quds  University)  im
 Auftrag  der  Bundesregierung  mit  dem  Ziel  durchgeführt,  mögliche  Standorte  für
 neue  Brunnen  zu  identifizieren.  Die  Ergebnisse  wurden  kritisch  mit  PWA,  JWU
 (Jerusalem  Water  Undertaking)  und  GTZ  diskutiert.  In  diesem  Zusammenhang
 wurde  ein  weiteres  hydrogeologisches  Gutachten  in  Auftrag  gegeben  und  die
 Ergebnisse  einer  USAID-finanzierten  (USAID:  United  States  Agency  for  Inter-
 national  Development)  hydrologischen  Untersuchung  (Consultant  CH2Mhill)
 genutzt.  Auch  die  Bundesanstalt  für  Geowissenschaften  und  Rohstoffe  (BGR)
 wurde  zur  Auswertung  der  vorhandenen  Daten  hinzugezogen.  Die  Studien  sind
 nicht  öffentlich  zugänglich.  Die  Ergebnisse  dieses  intensiven  Untersuchungs-
 prozesses  sind  bekannt:  Die  vorgeschlagenen  Standorte  für  neue  Brunnen
 wurden  als  nicht  aussichtsreich  eingestuft,  v.  a.  weil  die  vorhandenen  hydrogeo-
 logischen  Daten  zu  der  Einschätzung  geführt  haben,  dass  weitere  Grundwasser-
 entnahmen  in  der  Region  Ramallah/Jerusalem  nur  zu  Lasten  der  bestehenden
 Brunnen  möglich  wären.  Daher  waren  aus  dt.  Sicht  die  Voraussetzungen  für  eine
 weitere  Verfolgung  des  Brunnenbauprojekts  nicht  gegeben.  Konsequenterweise
 wurde  die  Brunnenbaukomponente  zu  Gunsten  schnell  realisierbarer  Maßnah-
 men  zur  Erhöhung  der  Wasserverfügbarkeit  zurückgestellt.  Daher  erfolgte  auf
 den  Regierungsverhandlungen  die  Umwidmung  der  Mittel  für  Maßnahmen  im
 Bereich der Wasserverlustreduzierung.

 b)  In  welchen  Passagen  der  Studie  wird  der  „El  Hizme-Brunnen“  genannt
 (bitte genau zitieren)?

 Auf die Antwort zu Frage 3a wird verwiesen.

 c)  Von  welchen  Probebohrungen  des  USAID  (United  States  Agency  for
 International  Development),  die  die  Ergebnisse  der  Studie  unterstützen,
 spricht  die  Bundesregierung  in  Bezug  auf  den  „El  Hizme-Brunnen“
 (bitte  Name  und  Standort  des  Bohrpunktes  nennen),  aus  welchem  Jahr
 waren  die  Bohrungen,  und  was  waren  die  genauen  Ergebnisse  der  Boh-
 rungen,  wie  weit  sind  diese  Bohrungen  von  Hizmeh  entfernt,  was  wa-
 ren  die  genauen  Rückschlüsse,  die  USAID  aufgrund  der  Probebohrun-
 gen hinsichtlich des „El Hizme-Brunnen“ gezogen hat (bitte belegen)?

 Es  handelt  sich  um  Probebohrungen,  die  USAID  nach  Vorlage  der  besagten
 Studie unternommen hat.
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d)  Mit  welchem  palästinensischen  Partner  wurde  die  in  der  Antwort  der
 Bundesregierung  auf  die  Kleine  Anfrage  auf  Bundestagsdrucksache
 17/3129  dargelegte  Mittelumwidmung  diskutiert,  wann  und  an  wel-
 chem  Ort,  und  gab  es  eine  dezidierte  Zustimmung  des  Partners,  wo  ist
 diese  niedergelegt,  und  welche  Art  von  Absichtserklärungen  gab  es
 (bitte belegen)?

 Die  Mittelumwidmung  wurde  mit  der  Palästinensischen  Behörde  im  Rahmen
 von  Regierungsverhandlungen  vorgenommen.  Die  Umwidmung  wurde  insbe-
 sondere  mit  der  Palästinensischen  Wasserbehörde  (PWA)  und  dem  Finanzmi-
 nisterium besprochen.

 e)  Besteht  der  Standpunkt  der  Bundesregierung,  dass  der  Brunnen  nicht
 gebohrt  werden  soll,  auch  vor  dem  Hintergrund  fort,  dass  der  „El
 Hizme-Brunnen“ unterdessen bewilligt wurde?

 Der  Standpunkt  der  Bundesregierung,  dass  der  Brunnen  nicht  mit  Mitteln  der
 deutschen  Entwicklungszusammenarbeit  gebohrt  werden  soll,  besteht  weiter-
 hin.

 4.  Ist  die  Bundesregierung  ihrem  auf  der  Geberkonferenz  2007  in  Paris  gege-
 benen  Versprechen  nachgekommen,  finanzielle  Mittel  für  dringend  benö-
 tigte  Infrastrukturmaßnahmen  gerade  im  Bereich  Wasserversorgung  und
 Abwasserentsorgung  bereitzustellen  (bitte  detaillierte  Angaben  zu  Umfang
 und Maßnahmen)?

 Hierzu  hat  die  Bundesregierung  bereits  im  Rahmen  ihrer  Antwort  zu  Frage  4  auf
 die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 17/3129 folgendes mitgeteilt:

 (Die  bilaterale  deutsche  entwicklungspolitische  Zusammenarbeit  leistet  mit
 einem  im  Gebervergleich  mittleren  Volumen  (40  bis  50  Mio.  Euro  jährlich)
 einen  Beitrag  zur  wirtschaftlichen  Stabilisierung,  zum  umweltgerechten,  kon-
 fliktmindernden  Umgang  mit  der  knappen  Ressource  Wasser  sowie  zum  Auf-
 bau  von  staatlichen  und  kommunalen  Institutionen  und  Infrastruktur.  Darüber-
 hinaus  leistet  die  Bundesregierung  Soforthilfe  zur  Aufrechterhaltung  sozialer
 Infrastruktur  im  Gazastreifen  und  engagiert  sich  im  Rahmen  eines  geberge-
 meinschaftlichen  Programms  zu  Unterstützung  des  palästinensischen  Bildungs-
 programms.  Die  kumulierten  Zusagen  der  bilateralen  Entwicklungszusammen-
 arbeit belaufen sich bisher auf ca. 685 Mio. Euro.)

 Diese  Linie  wurde  auch  2010  und  2011  fortgesetzt.  Auch  für  2012  sind  ähn-
 liche  Zusagevolumina  in  der  Planung  (Zu  den  Zusagen  an  die  Palästinensische
 Behörde siehe auch Antwort zu Frage 28d).

 a)  Welchen  Zielwert  an  zusätzlichen  realen  Versorgungsmengen  (in
 Kubikmetern  sowie  im  Pro-Kopf-Dargebot)  hat  sich  die  deutsche  EZ
 gesetzt,  betrachtet  sie  diese  Mengen  als  ausreichend,  hat  sie  diese  Men-
 gen  erreicht,  und  wenn  nein,  welche  konkreten  Maßnahmen  der  Neu-
 und Umsteuerung ihrer Projekte hat sie bisher in die Wege geleitet?

 Das  BMZ  nennt  in  dem  „Sektorkonzept  Wasser“  eine  Größenordnung  von
 120  Liter  pro  Kopf  und  Tag  im  städtischen  Umfeld,  im  ländlichen  Kontext  liegt
 der Wert niedriger.

 Dieser  Wert  wird  in  unseren  Projektgebieten  teilweise  erreicht,  in  den  übrigen
 Gebieten geht die Entwicklung in diese Richtung.
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b)  Welcher  Mindestwert  an  Wasserversorgung  der  palästinensischen  Be-
 völkerung  ist  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  noch  vertretbar  vor
 dem  Hintergrund  des  WHO-Minimalversorgungswerts  von  100  Litern
 täglich  und  der  tatsächlichen  Versorgung  der  palästinensischen  Bevöl-
 kerung mit unter 60 Litern pro Tag?

 Die  Bundesregierung  sieht  die  Minimalversorgungswerte  der  Weltgesundheits-
 organisation (WHO) als eine Orientierungsgröße an.

 5.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Wasserknappheit  in  der  Westbank,
 die  laut  Studien  israelischer,  palästinensischer  und  internationaler  Wissen-
 schaftler  (u.  a.  die  USAID-Studie  zur  Modellierung  des  Östlichen  Aquifers
 2009/2010)  dadurch  verursacht  wird,  dass  die  Grundwasserreserven  in  der
 Westbank  durch  Israel,  das  seit  1967  die  gesamte  Wasserwirtschaft  der
 besetzen  Gebiete  reguliert  und  dirigiert  und  80  Prozent  der  Wasservorräte
 der  Westbank  beansprucht,  übernutzt  werden  und  infolgedessen  der
 Grundwasserspiegel  im  Distrikt  Jenin  um  zehn  Meter  und  im  Jordantal  um
 16 Meter und auch der Wasserspiegel im Toten Meer rapide gesunken ist?

 Die  Bundesregierung  tritt  für  eine  nachhaltige  Nutzung  der  Wasserressourcen
 in  den  palästinensischen  Gebieten  und  in  Israel  ein.  Dazu  zählt,  dass  nur  in  dem
 Maße  Wasser  aus  den  Grundwasservorkommen  entnommen  wird,  wie  sich
 dieses  durch  Niederschlag  wieder  auffüllt.  Die  Bundesregierung  tritt  ferner  da-
 für  ein,  dass  die  Parteien  der  Osloer  Abkommen  die  darin  getroffenen  Interims-
 vereinbarungen zur Verteilung der Ressource Wasser einhalten.

 6.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Zusammenarbeit  mit  der  israe-
 lischen  Regierung  im  Wasser-  und  Landwirtschaftssektor  vor  dem  Hinter-
 grund,  dass  Israels  Landwirtschaft  –  international  hoch  gelobt  für  die  Inno-
 vation  der  Tröpfchenbewässerung  –  mit  30  Prozent  Wasserverlusten  sehr
 wenig  nachhaltig  arbeitet  und  das  Wasser  vor  allem  für  wasserintensive
 Kulturen,  die  für  den  Export  bestimmt  sind,  nutzt,  z.  B.  für  die  Produktion
 von  Tomaten  (1  kg  entspricht  184  l  Wasser),  Orangen  (1  kg  entspricht
 457  l  Wasser),  Trauben  (1  kg  entspricht  655  l  Wasser),  Bananen  (1  kg  ent-
 spricht  859  l  Wasser),  Dattelpalmen  (1  kg  entspricht  3  030  l  Wasser)  oder
 Rindfleisch  (1  kg  entspricht  15  000  l  Wasser)  und  dass  dies  in  erster  Linie
 zu  Lasten  der  Versorgung  der  palästinensischen  Bevölkerung  mit  Trink-
 und Nutzwasser geht?

 Sein  Entwicklungsstand  ermöglicht  es  Israel,  sich  stärker  als  Geber  zu  engagie-
 ren,  was  laut  israelischer  Regierung  auch  beabsichtigt  ist.  Gleichzeitig  gilt  es
 Israels  anerkannte  Expertise,  insbesondere  in  den  Bereichen  Wasser,  Bewässe-
 rung  und  Abwasser,  auch  für  den  entwicklungspolitischen  Kontext  zu  nutzen.
 Kooperationen  der  deutschen  Entwicklungszusammenarbeit  mit  Israel  in  Ent-
 wicklungsländern  basieren  auf  Bedarf,  Interesse  und  Zustimmung  unserer  Part-
 ner  in  Afrika  und  ggf.  anderen  Regionen.  Israel  selbst  ist  kein  Entwicklungs-
 land  und  somit  auch  kein  Empfänger  von  Leistungendeutscher  Entwicklungs-
 zusammenarbeit.

 Mit  den  über  das  BMBF  finanzierten,  multilateralen  Forschungs-  und  Entwick-
 lungsmaßnahmen  trägt  die  Bundesregierung  der  Tatsache  Rechnung,  dass  der
 Jordan  ein  grenzüberschreitendes  Gewässer  ist.  Für  die  Umsetzung  eines  nach-
 haltigen  Wassermanagements  ist  die  Einbeziehung  aller  Anrainer  eine  Grund-
 voraussetzung.  Es  werden  Instrumente  und  Strategien  für  ein  nachhaltiges  Was-
 ser-  und  Landmanagement  sowie  Konzepte  und  Technologien  für  eine  nachhal-
 tigere  Bewirtschaftung  der  Ressource  Wasser  entwickelt.  Durch  das  Aufzeigen
 konkreter  Handlungsempfehlungen  soll  der  Nutzen  der  knappen  Ressource
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Wasser  für  alle  Menschen  der  Region  maximiert  und  vorhandene  Methodiken
 optimiert werden.

 a)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  vor  diesem  Hintergrund  die
 Zusammenarbeit  mit  Israel  in  dem  GIZ-Projekt  „Verbesserung  der
 Wasserbewirtschaftung  und  Bewässerungseffizienz  zur  Anpassung  an
 den  Klimawandel  in  Äthiopien“  sowie  in  weiteren  Projekten  in  Ghana,
 Namibia und möglicherweise Zentralasien?

 Ein  unmittelbarer  Zusammenhang  zwischen  den  vorgetragenen  Ineffizienzen  in
 der  israelischen  Wassernutzung  und  gemeinsam  mit  Israel  oder  mit  israelischen
 Unternehmen durchgeführten Entwicklungsvorhaben wird nicht gesehen.

 b)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  vor  diesem  Hintergrund  Projekt-
 vorhaben  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  zur  Wasserredu-
 zierung  sowie  zur  Sammlung,  Reinigung  und  Wiederverwendung  von
 Abwasser  zum  Beispiel  in  der  Landwirtschaft  –  was  für  die  palästinen-
 sischen  Bauern  nicht  bezahlbar  ist  –  an  Stelle  von  Projekten,  die  der
 palästinensischen  Bevölkerung  Zugang  zu  Frischwasser  ermöglichen
 und  der  politischen  Forderung  nach  ausreichendem  Zugang  zu  Trink-
 und Agrarwasser?

 Ziel  der  deutschen  Entwicklungszusammenarbeit  ist  es,  die  Palästinensische
 Behörde  und  örtliche  Träger  zu  unterstützen,  die  Wasserversorgung  und  die
 Abwasserentsorgung  in  der  Westbank  und  in  Gaza  zu  verbessern.  Die  deutsche
 Entwicklungszusammenarbeit  trägt  dabei  den  natürlichen  und  politischen  Ge-
 gebenheiten Rechnung.

 Die  Darstellung  der  Fragesteller  ist  nicht  vollumfänglich  nachvollziehbar.
 „Reuse  Projekte“  erhöhen  die  Versorgungsmenge  und  -qualität.  Die  Frage  der
 Preisgestaltung  für  geklärtes  und  wiederverwertetes  Abwasser  durch  die  lokale
 Landwirtschaft  wird  im  Rahmen  der  Projekte  bearbeitet.  Es  bleibt  die  politische
 Entscheidung  des  Partnerlandes,  ob  und  in  welchem  Umfang  hierfür  Subven-
 tionen eingesetzt werden sollen.

 c)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  auch  die  von
 ihr  angeführten  Wasserverlustreduzierungsprojekte  an  Stelle  von  Pro-
 jekten  zur  Erschließung  zusätzlicher  Wasserquellen  dazu  beigetragen
 haben,  dass  die  Verfügbarkeit  von  Trinkwasser  pro  Kopf  in  den  besetz-
 ten palästinensischen Gebieten real gesunken ist?

 Die  Darstellung  bzw.  die  unterstellte  „Tatsache“  ist  aus  Sicht  der  Bundesregie-
 rung  nicht  vollumfänglich  nachvollziehbar.  Wasserverlustreduzierungsprojekte
 erhöhen  unter  den  gegebenen  Umständen  die  Versorgungsmenge  und  -qualität.

 7.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  drastischen  Rückgang  der  bewässer-
 ten  Flächen  der  palästinensischen  Landwirtschaft  (als  Folge  der  Beschrän-
 kungen  ist  der  Umfang  der  bewässerten  Flächen  der  palästinensischen
 Landwirtschaft  von  32  200  Hektar  im  Jahr  1970  auf  10  130  Hektar  im  Jahr
 1984  zurückgegangen)  aufgrund  der  völligen  Abhängigkeit  der  besetzten
 palästinensischen  Gebiete  von  der  Zuteilung  von  Grundwasser  durch  Israel
 und der entsprechend knappen Zuteilung von Wasser?

 Die  Bundesregierung  tritt  dafür  ein,  dass  die  Parteien  der  Osloer  Abkommen
 die  darin  getroffenen  Interimsvereinbarungen  zur  Verteilung  der  Ressource
 Wasser einhalten.
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8.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  offiziellen  palästi-
 nensischen  und  israelischen  Statistiken  zufolge  85  Prozent  der  Wasser-
 vorräte  Israels  von  der  Westbank  nach  Israel  und  in  die  israelischen  Sied-
 lungen  geleitet  werden  und  sogar  fast  90  Prozent  des  östlichen  Bergaqui-
 fers,  und  dass  nach  einem  Bericht  der  Weltbank  die  Palästinenser  nur
 15  bis  20  Prozent  des  auf  ihrem  Gebiet  zur  Verfügung  stehenden  Wassers
 nutzen  können  –  nach  offiziellen  palästinensischen  und  israelischen  Sta-
 tistiken  sogar  nur  10  Prozent  –  und  der  Rest  von  israelischen  Siedlern  und
 in Israel selbst verbraucht wird?

 Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

 9.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  vor  dem  Hintergrund  der  eigenen
 Aussage  in  der  Antwort  auf  die  Kleine  Anfrage  auf  Bundestagsdrucksa-
 che  17/3129,  dass  die  Wasserverfügbarkeit  in  allen  drei  Aquiferen  be-
 grenzt  sei,  die  Tatsache,  dass  Israel  (durch  zahllose  renommierte  interna-
 tionale  und  israelische  Studien  belegt)  seine  Entnahmen  aus  den  Aquife-
 ren  einseitig,  ohne  Absprache  und  entgegen  bestehender  Verträge  dras-
 tisch  erhöht  hat,  und  wie  erklärt  die  Bundesregierung  vor  diesem
 Hintergrund  ihre  aktive  Opposition  gegenüber  zusätzlichen  Rohrwasser-
 entnahmen durch die palästinensischen Behörden?

 Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

 Die  Bundesregierung  betreibt  im  Übrigen  keine  „aktive  Opposition“  gegenüber
 zusätzlichen Rohrwasserentnahmen durch die palästinensischen Behörden.

 10.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Zusammenarbeit  mit  der  israeli-
 schen  Regierung  in  Bezug  auf  internationale  Entwicklungsvorhaben
 unter  anderem  im  Wassersektor  angesichts  der  strengen  Kriterien,  die  die
 deutsche  Regierung  bei  der  Auswahl  der  Partnerländer  im  Hinblick  auf
 die  Einhaltung  von  internationalem  Recht  anlegt,  vor  dem  Hintergrund,
 dass  israelische  Regierungen  wiederholt  gegen  internationales  Recht  ver-
 stoßen  haben  (siehe  die  UN-Sicherheitsresolutionen  oder  das  Urteil  des
 Internationalen Gerichtshofs zum Verlauf der Sperranlagen)?

 a)  Gilt  die  von  der  Bundesregierung  vertretene  Auffassung,  dass  das  Ur-
 teil  des  Internationalen  Gerichtshofs  zum  Verlauf  der  Sperranlagen
 völkerrechtlich  nicht  verbindlich  ist  auch  für  andere  Urteile  des  Inter-
 nationalen Gerichtshofs?

 Das  Gutachten  des  Internationalen  Gerichtshofs  vom  9.  Juli  2004  ist  von  der
 Generalversammlung  der  Vereinten  Nationen  angefordert  worden;  es  handelt
 sich  hierbei  nicht  um  ein  Urteil.  Gutachten  des  Internationalen  Gerichtshofs
 sind völkerrechtlich nicht verbindlich.

 b)  Ist  eine  Nichtbeachtung  von  Urteilen  des  Internationalen  Gerichtshofs
 durch  Partnerländer  der  deutschen  EZ  oder  auch  potentielle  Partner-
 länder  ein  Ausschluss-  oder  Einschränkungskriterium  für  die  Zusam-
 menarbeit?

 Israel  ist  kein  Entwicklungsland  und  somit  auch  kein  Empfänger  von  Leistun-
 gen  deutscher  Entwicklungszusammenarbeit.  Im  Übrigen  gilt:  Das  BMZ  führt
 jährlich  eine  Überprüfung  der  EZ-Partnerländer  bzw.  der  designierten  Empfän-
 gerländer  deutscher  Entwicklungshilfeleistungen  durch.  Dabei  werden  auch  die
 Regierungsführung,  die  Beachtung  der  Menschenrechte  sowie  die  Beachtung
 internationaler  Vereinbarungen  gewürdigt.  Werden  im  Rahmen  dieser  Über-
 prüfung  gravierende  Defizite  festgestellt,  so  kann  dies  dazu  führen,  dass  die
 Zusammenarbeit  suspendiert  oder  eingestellt  wird  oder  über  staatsferne  Träger
 an besonders bedürftige Bevölkerungsgruppen geleitet wird.
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11.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  im  Zusammenhang  mit  der  Bereit-
 stellung  der  Trinkwasserversorgung  in  den  besetzten  palästinensischen
 Gebieten  die  Tatsache,  dass  Israel  u.  a.  durch  den  Bau  der  Sperranlagen
 zahlreiche  Brunnen  und  Zisternen  in  den  besetzten  palästinensischen  Ge-
 bieten  illegal  annektiert  oder  zerstört  hat,  in  den  letzten  zwei  Jahren  (Juni
 2009  bis  Juli  2011)  laut  OCHA  alleine  19  Wassertanks,  50  Zisternen,
 5  Wasserquellen,  40  Brunnen,  eine  Wasserleitung  und  20  Sanitäreinrich-
 tungen,  sowie  seit  2011  109  UN-WASH-Einrichtungen,  und  dass  diese
 Zerstörungen  vor  allem  im  Jordantal,  also  zu  90  Prozent  in  zur  „Zone  C“
 gehörigen  Gebieten,  und  in  Hebron  –  also  in  der  Nähe  von  israelischen
 Siedlungen,  die  noch  erweitert  werden  sollen  –  stattgefunden  haben  und
 davon 14  000 Menschen, zur Hälfte Kinder, betroffen waren und sind?

 Auf  die  Antwort  zu  Frage  7  wird  verwiesen.  Die  Bundesregierung  und  die  EU-
 Partner  verfolgen  die  Lage  in  den  sog.  C-Gebieten  aufmerksam  und  themati-
 sieren  diese  gegenüber  der  israelischen  Regierung.  Dies  war  auch  bei  dem
 Besuch  des  Bundesministers  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Ent-
 wicklung  Dirk  Niebel  und  des  Bundesministers  des  Auswärtigen  Dr.  Guido
 Westerwelle Anfang Februar 2012 der Fall.

 12.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  ihre  Haltung,  dass  die  Frage  der
 Nutzung  der  Wasserressourcen  zwischen  Israel  und  Palästina  eine  der
 sogenannten  Endstatusfragen  sei,  wissend,  dass  die  Palästinenser  u.  a.  in
 der  Prinzipienerklärung  (Document  of  Principles  –  DOP)  vom  13.  Sep-
 tember  1993  und  im  Oslo-II-Abkommen  vom  28.  September  1995  offen-
 kundig  benachteiligt  wurden  und  die  bestehenden  Vereinbarungen  von
 Israel  beständig  gebrochen  werden,  z.  B.  die  Vereinbarung,  dass  Israel
 nach  Oslo  II  nur  340  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr  des  westlichen
 Aquifers  zusteht,  es  aber  403  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr  bezieht  und
 dass  Israel  die  Mindestgarantien  für  die  Palästinenser  maßgeblich  unter-
 läuft  (98  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr  statt  zugesicherten  222  Millio-
 nen  Kubikmeter  pro  Jahr  in  2010),  so  dass  die  Wasserversorgung  pro
 Kopf in den palästinensischen Gebieten sogar absolut gesunken ist?

 Die  Nutzung  und  Verteilung  der  Ressource  Wasser  ist  als  Frage  gemeinsamen
 Interesses  im  Rahmen  einer  Regelung  des  permanenten  Status  zu  lösen.  Die  in
 den  Osloer  Abkommen  zwischen  Israel  und  der  Palästinensischen  Befreiungs-
 organisation  (PLO)  erzielte  Einigung  ist  eine  Interimslösung.  Diese  Abkom-
 men  gelten  weiter,  bis  eine  Lösung  des  permanenten  Status  gefunden  ist.  Die
 Realisierung der Zweistaatenlösung muss vorangetrieben werden.

 13.  Was  ist  im  Zusammenhang  mit  der  Nutzung  der  Wasserressourcen  die
 Haltung  der  Bundesregierung  dazu,  dass  die  israelische  Regierung  darauf
 beharrt,  auch  bei  einer  endgültigen  Lösung  auf  keinen  Fall  zu  den  Gren-
 zen  von  1967  zurückzukehren  und  die  zur  „Zone  C“  gehörigen  Gebiete
 bei  der  sogenannten  „permanenten  Lösung“  zu  annektieren,  nicht  zuletzt
 weil  in  den  von  Israel  beanspruchten  Gebieten  die  günstigsten  Bohr-
 gebiete  für  Brunnen  liegen  und  Israel  durch  die  Eingliederung  dieses
 Gebietsstreifens  (20  Prozent  der  Westbank,  direkt  an  der  Grünen  Linie  in
 der  nördlichen  und  westlichen  Westbank  einschließlich  des  Berglands  um
 Jerusalem  bis  südlich-westlich  in  Richtung  Hebron)  in  das  eigene  Staats-
 gebiet  alleinige  Verfügungsgewalt  über  den  größten  Teil  des  Grund-
 wassers behält?

 Die  Bundesregierung  tritt  für  eine  zwischen  den  beiden  Seiten  ausgehandelte
 Lösung des permanenten Status mit dem Ziel einer Zweistaatenlösung ein.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 11 – Drucksache 17/8712

14.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  nach  der  Beset-
 zung  der  palästinensischen  Gebiete  durch  Israel,  nach  der  alle  dortigen
 Wasserquellen  zu  israelischem  Staatsbesitz  erklärt  und  dem  Militärkom-
 mandeur  bzw.  später  der  Militärverwaltung  unterstellt  wurden,  jegliche
 Entwicklung  der  Grundwassernutzung  durch  die  palästinensische  Bevöl-
 kerung  verhindert  wurde,  zumal  Israel  auch  nach  dem  Oslo-Prozess  de
 facto  die  übergeordnete  Kontrolle  über  Wasserförderung  und  Ressour-
 cenentwicklung behielt?

 Auf die Antwort zu den Fragen 7, 12 und 13 wird verwiesen.

 15.  Teilt  die  Bundesregierung  die  gängige  Auffassung,  dass  aufgrund  der  Tat-
 sache,  dass  Israel  im  Osten  der  Westbank  Farmen,  Plantagen  und  ge-
 schlossene  Militärzonen  unterhält  und  eine  Infrastruktur  etabliert  hat,  die
 derjenigen  im  Kernland  gleicht  und  somit  permanenten  Charakter  hat  und
 ferner  die  Trennungsmauer  einen  Verlauf  nimmt,  die  den  Osten  –  die  Eas-
 tern  Barrier  –  vom  Rest  der  Westbank  abgrenzt,  vor  einer  Regelung  des
 Konflikts  mit  den  Palästinensern  eine  vorhergehende  Klärung  der  Nut-
 zungsrechte  Israels  an  den  Wasservorkommen  der  Region  durch  Abkom-
 men  notwendig  ist,  und  wie  sollte  diese  nach  Ansicht  der  Bundesregie-
 rung zu Stande kommen?

 a)  Teilt  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die  Auffassung,
 dass  Teil  der  politischen  Lösung  auch  sein  muss,  die  Abhängigkeit  der
 palästinensischen  Autonomiebehörde  von  der  Erteilung  von  Bauge-
 nehmigungen  für  Infrastrukturprojekte  wie  Kläranlagen  durch  die
 israelische  Regierung  zu  beenden,  da  sich  der  Bau  diverser  Anlagen,
 und  nicht  zuletzt  der  von  deutschen  Vorhaben  der  KfW  Banken-
 gruppe, dadurch unnötig verzögert hat?

 b)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die
 Auffassung,  dass  vielmehr  der  übergeordnete  Konflikt  ohne  eine  Lö-
 sung  des  Wasserkonfliktes  nicht  beigelegt  werden  kann,  da  eine  Tren-
 nung  der  israelischen  und  palästinensischen  Gebiete  in  Bezug  auf  den
 Zugang zu Wasser für Israel nicht praktikabel ist?

 Die  Bundesregierung  hat  im  Verein  mit  den  Partnern  in  der  EU  wiederholt  klar
 gestellt:  Siedlungen  und  die  Trennmauer  auf  besetztem  Land  sowie  Zerstörun-
 gen  von  Häusern  und  Zwangsräumungen  verstoßen  gegen  das  Völkerrecht,
 stellen  ein  Friedenshindernis  dar  und  könnten  eine  Zweistaatenlösung  unmög-
 lich machen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 13 verwiesen.

 16.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  ein  Grund  für  die
 stockenden  Verhandlungen  zwischen  Israel  und  Palästina  die  israelische
 Weigerung  ist,  internationalen  Standards  in  Bezug  auf  den  Zugang  und
 die  Verteilung  der  Wasservorkommen  zuzustimmen  bzw.  eine  Verhand-
 lung hierüber überhaupt beginnen zu wollen?

 Die Bundesregierung kann diese Einschätzung nicht bewerten.

 17.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  der  Zugang  zu
 Wasser  für  die  Palästinenser  durch  die  israelische  Regierung  als  Macht-
 instrument  dahingehend  missbraucht  wird,  die  Entwicklung  in  den  be-
 setzten  palästinensischen  Gebieten  zu  hemmen  und  somit  eine  Entwick-
 lung  und  Etablierung  eines  eigenen  palästinensischen  Staates  und  deren
 Unabhängigkeit zu verhindern?

 Die Bundesregierung bewertet diese Aussage nicht.
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18.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung  der  israelischen  Re-
 gierung,  dass  die  Übertragbarkeit  internationalen  Rechts  im  Bereich  Was-
 ser  zugunsten  der  Palästinenser  keine  Geltung  haben  kann,  da  es  keinen
 eigenständigen Staat Palästina gebe?

 Auf die Antwort zu Frage 12 wird verwiesen.

 19.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  von  Amnesty  International  erho-
 benen  Vorwürfe,  dass  die  diskriminierende  Politik  Israels  das  Recht  der
 palästinensischen  Bevölkerung  auf  Wasser  untergräbt  und  die  daran  an-
 schließende  Aufforderung  Amnesty  Internationals,  Israel  solle  seine  dis-
 kriminierende  Wasserpolitik  beenden  und  die  Zugangsbeschränkungen
 zu Wasser für die palästinensische Bevölkerung aufheben?

 Der  Bundesregierung  ist  die  Einschätzung  von  Amnesty  International  bekannt;
 eine abschließende Bewertung ist nicht möglich.

 20.  Ist  die  Bundesregierung  der  Auffassung,  dass  Israel  in  den  von  Israel  be-
 setzten  palästinensischen  Gebieten  seinen  Rechten  und  Pflichten  als  Be-
 satzungsmacht  nach  dem  Humanitären  Völkerrecht,  insbesondere  der
 IV.  Genfer  Konvention  zum  Schutz  der  Zivilbevölkerung  in  Kriegszeiten,
 nachkommt  und  alle  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  der  Bevölkerung  in
 den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  mit  Lebens-  und  Arzneimitteln,
 also auch mit sauberem Trinkwasser, sicherstellt?

 Die  Bundesregierung  bekräftigt  die  universelle  Gültigkeit  des  Völkerrechts.
 Hinweisen  auf  mögliche  Verletzungen  geht  die  Bundesregierung  im  Rahmen
 ihrer  Möglichkeiten  nach.  Defizite  werden  im  Rahmen  des  politischen  bzw.  des
 entwicklungspolitischen Dialogs zur Sprache gebracht.

 21.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  der  langjährige  Lei-
 ter  der  staatlichen  israelischen  Wassergesellschaft  Mekorot,  Uri  Saguy,
 als  Ex-General  lange  Zeit  Chef  des  israelischen  Armee-Geheimdienstes
 gewesen  ist,  und  welchen  Stellenwert  hat  dies  nach  Auffassung  der  Bun-
 desregierung für die Wasserpolitik Israels?

 Die Bundesregierung bewertet diese Aussage nicht.

 22.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  sich  die  Wasserver-
 sorgung  der  palästinensischen  Bevölkerung  aufgrund  der  Einsetzung  des
 Joint  Water  Committees  seit  Anfang  der  90er-Jahre  drastisch  verschlech-
 tert  hat  (in  Absolutzahlen,  von  188  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr  auf
 98  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr),  da  dessen  Arbeit  –  obwohl  es  paritä-
 tisch  mit  Israelis  und  Palästinensern  besetzt  ist  –  schon  alleine  dadurch
 unmöglich  gemacht  wird,  dass  alle  Entscheidungen  im  Konsens  getroffen
 werden,  so  dass  Israel  die  palästinensische  Seite  immerzu  blockieren
 kann,  zumal  außerhalb  der  kleinen  palästinensischen  „A-Gebiete“  ohne-
 hin  die  Zustimmung  der  israelischen  Zivilverwaltung  notwendig  ist,  die
 oftmals erst nach Jahren erfolgt, wenn überhaupt?

 a)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die  Tat-
 sache,  dass  Israel  seit  1967  nicht  eine  einzige  Bewilligung  zum  Boh-
 ren von landwirtschaftlichen Brunnen zur Bewässerung gegeben hat?

 b)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die  Tat-
 sache,  dass  Israel  seit  1967  nicht  eine  einzige  Bewilligung  zum  Boh-
 ren  eines  neuen  Brunnens  im  größten,  ergiebigsten  und  frischesten
 Grundwasserleiter,  dem  westlichen  Bergaquifer,  gegeben  hat  –  und
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zwar  weder  für  Trinkwasser  noch  für  Nutzwasser  für  landwirtschaft-
 liche Zwecke etc.?

 c)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  gegenwärtig
 rund  160  vorhandene  –  und  nach  israelischer  Auslegung  „legale“  –
 palästinensische  Brunnen  stillstehen,  weil  sie  dringender  Reparatur
 bedürfen und Israel hierfür keine Bewilligungen erteilt?

 Das  „Joint  Water  Committee“  (JWC)  ist  das  in  den  Osloer  Abkommen  vorgese-
 hene Gremium, in dem beide Parteien ihre Wassermaßnahmen koordinieren.

 Im  Rahmen  eines  Vorhabens  der  Technischen  Zusammenarbeit  unterstützt  die
 Bundesregierung  die  Palästinensische  Behörde  in  den  Verhandlungen  des  JWC.
 In  der  Sektorarbeitsgruppe  Wasser  führt  die  Bundesregierung  gemeinsam  mit
 der Palästinensischen Behörde den Vorsitz.

 Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 5, 7, 12 und 13 verwiesen.

 23.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  vor  dem  Hintergrund,  dass  Israel
 1967  die  bis  dahin  von  Jordanien  verwaltete  Westbank  und  den  Gaza-
 streifen  eroberte  und  seither  alle  Grundwasserspeicher  westlich  des  Jor-
 dan  und  weitgehend  auch  das  Jordanbecken  kontrolliert  und  die  bis  dahin
 gültigen  jordanischen  Gesetze  und  Gewohnheitsrechte  wie  „das  Recht,
 den  Durst  zu  stillen“  und  „das  Recht,  zu  bewässern“  aufhob  die  Durch-
 führung  des  trilateralen  Verbundprojekts  in  Jordanien  und  Israel  aus  For-
 schungsmitteln des BMZ?

 a)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Durchführung  vor  dem  Hin-
 tergrund,  dass  Jordanien  aufgrund  der  Nichteinhaltung  der  1994  ge-
 troffenen  Vereinbarung  über  die  Nutzung  des  Wassers  von  Yarmuk
 und  Jordan  sowie  die  grenzüberschreitenden  Grundwasserspeicher  im
 Wadi  Araba,  die  eine  zusätzliche  Versorgung  mit  jährlich  215  Millio-
 nen  Raummetern  beinhaltete,  durch  Israel  einer  permanenten  Wasser-
 knappheit ausgesetzt ist?

 b)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  den
 Standort  des  Projekts,  der  im  Jordangraben  liegt  und  damit  im  Haupt-
 gebiet  illegaler  israelischer  Siedlerbrunnenförderung,  und  betrachtet
 die  Bundesregierung  die  Bereitstellung  von  Wasserressourcen  für
 israelische  Siedler  aufgrund  deutscher  Entwicklungsmaßnahmen  als
 legitimes  entwicklungspolitisches  Ziel  auch  vor  dem  Hintergrund,
 dass  im  Jordangraben  die  illegalen  israelischen  Siedlungen  im  Durch-
 schnitt  über  400  Liter  Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag  zur  Verfügung
 haben  und  inklusive  der  für  Bewässerung  zur  Verfügung  gestellten
 Wassermengen  die  9  354  dort  lebenden  Siedler  13,085  Liter  Wasser
 pro  Kopf  und  Tag  verbrauchen,  während  die  dort  lebende  palästinen-
 sische  Bevölkerung  mit  weniger  als  30  Litern  Trinkwasser  pro  Kopf
 und Tag auskommen muss?

 Eine  Förderung  der  besagten  Art  aus  Forschungsmitteln  des  BMZ  gibt  es  nicht.

 24.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  im  Zusammenhang  mit  der  Bereitstel-
 lung  der  Trinkwasserversorgung  im  Gazastreifen  die  Verzögerung  von
 Genehmigungen  für  Materialimporte  in  den  Gazastreifen  durch  die  israe-
 lische  Regierung,  die  den  Bau  von  Anlagen  zur  Wasserversorgung  und
 Abwasserentsorgung  unmöglich  machen,  so  dass  derzeit  alleine  13  UN-
 WASH-Projekte  in  Gaza  (mit  einem  Projektvolumen  von  74,5  Mio.  US-
 Dollar  und  einer  Zielgruppe  von  1,4  Millionen  Menschen)  darauf  warten,
 dass ihre Materialimporte genehmigt werden?

 Die  Bundesregierung  steht  bezüglich  der  Frage  der  Genehmigung  von  Material-
 importen  im  Zusammenhang  mit  der  Implementierung  von  diversen  EZ-Projek-
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ten  seit  längerem  im  Gespräch  mit  den  zuständigen  israelischen  Stellen  und
 wirbt  für  eine  zügige  und  umfassende  Erteilung  von  Genehmigungen.  Die  Ge-
 nehmigungspraxis  war  u.  a.  auch  Thema  der  Gespräche  des  Bundesministers  des
 Auswärtigen  Dr.  Guido  Westerwelle  und  des  Bundesministers  für  wirtschaft-
 liche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung  Dirk  Niebel  in  Israel  am  1./2.  Februar
 2012.

 Für  das  FZ-finanzierte  Abwasserprojekt  Gaza-Mitte  wurden  nach  längeren  Ver-
 handlungen  ab  Ende  2010  Materialimporte  genehmigt,  so  dass  inzwischen  rd.
 40  000 Tonnen Material eingeführt werden konnten.

 25.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  die  Aufgabe  der
 Oberhoheit  über  die  Wasserressourcen  keine  Bedrohung  für  die  israeli-
 sche  Wasserversorgung  darstellen  würde,  da  Israel  durch  Entsalzungsan-
 lagen  zusätzliches  Wasser  gewinnen,  vor  allem  in  der  Landwirtschaft
 Wasser  einsparen  und  mit  seinen  Nachbarn  eine  gemeinsame  Nutzung
 der Grund- und Oberflächenwasser vereinbaren kann?

 Die Bundesregierung kann diese Einschätzung nicht abschließend bewerten.

 26.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  bisherige  trilaterale  Zusammen-
 arbeit mit Israel im Wassersektor?

 27.  Welche  konkreten  Erfolge  der  trilateralen  Zusammenarbeit  mit  Israel
 rechtfertigen die Weiterführung der Zusammenarbeit im Wassersektor?

 Ziel  der  trilateralen  Entwicklungszusammenarbeit  ist,  effiziente  Beiträge  zur
 Verbesserung  der  Lebens-  und  Arbeitsbedingungen  in  den  Empfängerländern
 in  Afrika  und  Zentralasien  zu  leisten.  Hier  kann  die  Nutzung  der  Expertise  von
 Israel  und  anderen  weiter  entwickelten  Staaten  von  großem  Nutzen  sein.  Die
 Vorhaben  befinden  sich  teilweise  noch  im  Planungsstadium  oder  sind  noch
 nicht soweit fortgeschritten, dass eine Evaluierung möglich ist.

 28.  Welche  Projekte  im  Wassersektor  in  den  besetzten  palästinensischen
 Gebieten  führt  die  Bundesregierung  derzeit  durch,  bzw.  welche  sind  in
 Planung,  und  wie  sieht  die  Kooperation  mit  Israel  im  Hinblick  auf  diese
 Projekte genau aus?

 a)  Welche  Projekte  im  Bereich  Trinkwasserversorgung  führt  die  deut-
 sche  EZ  derzeit  durch,  bzw.  welche  sind  geplant  (bitte  detaillierte  Auf-
 listung)?

 Im  Rahmen  der  Finanziellen  Zusammenarbeit  führt  die  KfW  Bankengruppe
 derzeit folgende, der Trinkwasserversorgung dienende Vorhaben durch:

 –  Wasserverlustreduzierungsprogramm  für  den  Raum  Ramallah  (mit  Projekt-
 träger Jerusalem Water Undertaking, JWU): 11 Mio. Euro

 –  Wasserverlustreduzierungsprogramm Nablus II: 17,1 Mio. Euro

 –  Offenes Wasserprogramm: 15,8 Mio. Euro.

 Im  Rahmen  der  Technischen  Zusammenarbeit  hat  die  Bundesregierung  die
 Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH  be-
 auftragt,  die  Palästinensische  Wasserbehörde  umfangreich  bei  der  Lösung  von
 wasserpolitischen  Fragen  zu  beraten.  Die  Trinkwasserversorgung  ist  eines
 dieser Themen.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 15 – Drucksache 17/8712

Im  Rahmen  der  Wissenschaftlich-Technischen  Zusammenarbeit  (WTZ)  mit
 Israel  im  Wassersektor  fördert  das  BMBF  derzeit  keine  Projekte  in  den  palästi-
 nensischen  Gebieten.  Jedoch  baut  das  BMBF  derzeit  eine  bilaterale  For-
 schungskooperation  mit  den  palästinensischen  Gebieten  auf.  Dazu  hat  im
 November  2011  ein  Workshop  in  Ramallah  stattgefunden,  der  auf  große  Reso-
 nanz  gestoßen  ist.  Die  Kooperation  wird  folgende  Schwerpunkte  beinhalten:
 Land-/Ressourcenmanagement  (auch  Wasser),  Solarenergie,  Nanotechnologie,
 Kommunikationstechnologien.

 Im  Rahmen  von  GLOWA  (Globaler  Wandel  des  Wasserkreislaufs)  wurde  mit
 dem  israelischen  „Ministry  of  Science  and  Technology“  (MOST)  kooperiert.
 Das MOST betreut die israelischen Forschungseinrichtungen.

 Für  die  weitere  bilaterale  Wassertechnologie-Kooperation  mit  Israel  zwischen
 BMBF  und  dem  MOST  sowie  dem  „Ministry  of  Industry,  Trade  and  Labor“
 (MOITAL) sind 2012 folgende Themen vorgesehen:

 –  Energy efficiency in the water sector

 –  Water recycling, storage and reuse for different purposes

 –  Stormwater management

 –  Water security and vulnerability.

 b)  Ist  in  diesem  Zusammenhang  Fortsetzung  der  Kooperation  mit  Israel
 in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  (SMART,  GLOWA  etc.)
 geplant, und wie würde diese aussehen (bitte genaue Angaben)?

 Das  Forschungsprojekt  SMART  (Sustainable  Management  of  Available  Water
 Resources  with  Innovative  Technologies)  ist  ein  multilaterales  Verbundprojekt
 des  BMBF  mit  Projektpartnern  in  Deutschland,  Israel,  Jordanien  und  Palästina.
 Palästinensische  Partner  sind  die  Al-Quds  University  in  Ost-Jerusalem,  die
 Palestinian  Hydrology  Group  sowie  die  Palestinian  Water  Authority  in  Ramallah.
 Das  Projekt  endet  2013.  Eine  Umsetzung  der  entwickelten  Konzepte  ist  mit
 Hilfe  von  Entwicklungsbanken  und  entsprechenden  Unternehmen  insbesondere
 in  Jordanien  und  den  Palästinensischen  Gebieten  geplant.  Die  Jordan-Region
 gehört  zu  einem  der  wasserkärgsten  Gebiete.  Speziell  für  die  Palästinensischen
 Gebiete  bzw.  deren  Bevölkerung  wird  im  Rahmen  von  GLOWA  Jordan  River
 untersucht,  wie  zusätzliche  Wasserquellen  nutzbar  gemacht  werden  können.  So
 z.  B.  durch  die  sogenannte  Regenwassernutzung,  deren  Potential  in  Karten  dar-
 gestellt  wird.  Dies  ist  ein  erfolgreiches  Beispiel  dafür,  wie  unmittelbar  durch  die
 Förderung  des  BMBF  zur  Verbesserung  der  Lebensqualität  der  lokalen  Bevöl-
 kerung  beigetragen  wird.  Eine  Fortsetzung  von  GLOWA  nach  dem  Abschluss
 Mitte 2012 ist nicht geplant.

 c)  Sind  weitere  Kooperationen  mit  Israel  zur  Durchführung  von  Projek-
 ten  im  Wassersektor  in  der  Region  Nahost  geplant,  und  wenn  ja,  wel-
 che (bitte detaillierte Angaben)?

 Israel ist kein Entwicklungsland.

 Im  Rahmen  der  deutschen  Entwicklungszusammenarbeit  des  BMZ  und  der
 Wissenschaftlich-Technischen  Zusammenarbeit  des  BMBF  sind  derzeit  keine
 Kooperationen mit Israel im Wassersektor im Nahen Osten geplant.
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d)  Für  welche  konkreten  Projekte  stellt  die  Bundesregierung  der  Palästi-
 nensischen  Autonomiebehörde  42,5  Mio.  Euro  für  die  finanzielle  und
 technische  Zusammenarbeit  zur  Verfügung,  was  sind  die  genauen
 Zielvereinbarungen,  wer  sind  die  Projektpartner,  was  ist  der  genaue
 Zeitrahmen der Projekte (bitte genaue Angaben)?

 Die  Bundesregierung  hat  der  Palästinensischen  Behörde  im  Rahmen  der  Ver-
 handlungen  über  die  entwicklungspolitische  Zusammenarbeit  2011  Neu-  bzw.
 Aufstockungszusagen für folgende Vorhaben gegeben:

 –  Abfallwirtschaft Ramallah/Al Bireh

 –  Abwasserentsorgung Region Tulkarem

 –  Wasserverlustreduzierung Nablus II

 –  armutsorientiertes Beschäftigungsprogramm

 –  Kreditgarantiefonds für Klein- und Mittelbetriebe

 –  Kommunalentwicklungsprogramm

 –  Förderung von Berufsbildung und Arbeitsmarkt

 –  Förderung der Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene.

 Die  Vorhaben  dienen  der  Verbesserung  der  Lebens-  und  Arbeitsbedingungen  der
 palästinensischen  Bevölkerung.  Die  Vorhaben  werden,  wenn  die  rechtlichen  und
 tatsächlichen  Voraussetzungen  für  die  Umsetzung  erfüllt  sind  (insbesondere  Ab-
 schluss  aller  Durchführungsvereinbarungen;  Bereitstellung  von  Partnerleistun-
 gen  etc.),  so  schnell  wie  möglich  umgesetzt.  Politischer  Projektpartner  ist  die
 Palästinensische  Behörde.  Durchführungsträger  sind  verschiedene  palästinen-
 sische  Stellen,  d.  h.  im  Wasser-/Abwasserbereich  die  „Palestinian  Water  Autho-
 rity“  (PWA),  lokale  Wasserbetriebe  und  Komitees,  im  Bildungsbereich  das
 Bildungsministerium,  für  den  Kreditgarantiefonds  der  „European  Palestinian
 Credit  Guarantee  Fund“  (EPCGF),  für  das  Kommunalentwicklungsprogramm
 der „Municipal Development and Lending Fund“ (MDLF).

 29.  Was  ist  der  Kenntnisstand  der  Bundesregierung  hinsichtlich  der  wieder
 neu  aufgenommenen  Gespräche  zwischen  Israel  und  Palästina  im  Hin-
 blick  auf  die  Behandlung  des  Themas  Zugang  zu  Wasser  und  Verteilung
 der Wasservorräte?

 Der  Bundesregierung  ist  nicht  bekannt,  inwiefern  das  Thema  Zugang  zu  Was-
 ser  und  Verteilung  der  Wasservorräte  bei  den  jüngsten  Gesprächen  der  Parteien
 in  Amman  behandelt  wurde.  Die  Parteien  haben  Vertraulichkeit  über  den  Inhalt
 ihrer Gespräche vereinbart.

 Nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  konzentrieren  sich  die  Parteien  –  einem
 Vorschlag  des  Nahost-Quartetts  von  September  2011  folgend  –  derzeit  auf  Fra-
 gen von Grenzen und Sicherheit.

 30.  Wird  die  Wasserproblematik  in  den  palästinensischen  Gebieten  bei  dem
 für  Februar  2012  geplanten  Besuch  vom  Bundesminister  für  wirtschaft-
 liche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung,  Dirk  Niebel,  in  Israel  und  den
 besetzten  palästinensischen  Gebieten  ein  zentrales  Thema  seiner  Agenda
 sein?
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a)  Wenn  ja,  welche  konkreten  politischen  Lösungsvorschläge  wird  der
 Bundesminister  Dirk  Niebel  hinsichtlich  der  Wasserproblematik  un-
 terbreiten?

 b)  Wenn  nein,  warum  ist  die  Wasserproblematik  kein  zentraler  Bestand-
 teil  der  Besuchsagenda  von  Israel  und  den  palästinensischen  Gebie-
 ten,  obwohl  Wasser  einer  der  drei  Schwerpunktbereiche  der  deutschen
 staatlichen EZ in dieser Region darstellt?

 Der  Bundesminister  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung  Dirk
 Niebel  hat  –  teilweise  gemeinsam  mit  dem  Bundesminister  des  Auswärtigen
 Dr.  Guido  Westerwelle  –  im  Rahmen  seines  Nahostbesuches  (29.  Januar  bis
 2.  Februar  2012)  sowohl  die  israelische  wie  auch  die  palästinensische  Seite  er-
 muntert,  aktiv  die  Friedensgespräche  voranzubringen  und  alles  zu  unterlassen,
 was den Friedensprozess behindern oder verzögern könnte.

 Probleme  bei  der  Umsetzung  der  Wasser-  und  Abwasserprogramme  werden
 ebenso angesprochen wie Probleme beim Schulbau.

 31.  Mit  welchen  Regierungsvertretern  auf  israelischer  und  palästinensischer
 Seite  wird  sich  der  Bundesminister  Dirk  Niebel  treffen  (bitte  detaillierte
 Auflistung)?

 Der  Bundesminister  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung  Dirk
 Niebel  hat  auf  palästinensischer  Seite  mit  Premierminister  Salam  Fayyad  und
 Planungsminister  Ali  Jarbawi  sowie  auf  israelischer  Seite  mit  Vizeaußenminis-
 ter Danny Ayalon und Generalmajor Eitan Dangot gesprochen.

 32.  Welche  konkreten  Projekte  der  deutschen  staatlichen  EZ  wird  der  Bun-
 desminister  besuchen,  und  welche  Themen  stehen  auf  der  Agenda  des
 Bundesministers  bei  seinem  Besuch  in  Israel  und  den  besetzten  palästi-
 nensischen Gebieten?

 Die Reise wurde am 2.  Februar 2012 abgeschlosssen.

 Hinsichtlich  der  Gesprächsthemen  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  30  verwiesen.

 Der  Bundesminister  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung  Dirk
 Niebel  hat  gemeinsam  mit  Planungsminister  Ali  Jarbawi  eine  EZ-Maßnahme
 (Jugendzentrum)  im  C-Gebiet  des  Westjordanlandes  sowie  ein  Vorhaben  des
 Zivilen  Friedensdienstes  in  Silwan  besucht.  Zudem  hat  der  Bundesminister  für
 wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung  Dirk  Niebel  in  Ramallah  an
 einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern teilgenommen.

 33.  Wird  der  Bundesminister  Dirk  Niebel  auch  den  Gazastreifen  und  die  dor-
 tigen Projekte der deutschen TZ und EZ im Wassersektor besuchen?

 Ein Besuch in Gaza war nicht Teil des Reiseprogramms.

 34.  Wie  gestaltet  sich  der  von  der  deutschen,  staatlichen  EZ  finanzierte  Klär-
 werksbau in Nablus, und wann wird mit der Fertigstellung gerechnet?

 Die  Bauarbeiten  sind  in  vollem  Gange;  die  Anlage  ist  etwa  zur  Hälfte  fertig
 gestellt.  Die  Bundesregierung  ist  zuversichtlich,  dass  eine  Inbetriebnahme  im
 ersten Quartal 2013 möglich sein wird.
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35.  Wie  gestaltet  sich  die  Rehabilitierung  der  Kläranlage  in  Sheikh  Eijleen  im
 Gazastreifen, und wann wird mit der Fertigstellung gerechnet?

 Auch  in  diesem  Vorhaben  gehen  die  Bauarbeiten  voran.  Die  erforderlichen
 Maßnahmen  sind  zu  ca.  zwei  Drittel  durchgeführt.  Die  Bundesregierung  erwar-
 tet die Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2012.

 36.  Mit  was  für  Schwierigkeiten  ist  die  deutsche  EZ  bei  Bau  und  Rehabilitie-
 rung  von  Klärwerken  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  kon-
 frontiert?

 Neben  den  in  vielen  Entwicklungsländern  üblichen  technischen  und  sozio-öko-
 nomischen  Herausforderungen  bestehen  in  den  palästinensischen  Gebieten  be-
 sondere  Anforderungen  bezüglich  der  Standortauswahl  sowie  der  Materialbe-
 schaffung,  u.  a.  infolge  komplexer  Abstimmungsprozedere  mit  und  zwischen
 palästinensischer und israelischer Regierung.

 37.  Wurden  im  Zeitraum  der  letzten  fünf  Jahre  Evaluierungen  von  Vorhaben
 der  deutschen  EZ  im  Wassersektor  in  den  besetzten  palästinensischen  Ge-
 bieten durchgeführt?

 Ja, entsprechende Untersuchungen wurden durchgeführt.

 a)  Wenn  ja,  was  sind  die  Ergebnisse  dieser  Evaluierungen  (bitte  detail-
 liert auflisten)?

 Für  Vorhaben  der  Finanziellen  Zusammenarbeit  erfolgte  die  Schlussprüfung  des
 Abwasserprojekts  Al  Bireh  (Kläranlage  sowie  Netzaufbau  im  Stadtgebiet  „Upper
 North“)  im  Jahr  2008  sowie  Schlussprüfung  des  kombinierten  Projekts  Trink-
 wasser  Jenin/Abwasser  Tulkarem  in  2011.  Beide  Projekte  wurden  in  die  Erfolgs-
 kategorie  3  eingestuft  (=  grundsätzlich  erfolgreich  mit  einzelnen  Defiziten).
 Details  aus  den  Berichten  und  den  lessons  learnt  sind  den  öffentlich  zugäng-
 lichen  Kurzfassungen  der  Berichte  (vgl.  Webseite  der  KfW  Bankengruppe)  zu
 entnehmen.

 Für  Vorhaben  der  Technischen  Zusammenarbeit  werden  jeweils  zum  Ende  von
 Projekt-  oder  Programmphasen  Evaluierungen  vorgenommen.  Für  das  TZ-Was-
 serprogramm  wurden  solche  Untersuchungen  2005  und  2009  durchgeführt.  Da-
 neben  wurde  2008  im  Rahmen  des  GTZ-Qualitätsmanagements  eine  externe
 Evaluierung durch die Firma PWC vorgenommen.

 Im  Ergebnis  wurden  in  den  FZ-  und  TZ-Vorhaben  die  meisten  mit  der  Bundes-
 regierung  und  den  palästinensischen  Partnern  vereinbarte  Ziele  erreicht.  Durch
 die  deutsche  EZ  wurden  bessere  Wasser-  und  Abwasserdienstleistungen  für
 knapp  1,5  Millionen  Palästinenserinnen  und  Palästinenser  im  Westjordanland
 und Gaza-Streifen ermöglicht.

 b)  Wenn  nein,  was  sind  die  Gründe  dafür,  keine  Evaluierungen  durchzu-
 führen?

 c)  Was  sind  die  „lessons  learnt“  der  GIZ  und  der  KfW  Bankengruppe
 bzgl.  der  Durchführung  von  Projekten  im  Wassersektor  in  den  besetz-
 ten palästinensischen Gebieten?

 Die  wichtigsten  Schlussfolgerungen  aus  der  Durchführung  von  Vorhaben  im
 Wassersektor sind die folgenden:



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 19 – Drucksache 17/8712

–  der  Wassersektor  ist  hoch  politisiert  und  ein  sehr  wichtiges  Thema  innerhalb
 des Nahostkonflikts;

 –  für  die  Prioritätensetzung  in  der  deutschen  Entwicklungszusammenarbeit
 sollten  die  internen  Probleme  im  palästinensischen  Wassersektor  wie  Ineffi-
 zienz  und  zersplitterte  institutionelle  Rollen  und  Verantwortlichkeiten  stärker
 berücksichtigt werden;

 –  mit  ihrer  Beständigkeit,  Offenheit  und  dem  Zugang  zu  beiden  Parteien  hat  die
 deutsche  Entwicklungszusammenarbeit  die  Entwicklung  des  palästinensischen
 Wassersektors  positiv  beeinflusst,  insbesondere  was  die  Implementierung
 von  Infrastrukturprojekten  im  C-Gebiet  der  Westbank  und  im  Gaza-Streifen
 betrifft;

 –  aufgrund  der  politischen  Natur  des  Wassersektors  und  seinen  Herausforde-
 rungen  hat  sich  der  Ansatz  der  deutschen  Entwicklungszusammenarbeit  in
 seiner  Kombination  aus  Infrastruktur-Investitionen  und  langfristigen  Capa-
 city-Development-Interventionen  als  wirkungsvoll  und  flexibel  erwiesen,  um
 palästinensischen  Bedürfnissen  gerecht  zu  werden,  einschließlich  solchen,  die
 den  Zugang  zu  Wasserressourcen  betreffen,  z.  B.  die  Verbesserung  der  Ver-
 handlungsfähigkeit  der  palästinensischen  Seite  gegenüber  der  israelischen
 Seite.

 38.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  französischen  Parlamentsbericht
 des  Foreign  Affairs  Committees  von  Anfang  Januar  2012,  der  besagt,
 dass  Israels  Wasserpolitik  in  der  Westbank  eine  Politik  der  Apartheid  sei,
 u.  a.  weil  die  ca.  450  000  israelischen  Siedler  in  der  Westbank  mehr  Was-
 ser  verbrauchen,  als  die  2,3  Millionen  Palästinenser,  die  dort  leben  und  in
 Dürrezeiten  –  entgegen  internationalem  Recht  –  die  Siedler  prioritär  ver-
 sorgt würden?

 Der  Ausschussbericht  des  französischen  Parlaments  behandelt  die  Frage  der
 Geopolitik  des  Wassers.  Dabei  befasst  sich  der  Bericht  als  ein  Fallbeispiel  unter
 anderem  mit  der  Situation  in  Israel,  Jordanien  und  den  palästinensischen  Gebie-
 ten.  Der  Bericht  bezieht  sich  in  seiner  Darstellung  im  Wesentlichen  auf  einen
 2009  durch  die  Weltbank  vorgelegten  Bericht  („Assessment  of  Restrictions  on
 Palestinian  Water  Sector  Development“).  Die  bereits  dort  dargelegte  und  im
 jetzigen  Bericht  aufgegriffene  Beobachtung  eines  ungleichen  Verhältnisses  des
 jeweiligen  Wasserverbrauchs  von  Palästinensern  und  israelischen  Siedlern,
 nimmt  die  Bundesregierung  zur  Kenntnis.  Der  Bericht  des  französischen  Parla-
 ments  zieht  danach  eine  Parallele  zur  Apartheidpolitik  Südafrikas  in  der  zwei-
 ten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  und  bezeichnet  die  Situation  in  den  palästinen-
 sischen  Gebieten/Israel  als  „neue  Apartheid“.  Die  Bundesregierung  macht  sich
 diese Sichtweise nicht zu Eigen.
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 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Niema Movassat, Heike Hänsel, Wolfgang Gehrcke,
 Christine Buchholz, Dr. Dagmar Enkelmann, Klaus Ernst, Annette Groth,
 Inge Höger, Andrej Hunko, Harald Koch, Paul Schäfer (Köln), Kathrin Vogler
 und der Fraktion DIE LINKE.

 Deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Wassersektor in den besetzten
 palästinensischen Gebieten vor dem Hintergrund des Wasserkonflikts in der
 Region

 Seit  2010  arbeitet  das  Bundesministerium  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit
 und  Entwicklung  (BMZ)  im  Rahmen  von  trilateralen  Kooperationsvorhaben  mit
 Israel  zusammen.  Im  Fokus  steht  dabei  der  Wassersektor,  wie  bei  der  Drei-
 eckskooperation  zwischen  Deutschland,  Israel  und  Äthiopien,  bei  der  in  Zusam-
 menarbeit  mit  der  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH
 ein  System  zur  Tröpfchenbewässerung  eingeführt  wird  sowie  dem  trilateralen
 Verbundprojekt in Jordanien und Israel aus Forschungsmitteln des BMZ.

 Darüber  hinaus  baut  die  Bundesregierung  die  forschungspolitische  Zusammen-
 arbeit  mit  Israel  weiter  aus.  Ein  Schwerpunkt  ist  die  Wassertechnologie.  Bei  der
 interministeriellen  Kooperation  zwischen  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  (BMBF)  und  dem  israelischen  Ministerium  für  Wirtschaft  und
 Technologie  bzw.  dem  Ministerium  für  Industrie,  Handel  und  Arbeit  liegen
 heute  die  Schwerpunkte  in  naturwissenschaftlich-technischen  Bereichen,  u.  a.
 in den Wassertechnologien.

 Außerdem  wollen  die  deutsche  und  die  israelische  Regierung  die  Zusammen-
 arbeit  im  Agrarsektor  intensivieren  und  Möglichkeiten  zur  weiteren  Zusam-
 menarbeit  auf  dem  Gebiet  der  Landwirtschaft  prüfen.  Forschungsaktivitäten
 sollen fortgesetzt und ausgeweitet werden.

 Dieses  Vorgehen  erfolgt  vor  dem  Hintergrund,  dass  Israel  das  Menschenrecht
 auf  Wasser  der  palästinensischen  Bevölkerung  permanent  verletzt  und  seine
 eigene  Landwirtschaft  auf  Kosten  der  palästinensischen  Wasserreserven  be-
 treibt.  So  haben  es  u.  a.  die  UN-Sicherheitsratsresolutionen  wie  die  Resolution
 1544  vom  Mai  2004,  welche  die  ebenfalls  nicht  beachteten  Resolutionen  242,
 338,  445,  1322,  1397,  1402,  1405,  1435  und  1515  erneuert,  in  denen  Israel  auf-
 gefordert  wird,  seine  im  Völkerrecht  verankerte  Verantwortung  und  seine  Ver-
 pflichtungen  als  Besatzungsmacht  gegenüber  der  palästinensischen  Bevölke-
 rung  wahrzunehmen,  die  Menschenrechte  zu  achten  und  den  Verpflichtungen
 der  Road  Map  nachzukommen  und  das  Urteil  des  Internationalen  Gerichtshofs
 vom  Juli  2004,  das  die  israelischen  Siedlungen  in  den  besetzten  Gebieten  als
 „illegal“  und  den  Verlauf  der  Sperranlagen  dort,  wo  er  von  der  Grünen  Linie
 abweicht,  also  in  80  Prozent  des  Verlaufs  der  Anlagen,  als  „Bruch  der  IV.  Gen-
 fer  Konvention“  bezeichnet,  missachtet.  Und  das,  obwohl  Israel  als  Besat-
 zungsmacht  nach  der  IV.  Genfer  Konvention  und  der  Haager  Kriegskonvention
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verpflichtet  ist,  für  das  Wohlergehen  und  die  Versorgung  der  in  dem  besetzten
 Gebiet  wohnenden  Bevölkerung  zu  sorgen.  Das  betrifft  auch  die  Versorgung
 mit  sicherem  Wasser  und  die  Erhaltung  der  Infrastruktur,  u.  a.  von  Wasserlei-
 tungen und Kläranlagen.

 Bis  heute  aber  verfügen  hunderte  palästinensische  Dörfer  in  der  Westbank  nicht
 über  eine  ausreichende  Wasserversorgung.  Am  meisten  davon  betroffen  sind  die
 Regionen  Nablus,  Jenin  und  Hebron.  Auch  die  Situation  im  Gazastreifen  ist  sehr
 schwierig.  Während  in  Israel  rund  280  Liter  Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag  ver-
 braucht  werden  –  im  Vergleich  dazu  in  Deutschland  122  Liter  –,  verfügt  die
 palästinensische  Bevölkerung  im  Durchschnitt  nur  über  60  Liter  pro  Kopf  und
 Tag,  ein  Drittel  der  Bevölkerung  sogar  nur  über  30  Liter  pro  Kopf  und  Tag.  Über
 50  000  Menschen  in  151  Gemeinden  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebie-
 ten  befinden  sich  in  einer  kritischen  Lage,  da  sie  weniger  als  30  Liter  Trinkwas-
 ser  pro  Kopf  und  Tag  zur  Verfügung  haben,  während  fast  eine  Million  Menschen
 in  492  Gemeinden  mit  weniger  als  60  Litern  Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag  aus-
 kommen  muss.  Die  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  empfiehlt  mindestens
 100  Liter  pro  Kopf  und  Tag,  30  Liter  gelten  nach  WHO-Angaben  als  absoluter
 Notfallwert  nach  schweren  Naturkatastrophen.  Nach  Angaben  der  palästinen-
 sischen  Wasserbehörde  (PWA)  stehen  40  Prozent  der  palästinensischen  Be-
 völkerung  kein  fließendes  Wasser  zur  Verfügung.  Da  laut  Weltbank  nur  5  bis
 10  Prozent  des  Wassers  in  Gaza  internationale  Standards  für  Trinkwasser  erfüllt
 –  fünf  Prozent  der  etwa  116  kommunalen  Bohrlöcher  Gazas  ist  versalzen  –,  sind
 die Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung verheerend.

 Während  viele  der  Bewässerungssysteme  für  die  israelische  Landwirtschaft  in
 Israel  und  in  den  besetzten  Gebieten  alles  andere  als  nachhaltig  sind  –  die  Was-
 serverluste  liegen  bei  mindestens  30  Prozent  –  steht  den  palästinensischen
 Landwirten  zu  wenig  Wasser  zur  Verfügung.  Als  Folge  der  ungleichgewichti-
 gen  Wasserverteilung  und  anderer  administrativer  Erschwernisse  konnte  sich
 die  bewässerte  Landwirtschaft  der  Palästinenser  in  der  Westbank  seit  1967
 nicht  weiter  entwickeln  und  beträgt  bis  heute  nur  6,8  Prozent  der  gesamten  An-
 baufläche.  Palästinensische  Landwirte  sind  durch  die  ungerechte  Wasservertei-
 lung  stark,  gerade  gegenüber  israelischen  Siedlern,  benachteiligt.  Die  Aufgabe
 von  Betrieben  und  der  ökonomische  Zwang  zum  Landverkauf  sind  häufig  die
 Folge.

 Deutschland  ist  seit  den  80er-Jahren  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebie-
 ten  engagiert  und  hat  bisher  über  600  Mio.  Euro  für  konkrete  Vorhaben  der  Ent-
 wicklungszusammenarbeit  (EZ)  zugesagt.  Angesichts  insgesamt  knapper  Was-
 serreserven  liegt  der  Schwerpunkt  der  deutsch-palästinensischen  EZ  im  Was-
 sersektor.

 Da  der  israelische  Militärerlass  158  von  1967  jegliche  Arbeiten  im  Wasser-
 sektor  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  ohne  vorherige  Genehmi-
 gung  durch  das  israelische  Militär  untersagt  hat,  mussten  allein  für  den  Brun-
 nen  Hizmeh  von  GTZ,  heute  GIZ,  und  KfW  Bankengruppe  13  unterschiedliche
 Anfragen  hinsichtlich  des  Bohrstandpunkts  gestellt  werden,  die  vom  Joint
 Water  Committee,  der  israelischen  Zivilverwaltung  und  dem  Militär  immer
 wieder  abgelehnt  wurden.  Seitdem  konzentriert  sich  die  deutsche  EZ  in  den  be-
 setzten  palästinensischen  Gebieten  auf  den  Abwasserbereich,  obwohl  auch  dort
 aufgrund  fehlender  Baugenehmigungen  und  Materiallieferungen  bereits  bewil-
 ligte Gelder nicht abgerufen und eingesetzt werden konnten.

 UN-OCHA  (United  Nations  Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian  Affairs),
 das  UN-Hilfswerk  für  die  palästinensischen  Flüchtlinge  UNWRA,  die  Weltbank
 und  Amnesty  International  betonen  immer  wieder,  dass  der  Haupthinderungs-
 grund  für  eine  nachhaltige  ökonomische,  soziale  und  politische  Entwicklung  in
 der  Besatzungs-  und  Blockadepolitik  Israels  liegt  und  hier  insbesondere  im  Be-
 reich Zugang zu Wasser.
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Die  Fraktion  DIE  LINKE.  hat  in  der  17.  Legislaturperiode  bereits  zu  den  Klei-
 nen  Anfragen  auf  den  Bundestagsdrucksachen  17/2704  vom  4.  August  2010  und
 17/2943  vom  7.  September  2010  Fragen  zum  Engagement  der  Bundesregierung
 im  Wassersektor  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  und  zur  trilateralen
 EZ  Deutschlands  mit  Israel  im  Bereich  Wasser,  Bewässerung  und  Abwasser  ge-
 stellt.  Diese  neue  Kleine  Anfrage  dient  dazu,  bereits  gestellte  Fragen  zu  vertie-
 fen und weitergehende Fragen zu stellen.

 Wir fragen die Bundesregierung:

 1.  Wie  gewährleistet  die  deutsche  EZ  (Finanzielle  Zusammenarbeit  –  FZ  –  und
 Technische  Zusammenarbeit  –  TZ)  die  ausreichende  Trinkwasserversorgung
 in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  angesichts  der  neuen  Schwer-
 punktsetzung  auf  Vorhaben  zur  Wasserverlustreduzierung  und  auf  den
 Grundwasserschutz?

 a)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Schwerpunktverlagerung  von
 der  Trinkwasserversorgung  auf  die  Abwasserentsorgung  vor  dem  Hinter-
 grund,  dass  bis  heute  rund  40  Prozent  der  Dörfer  und  Gemeinden  in  der
 Westbank  (und  damit  etwa  20  Prozent  der  Bevölkerung,  vor  allem  in  den
 Regionen  um  Hebron,  Nablus  und  Jenin)  gar  nicht  an  das  Trinkwassersys-
 tem  angeschlossen  sind,  dass  über  50  000  Menschen  in  151  Gemeinden
 sich  aufgrund  der  Unterversorgung  (weniger  als  30  Liter  Trinkwasser  pro
 Tag)  in  einer  kritischen  Lage  befinden  und  ca.  eine  Million  Menschen  in
 492  Gemeinden  mit  weniger  als  60  Litern  Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag
 auskommen  müssen  und  sich  mittels  Regenwasserzisternen,  überteuerten
 Tankwagen  oder  direkt  aus  den  Quellen  –  oft  kanisterweise  und  per  Esel  –
 versorgen  müssen,  während  die  nächste  illegale  aber  vollends  an  das
 Wassernetz  angeschlossene  und  versorgte  israelische  Siedlung  nur  wenige
 hundert Meter entfernt liegt?

 b)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  diese  Schwerpunktverlagerung  vor
 dem  Hintergrund  einer  GTZ-Studie  aus  dem  Jahr  1996  (multilaterale  Stu-
 die  finanziert  und  gefördert  durch  die  Bundesregierung),  nach  der  sich  im
 Jahre  2010  der  palästinensische  Wasserbedarf  auf  156  Liter  pro  Kopf  und
 Tag  an  Trinkwasser  belaufen  wird,  laut  der  offiziellen  Zahlen  der  Palesti-
 nian  Water  Authority  aus  dem  Jahre  2011  (für  das  Jahr  2010)  die  reale
 Konsumptionsmenge  der  angeschlossenen  und  versorgten  Gemeinden
 (die  unversorgten  Gebiete  außen  vor)  aufgrund  der  mangelnden  Verfüg-
 barkeit  von  Wasser  gerade  einmal  73  Liter  pro  Tag  –  also  nicht  einmal  die
 Hälfte des prognostizierten Zieles der deutschen EZ beträgt?

 c)  Wie  ist  die  Aufgabe  des  Schwerpunkts  Trinkwasserversorgung  laut  Bun-
 desregierung  in  Einklang  zu  bringen  mit  dem  „Leitprinzip  eines  Inte-
 grierten Wasserressourcenmanagements (IWRM)“?

 d)  Welches  ist  die  genaue  Menge  an  für  die  palästinensische  Bevölkerung
 zusätzlich  bereitgestelltem  Brauchwasser  durch  Projekte  der  deutschen
 EZ  wie  den  Bau  von  Kläranlagen,  und  in  welchem  Verhältnis  steht  diese
 Menge zum tatsächlichem Bedarf (156 Liter pro Tag)?

 2.  Warum  ist  nach  Meinung  der  Bundesregierung  die  nachholende  und  nach-
 haltige  Erschließung  von  Grundwasser  durch  die  palästinensischen  Behör-
 den  keine  Priorität,  vor  allem  vor  dem  Hintergrund,  dass  führende  Vertreter
 Palästinas  –  vom  Präsidenten  zum  Premierminister  bis  hin  zum  Wasser-
 minister  –  fortwährend  erklären,  dass  die  vorderste  und  vornehmste  Priorität
 im Wassersektor der Zugang zu eigenem Wasser bleibt?
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3.  Aus  welchen  Gründen  hat  die  Bundesregierung  nach  Aufgabe  des  Projektes
 der  KfW  Bankengruppe  „El  Hizme-Brunnen“  –  das  Projekt  war  gegenüber
 der  Palästinensischen  Autonomiebehörde  bereits  vertraglich  zugesichert  –
 nicht  nach  einem  alternativen  Brunnenprojekt  gesucht,  obwohl  die  Notwen-
 digkeit  aufgrund  des  immer  weniger  ausreichenden  Zugangs  zu  Trinkwasser
 in den besetzten palästinensischen Gebieten ständig zugenommen hat?

 a)  Und  in  diesem  Zusammenhang  wann,  von  wem  und  in  wessen  Auftrag
 wurde  die  in  der  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Kleine  Anfrage
 auf  Bundestagsdrucksache  17/3129  angegebene  hydrologische  Studie
 durchgeführt  (bitte  genaue  Angabe  von  Jahr,  Autor,  Auftraggeber),  und
 wo  und  wie  ist  sie  zugänglich  (bitte  an  die  Antwort  auf  diese  Kleine  An-
 frage anhängen bzw. als Link zur Verfügung stellen)?

 b)  In  welchen  Passagen  der  Studie  wird  der  „El  Hizme-Brunnen“  genannt
 (bitte genau zitieren)?

 c)  Von  welchen  Probebohrungen  des  USAID  (United  States  Agency  for  In-
 ternational  Development),  die  die  Ergebnisse  der  Studie  unterstützen,
 spricht  die  Bundesregierung  in  Bezug  auf  den  „El  Hizme-Brunnen“  (bitte
 Name  und  Standort  des  Bohrpunktes  nennen),  aus  welchem  Jahr  waren
 die  Bohrungen,  und  was  waren  die  genauen  Ergebnisse  der  Bohrungen,
 wie  weit  sind  diese  Bohrungen  von  Hizmeh  entfernt,  was  waren  die  ge-
 nauen  Rückschlüsse,  die  USAID  aufgrund  der  Probebohrungen  hinsicht-
 lich des „El Hizme-Brunnen“ gezogen hat (bitte belegen)?

 d)  Mit  welchem  palästinensischen  Partner  wurde  die  in  der  Antwort  der  Bun-
 desregierung  auf  die  Kleine  Anfrage  auf  Bundestagsdrucksache  17/3129
 dargelegte  Mittelumwidmung  diskutiert,  wann  und  an  welchem  Ort,  und
 gab  es  eine  dezidierte  Zustimmung  des  Partners,  wo  ist  diese  niedergelegt,
 und  welche  Art  von  Absichtserklärungen  gab  es  (bitte  belegen)?

 e)  Besteht  der  Standpunkt  der  Bundesregierung,  dass  der  Brunnen  nicht  ge-
 bohrt  werden  soll,  auch  vor  dem  Hintergrund  fort,  dass  der  „El  Hizme-
 Brunnen“ unterdessen bewilligt wurde?

 4.  Ist  die  Bundesregierung  ihrem  auf  der  Geberkonferenz  2007  in  Paris  gegebe-
 nen  Versprechen  nachgekommen,  finanzielle  Mittel  für  dringend  benötigte
 Infrastrukturmaßnahmen  gerade  im  Bereich  Wasserversorgung  und  Abwas-
 serentsorgung  bereitzustellen  (bitte  detaillierte  Angaben  zu  Umfang  und
 Maßnahmen)?

 a)  Welchen  Zielwert  an  zusätzlichen  realen  Versorgungsmengen  (in  Kubik-
 metern  sowie  im  Pro-Kopf-Dargebot)  hat  sich  die  deutsche  EZ  gesetzt,
 betrachtet  sie  diese  Mengen  als  ausreichend,  hat  sie  diese  Mengen  er-
 reicht,  und  wenn  nein,  welche  konkreten  Maßnahmen  der  Neu-  und  Um-
 steuerung ihrer Projekte hat sie bisher in die Wege geleitet?

 b)  Welcher  Mindestwert  an  Wasserversorgung  der  palästinensischen  Bevöl-
 kerung  ist  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  noch  vertretbar  vor  dem
 Hintergrund  des  WHO-Minimalversorgungswerts  von  100  Litern  täglich
 und  der  tatsächlichen  Versorgung  der  palästinensischen  Bevölkerung  mit
 unter 60 Litern pro Tag?

 5.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Wasserknappheit  in  der  Westbank,
 die  laut  Studien  israelischer,  palästinensischer  und  internationaler  Wissen-
 schaftler  (u.  a.  die  USAID-Studie  zur  Modellierung  des  Östlichen  Aquifers
 2009/2010)  dadurch  verursacht  wird,  dass  die  Grundwasserreserven  in  der
 Westbank  durch  Israel,  das  seit  1967  die  gesamte  Wasserwirtschaft  der  be-
 setzen  Gebiete  reguliert  und  dirigiert  und  80  Prozent  der  Wasservorräte  der
 Westbank  beansprucht,  übernutzt  werden  und  infolgedessen  der  Grundwas-
 serspiegel  im  Distrikt  Jenin  um  zehn  Meter  und  im  Jordantal  um  16  Meter
 und auch der Wasserspiegel im Toten Meer rapide gesunken ist?
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6.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Zusammenarbeit  mit  der  israeli-
 schen  Regierung  im  Wasser-  und  Landwirtschaftssektor  vor  dem  Hinter-
 grund,  dass  Israels  Landwirtschaft  –  international  hoch  gelobt  für  die  Inno-
 vation  der  Tröpfchenbewässerung  –  mit  30  Prozent  Wasserverlusten  sehr
 wenig  nachhaltig  arbeitet  und  das  Wasser  vor  allem  für  wasserintensive  Kul-
 turen,  die  für  den  Export  bestimmt  sind,  nutzt,  z.  B.  für  die  Produktion  von
 Tomaten  (1  kg  entspricht  184  l  Wasser),  Orangen  (1  kg  entspricht  457  l  Was-
 ser),  Trauben  (1  kg  entspricht  655  l  Wasser),  Bananen  (1  kg  entspricht  859  l
 Wasser),  Dattelpalmen  (1  kg  entspricht  3  030  l  Wasser)  oder  Rindfleisch
 (1  kg  entspricht  15  000  l  Wasser)  und  dass  dies  in  erster  Linie  zu  Lasten  der
 Versorgung  der  palästinensischen  Bevölkerung  mit  Trink-  und  Nutzwasser
 geht?

 a)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  vor  diesem  Hintergrund  die  Zusam-
 menarbeit  mit  Israel  in  dem  GIZ-Projekt  „Verbesserung  der  Wasserbe-
 wirtschaftung  und  Bewässerungseffizienz  zur  Anpassung  an  den  Klima-
 wandel  in  Äthiopien“  sowie  in  weiteren  Projekten  in  Ghana,  Namibia  und
 möglicherweise Zentralasien?

 b)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  vor  diesem  Hintergrund  Projektvor-
 haben  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  zur  Wasserreduzie-
 rung  sowie  zur  Sammlung,  Reinigung  und  Wiederverwendung  von  Ab-
 wasser  zum  Beispiel  in  der  Landwirtschaft  –  was  für  die  palästinensi-
 schen  Bauern  nicht  bezahlbar  ist  –  an  Stelle  von  Projekten,  die  der  paläs-
 tinensischen  Bevölkerung  Zugang  zu  Frischwasser  ermöglichen  und  der
 politischen  Forderung  nach  ausreichendem  Zugang  zu  Trink-  und  Agrar-
 wasser?

 c)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  auch  die  von  ihr
 angeführten  Wasserverlustreduzierungsprojekte  an  Stelle  von  Projekten
 zur  Erschließung  zusätzlicher  Wasserquellen  dazu  beigetragen  haben,  dass
 die  Verfügbarkeit  von  Trinkwasser  pro  Kopf  in  den  besetzten  palästinen-
 sischen Gebieten real gesunken ist?

 7.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  drastischen  Rückgang  der  bewässer-
 ten  Flächen  der  palästinensischen  Landwirtschaft  (als  Folge  der  Beschrän-
 kungen  ist  der  Umfang  der  bewässerten  Flächen  der  palästinensischen  Land-
 wirtschaft  von  32  200  Hektar  im  Jahr  1970  auf  10  130  Hektar  im  Jahr  1984
 zurückgegangen)  aufgrund  der  völligen  Abhängigkeit  der  besetzten  palästi-
 nensischen  Gebiete  von  der  Zuteilung  von  Grundwasser  durch  Israel  und  der
 entsprechend knappen Zuteilung von Wasser?

 8.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  offiziellen  palästinen-
 sischen  und  israelischen  Statistiken  zufolge  85  Prozent  der  Wasservorräte
 Israels  von  der  Westbank  nach  Israel  und  in  die  israelischen  Siedlungen  ge-
 leitet  werden  und  sogar  fast  90  Prozent  des  östlichen  Bergaquifers,  und  dass
 nach  einem  Bericht  der  Weltbank  die  Palästinenser  nur  15  bis  20  Prozent  des
 auf  ihrem  Gebiet  zur  Verfügung  stehenden  Wassers  nutzen  können  –  nach
 offiziellen  palästinensischen  und  israelischen  Statistiken  sogar  nur  10  Pro-
 zent  –  und  der  Rest  von  israelischen  Siedlern  und  in  Israel  selbst  verbraucht
 wird?

 9.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  vor  dem  Hintergrund  der  eigenen  Aussage
 in  der  Antwort  auf  die  Kleine  Anfrage  auf  Bundestagsdrucksache  17/3129,
 dass  die  Wasserverfügbarkeit  in  allen  drei  Aquiferen  begrenzt  sei,  die  Tat-
 sache,  dass  Israel  (durch  zahllose  renommierte  internationale  und  israelische
 Studien  belegt)  seine  Entnahmen  aus  den  Aquiferen  einseitig,  ohne  Abspra-
 che  und  entgegen  bestehender  Verträge  drastisch  erhöht  hat,  und  wie  erklärt
 die  Bundesregierung  vor  diesem  Hintergrund  ihre  aktive  Opposition  gegen-
 über  zusätzlichen  Rohrwasserentnahmen  durch  die  palästinensischen  Behör-
 den?
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10.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Zusammenarbeit  mit  der  israeli-
 schen  Regierung  in  Bezug  auf  internationale  Entwicklungsvorhaben  unter
 anderem  im  Wassersektor  angesichts  der  strengen  Kriterien,  die  die  deut-
 sche  Regierung  bei  der  Auswahl  der  Partnerländer  im  Hinblick  auf  die  Ein-
 haltung  von  internationalem  Recht  anlegt,  vor  dem  Hintergrund,  dass  israe-
 lische  Regierungen  wiederholt  gegen  internationales  Recht  verstoßen  ha-
 ben  (siehe  die  UN-Sicherheitsresolutionen  oder  das  Urteil  des  Internationa-
 len Gerichtshofs zum Verlauf der Sperranlagen)?

 a)  Gilt  die  von  der  Bundesregierung  vertretene  Auffassung,  dass  das  Urteil
 des  Internationalen  Gerichtshofs  zum  Verlauf  der  Sperranlagen  völker-
 rechtlich  nicht  verbindlich  ist  auch  für  andere  Urteile  des  Internationa-
 len Gerichtshofs?

 b)  Ist  eine  Nichtbeachtung  von  Urteilen  des  Internationalen  Gerichtshofs
 durch  Partnerländer  der  deutschen  EZ  oder  auch  potentielle  Partnerlän-
 der  ein  Ausschluss-  oder  Einschränkungskriterium  für  die  Zusammenar-
 beit?

 11.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  im  Zusammenhang  mit  der  Bereitstel-
 lung  der  Trinkwasserversorgung  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebie-
 ten  die  Tatsache,  dass  Israel  u.  a.  durch  den  Bau  der  Sperranlagen  zahlrei-
 che  Brunnen  und  Zisternen  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten
 illegal  annektiert  oder  zerstört  hat,  in  den  letzten  zwei  Jahren  (Juni  2009  bis
 Juli  2011)  laut  OCHA  alleine  19  Wassertanks,  50  Zisternen,  5  Wasserquel-
 len,  40  Brunnen,  eine  Wasserleitung  und  20  Sanitäreinrichtungen,  sowie
 seit  2011  109  UN-WASH-Einrichtungen,  und  dass  diese  Zerstörungen  vor
 allem  im  Jordantal,  also  zu  90  Prozent  in  zur  „Zone  C“  gehörigen  Gebieten,
 und  in  Hebron  –  also  in  der  Nähe  von  israelischen  Siedlungen,  die  noch  er-
 weitert  werden  sollen  –  stattgefunden  haben  und  davon  14  000  Menschen,
 zur Hälfte Kinder, betroffen waren und sind?

 12.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  ihre  Haltung,  dass  die  Frage  der  Nut-
 zung  der  Wasserressourcen  zwischen  Israel  und  Palästina  eine  der  soge-
 nannten  Endstatusfragen  sei,  wissend,  dass  die  Palästinenser  u.  a.  in  der
 Prinzipienerklärung  (Document  of  Principles  –  DOP)  vom  13.  September
 1993  und  im  Oslo-II-Abkommen  vom  28.  September  1995  offenkundig  be-
 nachteiligt  wurden  und  die  bestehenden  Vereinbarungen  von  Israel  bestän-
 dig  gebrochen  werden,  z.  B.  die  Vereinbarung,  dass  Israel  nach  Oslo  II  nur
 340  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr  des  westlichen  Aquifers  zusteht,  es
 aber  403  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr  bezieht,  und  dass  Israel  die  Min-
 destgarantien  für  die  Palästinenser  maßgeblich  unterläuft  (98  Millionen
 Kubikmeter  pro  Jahr  statt  zugesicherten  222  Millionen  Kubikmeter  pro
 Jahr  in  2010),  so  dass  die  Wasserversorgung  pro  Kopf  in  den  palästinen-
 sischen Gebieten sogar absolut gesunken ist?

 13.  Was  ist  im  Zusammenhang  mit  der  Nutzung  der  Wasserressourcen  die  Hal-
 tung  der  Bundesregierung  dazu,  dass  die  israelische  Regierung  darauf  be-
 harrt,  auch  bei  einer  endgültigen  Lösung  auf  keinen  Fall  zu  den  Grenzen
 von  1967  zurückzukehren  und  die  zur  „Zone  C“  gehörigen  Gebiete  bei  der
 sogenannten  permanenten  Lösung  zu  annektieren,  nicht  zuletzt  weil  in
 den  von  Israel  beanspruchten  Gebieten  die  günstigsten  Bohrgebiete  für
 Brunnen  liegen  und  Israel  durch  die  Eingliederung  dieses  Gebietsstreifens
 (20  Prozent  der  Westbank,  direkt  an  der  Grünen  Linie  in  der  nördlichen
 und  westlichen  Westbank  einschließlich  des  Berglands  um  Jerusalem  bis
 südlich-westlich  in  Richtung  Hebron)  in  das  eigene  Staatsgebiet  alleinige
 Verfügungsgewalt über den größten Teil des Grundwassers behält?
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14.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  nach  der  Beset-
 zung  der  palästinensischen  Gebiete  durch  Israel,  nach  der  alle  dortigen
 Wasserquellen  zu  israelischem  Staatsbesitz  erklärt  und  dem  Militärkom-
 mandeur  bzw.  später  der  Militärverwaltung  unterstellt  wurden,  jegliche
 Entwicklung  der  Grundwassernutzung  durch  die  palästinensische  Bevölke-
 rung  verhindert  wurde,  zumal  Israel  auch  nach  dem  Oslo-Prozess  de  facto
 die  übergeordnete  Kontrolle  über  Wasserförderung  und  Ressourcenent-
 wicklung behielt?

 15.  Teilt  die  Bundesregierung  die  gängige  Auffassung,  dass  aufgrund  der  Tat-
 sache,  dass  Israel  im  Osten  der  Westbank  Farmen,  Plantagen  und  geschlos-
 sene  Militärzonen  unterhält  und  eine  Infrastruktur  etabliert  hat,  die  derjeni-
 gen  im  Kernland  gleicht  und  somit  permanenten  Charakter  hat  und  ferner  die
 Trennungsmauer  einen  Verlauf  nimmt,  die  den  Osten  –  die  Eastern  Barrier  –
 vom  Rest  der  Westbank  abgrenzt,  vor  einer  Regelung  des  Konflikts  mit  den
 Palästinensern  eine  vorhergehende  Klärung  der  Nutzungsrechte  Israels  an
 den  Wasservorkommen  der  Region  durch  Abkommen  notwendig  ist,  und
 wie sollte diese nach Ansicht der Bundesregierung zu Stande kommen?

 a)  Teilt  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die  Auffassung,
 dass  Teil  der  politischen  Lösung  auch  sein  muss,  die  Abhängigkeit  der
 palästinensischen  Autonomiebehörde  von  der  Erteilung  von  Baugeneh-
 migungen  für  Infrastrukturprojekte  wie  Kläranlagen  durch  die  israe-
 lische  Regierung  zu  beenden,  da  sich  der  Bau  diverser  Anlagen,  und
 nicht  zuletzt  der  von  deutschen  Vorhaben  der  KfW  Bankengruppe,  da-
 durch unnötig verzögert hat?

 b)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die  Auf-
 fassung,  dass  vielmehr  der  übergeordnete  Konflikt  ohne  eine  Lösung
 des  Wasserkonfliktes  nicht  beigelegt  werden  kann,  da  eine  Trennung  der
 israelischen  und  palästinensischen  Gebiete  in  Bezug  auf  den  Zugang  zu
 Wasser für Israel nicht praktikabel ist?

 16.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  ein  Grund  für  die
 stockenden  Verhandlungen  zwischen  Israel  und  Palästina  die  israelische
 Weigerung  ist,  internationalen  Standards  in  Bezug  auf  den  Zugang  und  die
 Verteilung  der  Wasservorkommen  zuzustimmen  bzw.  eine  Verhandlung
 hierüber überhaupt beginnen zu wollen?

 17.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  der  Zugang  zu
 Wasser  für  die  Palästinenser  durch  die  israelische  Regierung  als  Machtins-
 trument  dahingehend  missbraucht  wird,  die  Entwicklung  in  den  besetzten
 palästinensischen  Gebieten  zu  hemmen  und  somit  eine  Entwicklung  und
 Etablierung  eines  eigenen  palästinensischen  Staates  und  deren  Unabhän-
 gigkeit zu verhindern?

 18.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung  der  israelischen  Regie-
 rung,  dass  die  Übertragbarkeit  internationalen  Rechts  im  Bereich  Wasser
 zugunsten  der  Palästinenser  keine  Geltung  haben  kann,  da  es  keinen  eigen-
 ständigen Staat Palästina gebe?

 19.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  von  Amnesty  International  erho-
 benen  Vorwürfe,  dass  die  diskriminierende  Politik  Israels  das  Recht  der  pa-
 lästinensischen  Bevölkerung  auf  Wasser  untergräbt  und  die  daran  anschlie-
 ßende  Aufforderung  Amnesty  Internationals,  Israel  solle  seine  diskriminie-
 rende  Wasserpolitik  beenden  und  die  Zugangsbeschränkungen  zu  Wasser
 für die palästinensische Bevölkerung aufheben?

 20.  Ist  die  Bundesregierung  der  Auffassung,  dass  Israel  in  den  von  Israel  be-
 setzten  palästinensischen  Gebieten  seinen  Rechten  und  Pflichten  als  Besat-
 zungsmacht  nach  dem  Humanitären  Völkerrecht,  insbesondere  der
 IV.  Genfer  Konvention  zum  Schutz  der  Zivilbevölkerung  in  Kriegszeiten,
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nachkommt  und  alle  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  der  Bevölkerung  in
 den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  mit  Lebens-  und  Arzneimitteln,
 also auch mit sauberem Trinkwasser, sicherstellt?

 21.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  der  langjährige  Leiter
 der  staatlichen  israelischen  Wassergesellschaft  Mekorot,  Uri  Saguy,  als  Ex-
 General  lange  Zeit  Chef  des  israelischen  Armee-Geheimdienstes  gewesen
 ist,  und  welchen  Stellenwert  hat  dies  nach  Auffassung  der  Bundesregie-
 rung für die Wasserpolitik Israels?

 22.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  sich  die  Wasserver-
 sorgung  der  palästinensischen  Bevölkerung  aufgrund  der  Einsetzung  des
 Joint  Water  Committees  seit  Anfang  der  90er-Jahre  drastisch  verschlechtert
 hat  (in  Absolutzahlen,  von  188  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr  auf
 98  Millionen  Kubikmeter  pro  Jahr),  da  dessen  Arbeit  –  obwohl  es  paritä-
 tisch  mit  Israelis  und  Palästinensern  besetzt  ist  –  schon  alleine  dadurch  un-
 möglich  gemacht  wird,  dass  alle  Entscheidungen  im  Konsens  getroffen
 werden,  so  dass  Israel  die  palästinensische  Seite  immerzu  blockieren  kann,
 zumal  außerhalb  der  kleinen  palästinensischen  „A-Gebiete“  ohnehin  die
 Zustimmung  der  israelischen  Zivilverwaltung  notwendig  ist,  die  oftmals
 erst nach Jahren erfolgt, wenn überhaupt?

 a)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die  Tat-
 sache,  dass  Israel  seit  1967  nicht  eine  einzige  Bewilligung  zum  Bohren
 von landwirtschaftlichen Brunnen zur Bewässerung gegeben hat?

 b)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  die  Tat-
 sache,  dass  Israel  seit  1967  nicht  eine  einzige  Bewilligung  zum  Bohren
 eines  neuen  Brunnens  im  größten,  ergiebigsten  und  frischesten  Grund-
 wasserleiter,  dem  westlichen  Bergaquifer,  gegeben  hat  –  und  zwar
 weder  für  Trinkwasser  noch  für  Nutzwasser  für  landwirtschaftliche
 Zwecke etc.?

 c)  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  gegenwärtig  rund
 160  vorhandene  –  und  nach  israelischer  Auslegung  „legale“  –  palästinen-
 sische  Brunnen  stillstehen,  weil  sie  dringender  Reparatur  bedürfen  und
 Israel hierfür keine Bewilligungen erteilt?

 23.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  vor  dem  Hintergrund,  dass  Israel  1967
 die  bis  dahin  von  Jordanien  verwaltete  Westbank  und  den  Gazastreifen  er-
 oberte  und  seither  alle  Grundwasserspeicher  westlich  des  Jordan  und  weit-
 gehend  auch  das  Jordanbecken  kontrolliert  und  die  bis  dahin  gültigen  jor-
 danischen  Gesetze  und  Gewohnheitsrechte  wie  „das  Recht,  den  Durst  zu
 stillen“  und  „das  Recht,  zu  bewässern“  aufhob  die  Durchführung  des  trila-
 teralen  Verbundprojekts  in  Jordanien  und  Israel  aus  Forschungsmitteln  des
 BMZ?

 a)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Durchführung  vor  dem  Hinter-
 grund,  dass  Jordanien  aufgrund  der  Nichteinhaltung  der  1994  getroffe-
 nen  Vereinbarung  über  die  Nutzung  des  Wassers  von  Yarmuk  und  Jor-
 dan  sowie  die  grenzüberschreitenden  Grundwasserspeicher  im  Wadi
 Araba,  die  eine  zusätzliche  Versorgung  mit  jährlich  215  Millionen
 Raummetern  beinhaltete,  durch  Israel  einer  permanenten  Wasserknapp-
 heit ausgesetzt ist?

 b)  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  in  diesem  Zusammenhang  den
 Standort  des  Projekts,  der  im  Jordangraben  liegt  und  damit  im  Hauptge-
 biet  illegaler  israelischer  Siedlerbrunnenförderung,  und  betrachtet  die
 Bundesregierung  die  Bereitstellung  von  Wasserressourcen  für  israeli-
 sche  Siedler  aufgrund  deutscher  Entwicklungsmaßnahmen  als  legitimes
 entwicklungspolitisches  Ziel  auch  vor  dem  Hintergrund,  dass  im  Jor-
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dangraben  die  illegalen  israelischen  Siedlungen  im  Durchschnitt  über
 400  Liter  Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag  zur  Verfügung  haben  und  in-
 klusive  der  für  Bewässerung  zur  Verfügung  gestellten  Wassermengen
 die  9  354  dort  lebenden  Siedler  13,085  Liter  Wasser  pro  Kopf  und  Tag
 verbrauchen,  während  die  dort  lebende  palästinensische  Bevölkerung
 mit  weniger  als  30  Litern  Trinkwasser  pro  Kopf  und  Tag  auskommen
 muss?

 24.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  im  Zusammenhang  mit  der  Bereitstel-
 lung  der  Trinkwasserversorgung  im  Gazastreifen  die  Verzögerung  von  Ge-
 nehmigungen  für  Materialimporte  in  den  Gazastreifen  durch  die  israelische
 Regierung,  die  den  Bau  von  Anlagen  zur  Wasserversorgung  und  Abwas-
 serentsorgung  unmöglich  machen,  so  dass  derzeit  alleine  13  UN-WASH-
 Projekte  in  Gaza  (mit  einem  Projektvolumen  von  74,5  Mio.  US-Dollar  und
 einer  Zielgruppe  von  1,4  Millionen  Menschen)  darauf  warten,  dass  ihre
 Materialimporte genehmigt werden?

 25.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  die  Aufgabe  der
 Oberhoheit  über  die  Wasserressourcen  keine  Bedrohung  für  die  israelische
 Wasserversorgung  darstellen  würde,  da  Israel  durch  Entsalzungsanlagen
 zusätzliches  Wasser  gewinnen,  vor  allem  in  der  Landwirtschaft  Wasser  ein-
 sparen  und  mit  seinen  Nachbarn  eine  gemeinsame  Nutzung  der  Grund-  und
 Oberflächenwasser vereinbaren kann?

 26.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  bisherige  trilaterale  Zusammen-
 arbeit mit Israel im Wassersektor?

 27.  Welche  konkreten  Erfolge  der  trilateralen  Zusammenarbeit  mit  Israel  recht-
 fertigen die Weiterführung der Zusammenarbeit im Wassersektor?

 28.  Welche  Projekte  im  Wassersektor  in  den  besetzten  palästinensischen
 Gebieten  führt  die  Bundesregierung  derzeit  durch,  bzw.  welche  sind  in
 Planung,  und  wie  sieht  die  Kooperation  mit  Israel  im  Hinblick  auf  diese
 Projekte genau aus?

 a)  Welche  Projekte  im  Bereich  Trinkwasserversorgung  führt  die  deutsche
 EZ  derzeit  durch,  bzw.  welche  sind  geplant  (bitte  detaillierte  Auflistung)?

 b)  Ist  in  diesem  Zusammenhang  Fortsetzung  der  Kooperation  mit  Israel  in
 den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  (SMART,  GLOWA  etc.)  ge-
 plant, und wie würde diese aussehen (bitte genaue Angaben)?

 c)  Sind  weitere  Kooperationen  mit  Israel  zur  Durchführung  von  Projekten
 im  Wassersektor  in  der  Region  Nahost  geplant,  und  wenn  ja,  welche
 (bitte detaillierte Angaben)?

 d)  Für  welche  konkreten  Projekte  stellt  die  Bundesregierung  der  Palästi-
 nensischen  Autonomiebehörde  42,5  Mio.  Euro  für  die  finanzielle  und
 technische  Zusammenarbeit  zur  Verfügung,  was  sind  die  genauen  Ziel-
 vereinbarungen,  wer  sind  die  Projektpartner,  was  ist  der  genaue  Zeitrah-
 men der Projekte (bitte genaue Angaben)?

 29.  Was  ist  der  Kenntnisstand  der  Bundesregierung  hinsichtlich  der  wieder  neu
 aufgenommenen  Gespräche  zwischen  Israel  und  Palästina  im  Hinblick  auf
 die  Behandlung  des  Themas  Zugang  zu  Wasser  und  Verteilung  der  Wasser-
 vorräte?

 30.  Wird  die  Wasserproblematik  in  den  palästinensischen  Gebieten  bei  dem  für
 Februar  2012  geplanten  Besuch  vom  Bundesminister  für  wirtschaftliche
 Zusammenarbeit  und  Entwicklung,  Dirk  Niebel,  in  Israel  und  den  besetzten
 palästinensischen Gebieten ein zentrales Thema seiner Agenda sein?
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a)  Wenn  ja,  welche  konkreten  politischen  Lösungsvorschläge  wird  der
 Bundesminister  Dirk  Niebel  hinsichtlich  der  Wasserproblematik  unter-
 breiten?

 b)  Wenn  nein,  warum  ist  die  Wasserproblematik  kein  zentraler  Bestandteil
 der  Besuchsagenda  von  Israel  und  den  palästinensischen  Gebieten,  ob-
 wohl  Wasser  einer  der  drei  Schwerpunktbereiche  der  deutschen  staatli-
 chen EZ in dieser Region darstellt?

 31.  Mit  welchen  Regierungsvertretern  auf  israelischer  und  palästinensischer
 Seite  wird  sich  der  Bundesminister  Dirk  Niebel  treffen  (bitte  detaillierte
 Auflistung)?

 32.  Welche  konkreten  Projekte  der  deutschen  staatlichen  EZ  wird  der  Bundes-
 minister  besuchen,  und  welche  Themen  stehen  auf  der  Agenda  des  Bundes-
 ministers  bei  seinem  Besuch  in  Israel  und  den  besetzten  palästinensischen
 Gebieten?

 33.  Wird  der  Bundesminister  Dirk  Niebel  auch  den  Gazastreifen  und  die  dor-
 tigen Projekte der deutschen TZ und EZ im Wassersektor besuchen?

 34.  Wie  gestaltet  sich  der  von  der  deutschen,  staatlichen  EZ  finanzierte  Klär-
 werksbau in Nablus, und wann wird mit der Fertigstellung gerechnet?

 35.  Wie  gestaltet  sich  die  Rehabilitierung  der  Kläranlage  in  Sheikh  Eijleen  im
 Gazastreifen, und wann wird mit der Fertigstellung gerechnet?

 36.  Mit  was  für  Schwierigkeiten  ist  die  deutsche  EZ  bei  Bau  und  Rehabilitie-
 rung  von  Klärwerken  in  den  besetzten  palästinensischen  Gebieten  konfron-
 tiert?

 37.  Wurden  im  Zeitraum  der  letzten  fünf  Jahre  Evaluierungen  von  Vorhaben
 der  deutschen  EZ  im  Wassersektor  in  den  besetzten  palästinensischen  Ge-
 bieten durchgeführt?

 a)  Wenn  ja,  was  sind  die  Ergebnisse  dieser  Evaluierungen  (bitte  detailliert
 auflisten)?

 b)  Wenn  nein,  was  sind  die  Gründe  dafür,  keine  Evaluierungen  durchzu-
 führen?

 c)  Was  sind  die  „lessons  learnt“  der  GIZ  und  der  KfW  Bankengruppe  bzgl.
 der  Durchführung  von  Projekten  im  Wassersektor  in  den  besetzten  pa-
 lästinensischen Gebieten?

 38.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  französischen  Parlamentsbericht
 des  Foreign  Affairs  Committees  von  Anfang  Januar  2012,  der  besagt,  dass
 Israels  Wasserpolitik  in  der  Westbank  eine  Politik  der  Apartheid  sei,  u.  a.
 weil  die  ca.  450  000  israelischen  Siedler  in  der  Westbank  mehr  Wasser  ver-
 brauchen,  als  die  2,3  Millionen  Palästinenser,  die  dort  leben  und  in  Dürre-
 zeiten  –  entgegen  internationalem  Recht  –  die  Siedler  prioritär  versorgt
 würden?

 Berlin, den 20. Januar 2012

 Dr. Gregor Gysi und Fraktion
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 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und
 Reaktorsicherheit  vom 28.  November 2011 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Maisch, Dr. Valerie Wilms,
 Cornelia  Behm,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 – Drucksache 17/7724 –

 Erneute Mahnung Deutschlands durch die EU-Kommission wegen unzureichen-
 der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Wegen  der  nicht  konformen  Umsetzung  der  EU-Wasserrahmenrichtlinie
 (WRRL)  hat  die  EU-Kommission  Deutschland  erneut  gemahnt  und  eine  Stel-
 lungnahme  an  die  Bundesregierung  übermittelt.  Hauptgrund  des  Mahnschrei-
 bens  ist  die  restriktive  Auslegung  des  Schlüsselbegriffs  der  Wasserdienstleistun-
 gen  durch  Deutschland,  die  zu  einer  nach  Auffassung  der  EU-Kommission  nicht
 adäquaten  Kostendeckung  und  zu  nicht  angemessenen  Wassergebühren  in
 Deutschland  führt  und  die  das  Ziel,  bis  2015  einen  guten  ökologischen  und
 chemischen Zustand der Gewässer zu erreichen, behindert.

 Während  Deutschland  unter  Wasserdienstleistungen  lediglich  die  Kostende-
 ckung  für  die  Trinkwasser-  und  Abwasserversorgung  versteht,  fasst  die  EU-
 Kommission  die  Bestimmung  deutlich  weiter  und  zählt  dazu  auch  die  Wasser-
 entnahme  für  die  Kühlung  von  Industrieanlagen,  die  Bewässerung  in  der  Land-
 wirtschaft,  die  Einschränkung  von  Oberflächengewässern  für  die  Schifffahrt,
 den  Hochwasserschutz,  die  Stromerzeugung  durch  Wasserkraft  sowie  für  den
 industriellen, landwirtschaftlichen und privaten Gebrauch von Brunnen.

 Die  EU-Kommission  verlangt  von  Deutschland,  entsprechend  Artikel  9  WRRL,
 eine  umfassende  Kostendeckung  bei  allen  Wasserdienstleistungen  einschließ-
 lich  umwelt-  und  ressourcenbezogener  Kosten  unter  Zugrundelegung  des  Ver-
 ursacherprinzips zu gewährleisten.

 In  ihrer  Antwort  auf  die  Kleine  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  zum  Stand  der  Umsetzung  der  WRRL  (Bundestagsdrucksache  17/360)
 sowie  im  Indikatorenbericht  2010  zur  Nationalen  Strategie  zur  biologischen
 Vielfalt  verweist  die  Bundesregierung  darauf,  dass  das  Ziel,  bis  2015  einen
 guten  ökologischen  und  chemischen  Gewässerzustand  zu  erreichen,  in  Deutsch-
 land voraussichtlich weit verfehlt wird.

 Die  Bundesregierung  hat  bis  Ende  November  2011  Zeit,  auf  die  erneute  Mah-
 nung  der  EU-Kommission  zu  reagieren.  Bei  Nichtbeantwortung  der  Mahnung
 bzw.  nicht  zufriedenstellender  Antwort,  kann  die  EU-Kommission  den  Euro-
 päischen  Gerichtshof  (EuGH)  anrufen  und  ein  Vertragsverletzungsverfahren  ge-
 gen die Bundesrepublik Deutschland anregen.
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Auslegung der Begrifflichkeit der Wasserdienstleistungen

 1.  Wie  lautet  der  konkrete  Wortlaut  der  Stellungnahme  der  Europäischen
 Kommission  an  die  Bundesregierung,  in  dem  Deutschland  aufgefordert
 wird,  endlich  die  Bestimmungen  der  WRRL  –  insbesondere  hinsichtlich  der
 Auslegung von Wasserdienstleistungen – einzuhalten und umzusetzen?

 Welche  konkreten  Gründe  werden  in  der  Stellungnahme  der  EU-Kommis-
 sion vorgetragen?

 Der  Schriftverkehr  zwischen  der  Kommission  und  den  Mitgliedstaaten  bei  Ver-
 tragsverletzungsverfahren  unterliegt  grundsätzlich  der  Vertraulichkeit.  Die
 Bundesregierung  verweist  insofern  auf  die  Pressemitteilung  der  Europäischen
 Kommission  vom  29.  September  2011  (IP-11-1101).  Im  Übrigen  stellt  die  Bun-
 desregierung  den  Fragestellern  anheim,  bei  der  Kommission  selbst  einen  Antrag
 auf Zugang zu dem betreffenden Dokument zu stellen.

 2.  Welche  Position  vertritt  die  Bundesregierung  bezüglich  des  Schreibens  der
 EU-Kommission,  und  wie  will  sie  den  Forderungen  der  EU-Kommission  ge-
 recht werden?

 Innerhalb  der  Bundesregierung  sowie  mit  den  Bundesländern  wird  derzeit  eine
 Position abgestimmt.

 3.  Wird  die  Bundesregierung  die  vorgesehenen  Definitionen  bezüglich  der
 Wasserdienstleistungen  durch  die  EU-Kommission  übernehmen,  wenn  nein,
 warum  nicht,  und  womit  begründet  die  Bundesregierung  ihre  abweichende
 Auslegung der Artikel  2 Nummer  38 und Artikel  9 der WRRL?

 Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

 4.  Welche  Anstrengungen  hat  die  Bundesregierung  seit  dem  letzten  Mahn-
 schreiben  der  EU-Kommission  im  Jahr  2007  unternommen,  um  die  Forde-
 rungen  der  EU-Kommission  –  auch  in  Bezug  auf  die  Auslegung  der  Wasser-
 dienstleistungen – zu erfüllen?

 Die  Bundesregierung  hat  das  Mahnschreiben  der  Europäischen  Kommission
 vom  7.  November  2007  durch  Antwortschreiben  vom  6.  März  2008  beantwortet
 und  darin  dargelegt,  dass  Deutschland  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  die
 Wasserrahmenrichtlinie in vollem Umfang umgesetzt hat.

 5.  Mit  Strafzahlungen  in  welcher  Höhe  hätte  Deutschland  zu  rechnen,  wenn
 die  Bundesregierung  den  Forderungen  der  EU-Kommission  bezüglich  der
 Auslegung  von  Wasserdienstleistungen  nicht  nachkommt,  und  diese  ein
 Vertragsverletzungsverfahren  gegen  Deutschland  beim  Europäischen  Ge-
 richtshof einleitet?

 Nach  Artikel  258  des  Vertrages  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union
 (AEUV)  kann  die  Europäische  Kommission  den  Europäischen  Gerichtshof
 (EuGH)  anrufen,  wenn  ein  Mitgliedstaat  einer  mit  Gründen  versehenen  Stel-
 lungnahme  nicht  nachkommt.  Im  vorliegenden  Fall  handelt  es  sich  nicht  um  die
 Nichtumsetzung  einer  Richtlinie,  sondern  um  eine  –  nach  Auffassung  der  Kom-
 mission  –  fehlerhafte  Umsetzung.  Daher  besteht  das  Risiko  finanzieller  Sank-
 tionen  erst,  falls  der  EuGH  in  einem  Urteil  feststellt,  dass  Deutschland  gegen
 europarechtliche  Bestimmungen  verstoßen  hat  und  Deutschland  die  Maßnah-
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men,  die  sich  aus  dem  Urteil  ergeben,  nicht  umsetzt  (vgl.  Artikel  260  Absatz  2
 AEUV).

 6.  a)  Wie  wird  die  Begrifflichkeit  der  Wasserdienstleistungen  in  den  einzelnen
 Bundesländern  ausgelegt,  und  für  welche  Bereiche  werden  hier  Wasser-
 entgelte in welcher Höhe erhoben?

 b)  Welche  Auswirkungen  haben  divergierende  Auslegungen  auf  die  Erfül-
 lung  der  Ziele  der  WRRL  sowie  hinsichtlich  wirtschaftlicher  Belastun-
 gen?

 Momentan  erheben  elf  Bundesländer  Wasserentnahmeentgelte  (Baden-
 Württemberg,  Berlin,  Brandenburg,  Bremen,  Hamburg,  Mecklenburg-Vorpom-
 mern,  Niedersachsen,  Nordrhein-Westfalen,  Saarland,  Sachsen  und  Schleswig-
 Holstein).  Rheinland-Pfalz  und  Sachsen  Anhalt  haben  die  Einführung  geplant.
 Einige  Länder  erheben  für  die  Entnahme  von  Grundwasser,  andere  Länder  erhe-
 ben  auch  für  die  Entnahme  von  Oberflächenwasser  Entgelte.  Abgabesätze  und
 Ausnahmen  sind  in  den  Ländern  sehr  unterschiedlich.  Im  Einzelnen  wird  hierzu
 auf  das  durch  den  Umweltforschungsplan  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,
 Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU)  geförderte  Gutachten,  „Weiterent-
 wicklung  von  Abwasserabgabe  und  Wasserentnahmeentgelten  zu  einer  um-
 fassenden  Wassernutzungsabgabe“  des  Umweltforschungszentrums  Leipzig
 (veröffentlicht  als  Text  67/2011  des  Umweltbundesamtes,  S.  105  ff.)  verwiesen.
 Eine  gesetzliche  Definition  des  Begriffs  der  Wasserdienstleistung  gibt  es  in
 Deutschland  nicht.  Unter  Wasserdienstleistungen  verstehen  die  Bundesländer
 nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  Trinkwasserversorgung  und  Abwasserent-
 sorgung.

 7.  Welche  Erkenntnisse  liegen  der  Bundesregierung  darüber  vor,  ob  weitere
 EU-Mitgliedstaaten  wegen  nicht  konformer  Umsetzung  der  WRRL  bezüg-
 lich der Wasserdienstleistungen von der EU-Kommission ermahnt wurden?

 Nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  haben  neben  Deutschland,  Belgien,  die
 Niederlande,  Schweden,  Finnland,  Ungarn,  Österreich  und  Dänemark  bereits
 eine  mit  Gründen  versehene  Stellungnahme  oder  ein  Mahnschreiben  der  Kom-
 mission  in  der  gleichen  Sache  erhalten.  Es  ist  möglich,  dass  weitere  Mitglied-
 staaten in Kürze Schreiben der Kommission erhalten.

 Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässer

 8.  Welche  Maßnahmen  hat  die  Bundesregierung  ergriffen  und  wird  sie  weiter
 ergreifen,  um  die  Durchgängigkeit  der  Gewässer,  insbesondere  der  Bundes-
 wasserwasserstraßen, wieder herzustellen bzw. zumindest zu verbessern?

 Es  ist  Aufgabe  der  Länder,  für  die  Durchsetzung  der  notwendigen  Maßnahmen
 zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Durchgängigkeit zu sorgen.

 Für  den  Bereich  der  Bundeswasserstraßen  hat  die  Bundesregierung  eine  Be-
 standsaufnahme  durchgeführt,  um  den  Bedarf  von  Maßnahmen  zur  Erhaltung
 und  Wiederherstellung  der  Durchgängigkeit  an  den  Stauanlagen  der  Bundes-
 wasserstraßen  festzustellen.  Sie  hat  die  Stauanlagen  der  Bundeswasserstraßen
 klassifiziert  und  eine  Priorisierung  der  erforderlichen  Maßnahmen  zur  Errich-
 tung  von  Fischwanderhilfen  bzw.  zur  Hindernisbeseitigung  vorgenommen.  Die-
 ses  Priorisierungskonzept  „Durchgängigkeit  Bundeswasserstraßen“  befindet
 sich  derzeit  in  der  fachlichen  Endabstimmung  mit  den  Bundesländern  und  wird
 in  die  Fortschreibung  der  WRRL-Bewirtschaftungsplanung  einfließen.  Einige
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Maßnahmen  wurden  in  Kooperation  mit  Bundesländern  bereits  abgeschlossen
 (z.  B.  Moselstaustufe  Koblenz).  Auch  die  weitere  Umsetzung  der  erforderlichen
 Maßnahmen wird sich an den Zielen und Fristen der WRRL orientieren.

 9.  Welchen  finanziellen  Umfang  umfasst  die  Umsetzung  der  Ziele  der  WRRL
 und  die  Erreichung  der  ökologischen  Durchgängigkeit  an  den  Bundeswas-
 serstraßen mittelfristig?

 Für  die  Umsetzung  der  Ziele  der  WRRL  an  den  Bundeswasserstraßen  im  Rah-
 men  der  wasserwirtschaftlichen  Unterhaltung  und  der  ökologischen  Durch-
 gängigkeit  wird  mittelfristig  von  erforderlichen  finanziellen  Aufwendungen  des
 Bundes in einer Größenordnung von ca. 125 Mio. Euro pro Jahr ausgegangen.

 10.  Wie  ist  der  aktuelle  Stand  des  Priorisierungskonzeptes  „Durchgängigkeit
 Bundeswasserstraßen“,  und  wie  will  die  Bundesregierung  die  Finanzierung
 sicherstellen?

 Das  bundesweite  Priorisierungskonzept  „Durchgängigkeit  Bundeswasserstra-
 ßen“  befindet  sich  in  der  Endabstimmung  und  soll  im  Laufe  des  ersten  Quartals
 2012  fertiggestellt  werden.  Daran  schließt  für  die  Maßnahmen  in  der  ersten  Um-
 setzungsphase  die  Erstellung  haushaltsreifer  Unterlagen  gemäß  §  24  Bundes-
 haushaltsordnung  durch  die  WSV  an,  auf  deren  Grundlage  die  erforderlichen
 Haushaltsmittel in den jährlichen Bundeshaushalt eingestellt werden.

 11.  Welche  Forschungsprojekte  und  Modellprojekte  werden  von  der  Bundes-
 regierung  gefördert,  um  die  Durchgängigkeit  der  Gewässer  beim  Betrieb
 von  Staustufen  und  Wasserkraftanlagen  zu  gewährleisten  oder  zumindest
 zu verbessern?

 Das  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  hat  die  beiden
 Ressortforschungseinrichtungen  Bundesanstalt  für  Gewässerkunde  (BfG)  und
 Bundesanstalt  für  Wasserbau  (BAW)  mit  einem  F+E  Programm  zur  Durchgän-
 gigkeit  der  Staustufen  der  Bundeswasserstraßen  beauftragt.  Dies  umfasst  auch
 innovative  Pilot-  und  Modellstudien.  Mit  dem  Ziel  der  Wissenserweiterung  für
 die  Gewährleistung  und  Verbesserung  der  Durchgängigkeit  an  den  großen  Stau-
 stufen  der  Bundeswasserstraßen  werden  geeignete  Pilotstandorte  im  Priorisie-
 rungskonzept  vorrangig  berücksichtigt.  Im  Geschäftsbereich  des  BMU  hat  das
 Umweltbundesamt  aktuell  eine  Reihe  von  Forschungsvorhaben  zur  Durchgän-
 gigkeit und zum Fischschutz durchgeführt (siehe Anhang).

 12.  a)  Wie  stellt  die  Bundesregierung  vor  dem  Hintergrund  der  Reform  der
 Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  (WSV)  und  der  Beschränkung  der
 Aufgaben  auf  ein  gütermengenbezogenes  Kernnetz  sicher,  dass  an  den
 Bundeswasserstraßen  zeitnah  die  Umsetzung  der  baulichen  Maßnah-
 men  für  die  Gewässerdurchgängigkeit  sowie  für  die  Verbesserungen
 der  morphologischen  Strukturen  gemäß  den  Zielen  der  WRRL  erfolgt?

 b)  Wie  unterscheiden  sich  dabei  die  Planungen  für  die  Kern-  und  Rest-
 netze?

 Die  Verpflichtungen  aus  der  Wasserrahmenrichtlinie  werden  unabhängig  von  der
 WSV-Reform  und  der  zukünftigen  Netzstruktur  umgesetzt.  Die  Umsetzung  er-
 folgt  auf  der  Grundlage  des  Priorisierungskonzeptes  (vgl.  Antwort  zu  Frage  10).
 Die  zukünftige  Netzstruktur  der  Bundeswasserstraßen  beeinflusst  lediglich  die
 verkehrsbezogene  Unterhaltung  und  den  verkehrsbezogenen  Betrieb  der  Was-
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serstraßeninfrastruktur,  nicht  aber  sonstige  öffentlich-rechtliche  oder  privat-
 rechtliche Verpflichtungen des Bundes.

 13.  Inwiefern  sind  die  Forschungs-  und  Planungsprojekte  der  Bundesanstalten
 für  Wasserbau  und  Gewässerkunde  zu  Fischwechselanlagen  für  das  soge-
 nannte Restnetz der WSV durch die Reform der WSV beeinträchtigt?

 Die Projekte sind nicht beeinträchtigt.

 14.  Welche  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  liegen  der  Bundesregierung  über
 die  Anzahl  und  Art  der  Fische  vor,  die  beim  Betrieb  verschiedener  Wasser-
 kraftanlagen(typen)  getötet  werden,  und  –  sofern  ausreichende  Erkennt-
 nisse  darüber  nicht  vorliegen  –  was  unternimmt  die  Bundesregierung,  um
 solche Erkenntnisse zu gewinnen?

 Schädigungen  von  Fischen  können  über  alle  Arten  und  Altersstadien  verteilt  an
 Anlagen,  die  zur  Stromerzeugung  dienen,  auftreten.  Schädigungspotenziale,  die
 an  Rechenanlagen,  bei  der  Turbinenpassage  oder  beim  Abstieg  über  das  Quer-
 bauwerk  bestehen,  variieren  in  Abhängigkeit  von  den  standörtlichen  Verhältnis-
 sen, Turbinentyp, Betriebszustand, Fallhöhe etc. in Intensität und Höhe.

 Zur  Ermittlung  der  Schädigungspotenziale  und  zur  Entwicklung  von  Vermei-
 dungsstrategien  hat  die  Bundesregierung  im  Rahmen  des  Umweltforschungs-
 plans die Vorhaben:

 Erarbeitung  und  Praxiserprobung  eines  Maßnahmenplans  zur  ökologisch  ver-
 träglichen  Wasserkraftnutzung  (FKZ-Nr.:  3707  21  200)  und  Effiziente  Maßnah-
 men  und  Kriterien  zur  Verbesserung  des  ökologischen  Zustands  an  Wasserkraft-
 anlagen (FKZ-Nr.: 3708  97  200) durchgeführt.

 15.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Forderung  nach  Einführung  einer
 Verpflichtung,  beim  Betrieb  von  Wasserkraftwerken  regelmäßig  oder  zeit-
 weise  die  Fischverluste  zu  erheben,  und  plant  die  Bundesregierung  ein  ent-
 sprechendes Förderprojekt einzuberufen?

 Nach  §  35  Wasserhaushaltsgesetz  darf  die  Nutzung  von  Wasserkraft  nur  zuge-
 lassen  werden,  wenn  auch  geeignete  Maßnahmen  zum  Schutz  der  Fischpopulation
 ergriffen  werden.  Entsprechen  vorhandene  Wasserkraftnutzungen  nicht  diesen
 Anforderungen,  sind  die  erforderlichen  Maßnahmen  innerhalb  angemessener
 Fristen  durchzuführen.  Die  Bundesregierung  gibt  mit  dieser  lösungsorientierten
 Regelung  für  die  Vermeidung  von  Fischschäden  den  Vorrang  gegenüber  der  kos-
 tenintensiven  Untersuchung  zur  Fischschädigung.  Damit  wird  dem  Umstand
 Rechnung  getragen,  dass  die  auftretenden  Fischverluste  an  Wasserkraftanlagen
 bereits in hinreichendem Maße untersucht worden sind.

 Zu  durchgeführten  Förderprojekten  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  14  verwiesen.
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Auswirkungen  der  Reform  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  auf  die  Zielerrei-
 chung der WRRL

 16.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  jüngsten  Vorschläge  der  EU-Kom-
 mission  zur  künftigen  ländlichen  Entwicklung  vom  12.  Oktober  2011  hin-
 sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umsetzung der WRRL?

 Die  Bundesregierung  prüft  derzeit  die  Legislativvorschläge  der  Europäischen
 Kommission  zur  gemeinsamen  Agrarpolitik  nach  2013  hinsichtlich  ihrer  Aus-
 wirkungen auf den Umwelt- und Naturschutz.

 17.  Welche  Auswirkungen  wären  in  Bezug  auf  die  Förderung  der  naturnahen
 Entwicklung  von  Bächen  und  Flüssen  zu  erwarten,  wenn  nur  noch  solche
 Ökosysteme  gefördert  werden  könnten,  die  direkt  von  der  Land-  und  Forst-
 wirtschaft  abhängig  sind,  und  sich  die  Förderung  ausschließlich  auf  den
 ländlichen Raum beschränkte?

 Auf die Antwort zu Frage 16 wird verwiesen.

 Verfehlung der Ziele der WRRL

 18.  Welche  Konsequenzen  zieht  die  Bundesregierung  aus  ihrer  eigenen  Aus-
 sage,  dass  die  Ziele  der  EU-WRRL,  bis  2015  einen  guten  ökologischen  und
 chemischen  Gewässerzustand  zu  erreichen,  voraussichtlich  nicht  erreicht
 werden?

 Die  Wasserrahmenrichtlinie  eröffnet  im  Artikel  4  Absätze  4  bis  7  ausdrücklich
 die  Möglichkeit,  dass  bei  Vorliegen  bestimmter  Voraussetzungen  Fristverlänge-
 rungen  und  weniger  strenge  Umweltziele  (Ausnahmen)  über  das  Jahr  2015
 hinaus  festgelegt  werden  können.  In  den  im  Jahr  2009  veröffentlichten  Bewirt-
 schaftungsplänen  haben  die  Bundesländer  im  Einklang  mit  der  Wasserrahmen-
 richtlinie verschiedentlich von dieser Regelung Gebrauch gemacht.

 19.  Welche  konkreten  Erkenntnisse  liegen  der  Bundesregierung  über  den  der-
 zeitigen  ökologischen  und  chemischen  Zustand  der  Gewässer  in  Deutsch-
 land vor?

 a)  Wie  viel  Prozent  der  Gewässer  weisen  derzeit  einen  guten  ökologischen
 und chemischen Zustand auf?

 Aus  einer  Auswertung  der  Bewirtschaftungspläne,  die  im  Frühjahr  2010  er-
 folgte,  erreichten  im  Jahr  2009  10  Prozent  der  Oberflächenwasserkörper  den
 sehr  guten  oder  den  guten  ökologischen  Zustand  bzw.  das  gute  ökologische
 Potenzial;  88  Prozent  erreichten  den  guten  chemischen  Zustand.  Bei  den  Grund-
 wasserkörpern  erreichten  96  Prozent  den  guten  mengenmäßigen  Zustand  und
 62  Prozent den guten chemischen Zustand.

 b)  Wie  hoch  ist  die  Anzahl  der  Gewässer,  bei  der  eine  Zielerreichung
 wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich ist?

 Für  das  Jahr  2015  ist  für  weitere  8,5  Prozent  der  Oberflächenwasserkörper  und
 für 2 Prozent der Grundwasserkörper die Zielerreichung prognostiziert.
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c)  Welche  zentralen  Hindernisse  stehen  den  Maßnahmen  entgegen,  die
 zur Zielerreichung beitragen können?

 Maßnahmen  benötigen  oft  einen  längeren  Zeitraum,  bis  sie  ihre  Wirkung  in  Ge-
 wässern  und  auf  Lebensgemeinschaften  entfalten  und  der  Erfolg  messbar  wird.
 Häufig  gibt  es  noch  keine  technische  Lösung  für  das  Belastungsproblem,  bzw.
 Maßnahmen  bedürfen  einer  zwingenden  technischen  Abfolge,  die  angewende-
 ten  Verfahren  sind  zeitintensiv  oder  es  besteht  weiterer  Forschungsbedarf  zur
 Optimierung  der  Maßnahmen.  Als  Hindernis  werden  eher  selten  unverhältnis-
 mäßige Kosten genannt.

 20.  Welche  Maßnahmen  hat  die  Bundesregierung  in  Angriff  genommen,  um
 die  Bundesländer  über  den  derzeitigen  sehr  schlechten  Umsetzungsstand
 der  WRRL  zu  informieren,  und  wird  die  Bundesregierung  den  Bundeslän-
 dern  angesichts  des  sehr  schlechten  Zielerreichungsgrades  der  Länder  zu-
 sätzliche  Mittel  zur  Verfügung  stellen,  um  eine  Verbesserung  der  Situation
 zu erreichen?

 Zwischen  der  Bundesregierung  und  den  Ländern  findet  vorwiegend  in  den  Gre-
 mien  der  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft  Wasser  (LAWA)  ein  regelmäßiger
 Informationsaustausch  über  die  Umsetzung  der  Wasserrahmenrichtlinie  statt.  Es
 ist  nicht  geplant,  Bundesmittel  zur  Erfüllung  originärer  Aufgaben  der  Länder  zur
 Verfügung zu stellen.

 21.  Weist  die  Bundesregierung  in  ihren  Meilensteinberichten  an  die  EU-Kom-
 mission  bereits  heute  auf  das  voraussichtliche  Verfehlen  der  Ziele  und  die
 Diskrepanzen  zwischen  den  Zielwerten  und  dem  aktuellen  Zielerrei-
 chungsgrad hin, und wenn nein, warum nicht?

 „Meilensteinberichte“  sind  im  Zusammenhang  mit  dem  Berichtswesen  zur  Was-
 serrahmenrichtlinie  nicht  bekannt.  Nach  der  Veröffentlichung  der  Bewirtschaf-
 tungspläne  Ende  2009  ist  der  Zwischenbericht  zu  den  Fortschritten  bei  der  Um-
 setzung  der  Maßnahmenprogramme  der  nächste  Bericht,  der  Ende  2012  an  die
 Europäische Kommission zu übersenden ist.

 22.  In  welchen  Bereichen  und  mit  welcher  Begründung  wird  die  Bundesregie-
 rung  die  Möglichkeit  zur  Verlängerung  der  Umsetzungsfristen  für  die
 WRRL  in  Anspruch  nehmen,  und  erklärt  sie  sich  diesbezüglich  jetzt  bereits
 gegenüber der EU-Kommission?

 Für  die  in  den  Bewirtschaftungsplänen  enthaltenen  Umweltziele  wurden  teil-
 weise  von  den  Bundesländern  Fristverlängerungen  (bis  2021)  in  Anspruch
 genommen.  Betroffen  sind  insbesondere  Umweltziele,  die  Maßnahmen  in  den
 Bereichen  diffuse  Einträge  von  Nährstoffen  und  Pestiziden  aus  der  Landwirt-
 schaft  und  Maßnahmen  zur  Wiederherstellung  der  Durchgängigkeit  beinhalten.
 Als  Begründungen  werden  angegeben,  dass  die  technische  Durchführbarkeit
 nicht  oder  nur  in  Schritten  gewährleistet  ist,  die  natürlichen  Gegebenheiten
 keine  fristgerechte  Verbesserung  des  Zustandes  zulassen  oder  die  Umsetzung
 bis  2015  zu  unverhältnismäßigen  Kosten  führen  würde.  Diese  Angaben  sind  be-
 reits  in  den  Bewirtschaftungsplänen  enthalten  und  wurden  der  Europäischen
 Kommission fristgerecht im März 2010 mitgeteilt.
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23.  In  welcher  Größenordnung  ist  –  unabhängig  von  einem  möglichen  Ver-
 tragsverletzungsverfahren  wegen  der  nichtkonformen  Umsetzung  der  Be-
 grifflichkeit  der  Wasserdienstleistungen  –  mit  möglichen  Strafzahlungen
 wegen  der  Nichterfüllung  der  Ziele  der  WRRL  zu  rechnen,  und  ist  eine
 solche Strafzahlung in der Mittelfristplanung berücksichtigt?

 Die  Wasserrahmenrichtlinie  sieht  keine  Strafzahlungen  für  dass  Nichterreichen
 ihrer  Ziele  vor.  Im  Übrigen  gelten  auch  in  diesem  Bereich  die  allgemeinen  Re-
 gelungen  über  Vertragsverletzungsverfahren  wegen  fehlerhafter  Umsetzung  von
 Richtlinien.  Danach  käme  ein  Pauschalgeld  oder  Zwangsgeld  nach  Artikel  260
 AEUV  erst  bei  einer  Zweitverurteilung  durch  den  EuGH  in  Betracht.  Dieses
 müsste  von  der  Europäischen  Kommission  beantragt  werden.  In  welcher  Höhe
 die  Kommission  in  dem  unwahrscheinlichen  Fall  einer  Zweitverurteilung  ein
 Pauschal-  oder  Zwangsgeld  beantragen  würde,  kann  die  Bundesregierung  nicht
 prognostizieren.
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Anhang zur Antwort zu Frage 11

 Liste  der  aktuell  fertig  gestellten  Forschungsvorhaben  des  Umweltbundesamtes
 zur Gewässerdurchgängigkeit und zum Fischschutz:

 MAGAHTH  V.,  THIEL  R.  (2011):  Populationsdynamik  diadromer  Fischarten:
 Atlantischer  Lachs  Salmo  salar  Linnaeus,  1758,  Meerforelle  Salmo  trutta  trutta
 Linnaeus,  1758,  Meerneunauge  Petromyzon  marinus  Linnaeus,  1758,  Fluss-
 neunauge  Lampetra  fluviatilis  (Linnaeus,  1758)  und  Europäischer  Aal  Anguilla
 anguilla  (Linnaeus,  1758).  In:  Erarbeitung  und  Praxiserprobung  eines  Maßnah-
 menplans  zur  ökologisch  verträglichen  Wasserkraftnutzung  an  der  Mittelweser.
 Umweltforschungsplan  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und
 Reaktorsicherheit  FKZ:3707  21  200.  Kurztitel:  Wasserkraftnutzung  und  Was-
 serrahmenrichtlinie. Im Auftrag des Umweltbundesamtes. November 2011.

 KEUNEKE  R.,  DUMONT  U.  (2011):  Erarbeitung  und  Praxiserprobung  eines
 Maßnahmenplans  zur  ökologisch  verträglichen  Wasserkraftnutzung  an  der  Mit-
 telweser.  Umweltforschungsplan  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Natur-
 schutz  und  Reaktorsicherheit  FKZ:3707  21  200.  Kurztitel:  Wasserkraftnutzung
 und  Wasserrahmenrichtlinie.  Im  Auftrag  des  Umweltbundesamtes.  November
 2011.

 SCHWEVERS  U.,  ADAM  B.,  ENGLER  O.  (2011):  Befunde  zur  Aalabwande-
 rung  2008/09.  In:  Erarbeitung  und  Praxiserprobung  eines  Maßnahmenplans  zur
 ökologisch  verträglichen  Wasserkraftnutzung  an  der  Mittelweser.  Umweltfor-
 schungsplan  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktor-
 sicherheit  FKZ:3707  21  200.  Kurztitel:  Wasserkraftnutzung  und  Wasserrahmen-
 richtlinie. Im Auftrag des Umweltbundesamtes. November 2011.

 SCHWEVERS  U.,  ADAM  B.,  ENGLER  O.  (2011):  Befunde  zur  Abwanderung
 von  Salmonidensmolts  2009.  In:  Erarbeitung  und  Praxiserprobung  eines  Maß-
 nahmenplans  zur  ökologisch  verträglichen  Wasserkraftnutzung  an  der  Mittel-
 weser.  Umweltforschungsplan  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Natur-
 schutz  und  Reaktorsicherheit  FKZ:3707  21  200.  Kurztitel:  Wasserkraftnutzung
 und  Wasserrahmenrichtlinie.  Im  Auftrag  des  Umweltbundesamtes.  November
 2011.

 SCHWEVERS  U.  (im  Druck):  Methodik  zur  Untersuchung  der  Schädigung  von
 Fischen  an  Wasserkraftstandorten.  Umweltforschungsplan  des  Bundesministe-
 riums  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  Binnengewässer  FKZ:
 3708  97  200.  Teilprojekt  1  aus:  Effiziente  Maßnahmen  und  Kriterien  zur  Verbes-
 serung  des  ökologischen  Zustands  an  Wasserkraftanlagen.  Kurztitel  Wasserkraft
 als  erneuerbare  Energie  Im  Auftrag  des  Umweltbundesamtes  Dessau.  Oktober
 2011.
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 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadt-
 entwicklung vom 4. Oktober 2010 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Dr.  Valerie  Wilms,  Nicole  Maisch,  Dorothea
 Steiner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/2984 –

 Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  des  Bundes  (WSV)  ist  eine  der  größ-
 ten  Behörden  des  Bundes.  Im  Gegensatz  zur  Deutschen  Bahn  AG,  die  sich
 von  einer  Behörde  zu  einem  Unternehmen  gewandelt  hat,  um  Personen-  und
 Gütertransporte  effizienter  zu  organisieren,  werden  die  Verwaltung,  Instand-
 setzung,  Regelung  des  Schiffsverkehrs  und  der  Ausbau  der  Binnen-  und  See-
 schifffahrtsstraßen  (Bundeswasserstraßen)  weiterhin  durch  eine  Behörde  orga-
 nisiert  und  sind  in  der  Hand  des  Bundes.  Die  WSV  gliedert  sich  in  sieben
 Wasser-  und  Schifffahrtsdirektionen,  39  Wasser-  und  Schifffahrtsämter  und
 sieben  Wasserstraßenneubauämter  und  hat  rund  13  000  Beschäftigte  (Stand:
 August  2009).  Die  Aufgaben,  Struktur  und  Größe  der  WSV  waren  in  den  ver-
 gangenen  Jahren  Gegenstand  von  politischen  Diskussionen.  Im  Koalitionsver-
 trag  zwischen  CDU,  CSU  und  FDP  ist  festgelegt  worden,  unnötige  bürokrati-
 sche  Hindernisse  für  die  Schifffahrt  zu  beseitigen  und  ein  Gesetz  zur  Reform
 der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  vorzulegen  (S.  40).  Die  letzte  Perso-
 nalbedarfsermittlung  für  die  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  wurde  im
 Jahr 2001 durchgeführt (Bundestagsdrucksache 17/2398, S. 17).

 1.  Welche  sind  die  im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  FDP  er-
 wähnten  unnötigen  bürokratischen  Hindernisse  für  die  Schifffahrt,  die  be-
 seitigt  werden  sollen,  und  warum  ist  eine  Reform  der  Wasser-  und  Schiff-
 fahrtsverwaltung notwendig?

 Bei  den  im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  FDP  genannten  „büro-
 kratischen  Hindernissen  für  die  Schifffahrt“  handelt  es  sich  in  erster  Linie  um
 solche,  die  sich  aus  internationalen  Regelungen  und  Standards  im  Bereich  der
 Seeschifffahrt  ergeben.  Das  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtent-
 wicklung (BMVBS) tritt auf internationaler Ebene für Deregulierungen ein.

 Die  Reform  der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  (WSV)  ist  erforderlich,
 um  die  Fachkompetenz  für  das  komplexe  Wirksystem  Schifffahrt  und  Wasser-
 straße  trotz  erheblicher  Personaleinsparungen  (seit  1993  ca.  4  950  Stellen  und
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Planstellen  entsprechend  ca.  27  Prozent),  des  Fachkräftemangels  auf  dem  Ar-
 beitsmarkt  und  der  zunehmenden  Probleme  z.  B.  bei  Ingenieurberufen  und
 Nautikern  zu  den  Bedingungen  des  öffentlichen  Dienstes  qualifiziertes  Fach-
 personal gewinnen zu können, künftig aufrechterhalten zu können.

 2.  Wie  viele  Mitarbeiter  sind  derzeit  in  der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwal-
 tung  mit  welchen  Aufgaben  beschäftigt,  und  wie  hat  sich  die  Beschäftig-
 tenzahl  in  den  letzten  zehn  Jahren  in  den  verschiedenen  Aufgabenberei-
 chen  der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  entwickelt  (bitte  aufschlüs-
 seln  nach  Direktionen  und  Ämtern  sowie  Zentralaufgaben  und  Aufgaben
 für die jeweiligen Wasserstraßen)?

 Einschließlich  Teilzeitbeschäftigten  und  freigestellter  Mitarbeiterinnen  und
 Mitarbeitern  sind  zurzeit  14  394  Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen  in  der  WSV  be-
 schäftigt  (ohne  Bundesanstalt  für  Wasserbau  –  BAW,  Bundesanstalt  für  Ge-
 wässerkunde  –  BfG  –  und  Bundesamt  für  Seeschifffahrt  und  Hydrographie  –
 BSH).  Circa  70  Prozent  der  Beschäftigten  arbeiten  im  Betrieb  und  in  der
 Unterhaltung  an  den  Wasserstraßen.  Die  Verteilung  der  Mitarbeiter/Mitarbeite-
 rinnen  auf  die  Organisationseinheiten  der  WSV  ergibt  sich  aus  der  Anlage  1.
 Organisationseinheiten  mit  zentralen  WSV-Aufgaben  sind  darin  entsprechend
 ihrer aufbauorganisatorischen Zuordnung enthalten.

 3.  Wie  hoch  ist  das  Verkehrsaufkommen  auf  den  Bundeswasserstraßen  in  den
 Zuständigkeitsbereichen  der  einzelnen  Wasser-  und  Schifffahrtsdirektio-
 nen  und  Wasser-  und  Schifffahrtsämter,  und  wie  hat  sich  das  Verkehrsauf-
 kommen  in  der  Zuständigkeit  der  einzelnen  Ämter  in  den  letzten  zehn  Jah-
 ren  entwickelt  (bitte  aufschlüsseln  nach  Direktion,  Amt  und  Wasser-
 straße)?

 In  Anlage  2  ist  das  Verkehrsaufkommen  auf  den  deutschen  Binnenwasser-
 straßen  aufgegliedert  nach  Wasser-  und  Schifffahrtsdirektionen,  Wasser-  und
 Schifffahrtsämtern  und  Wasserstraßen  für  das  Jahr  2008  dargestellt  (ohne  Be-
 rücksichtigung  der  Verkehrsleistung).  Das  gewählte  Jahr  2008  kann  als  reprä-
 sentativ für die letzten zehn Jahre angesehen werden.

 Für  die  Ämter  im  Küstenbereich  sind  die  Verkehre  auf  der  Nord-  und  Ostsee
 nicht dargestellt, sondern lediglich die Verkehre auf den Hafenzufahrten.

 Die Tabelle beschränkt sich auf die Darstellung der Güterverkehre.

 Die  Nutzung  der  Wasserstraßen  (Personenschifffahrt,  Wassertourismus,  Erho-
 lung,  Freizeit),  die  regional  erhebliche  Auswirkungen  auf  die  Tätigkeitsfelder
 der einzelnen Ämter und Direktionen haben, ist hier nicht dargestellt.

 Auch  ist  zu  beachten,  dass  die  Tonnage  nur  in  Abhängigkeit  von  der  gefahrenen
 Strecke/Relation  eine  Aussage  über  die  Verkehrsleistung  der  jeweiligen  Was-
 serstraße zulässt.

 4.  Wie  hoch  ist  der  Anteil  des  Verkehrsaufkommens  auf  Wasserstraßen  im
 Verhältnis  zum  Verkehrsaufkommen  auf  Schiene,  Straße  und  in  der  Luft,
 aufgeschlüsselt auf die einzelnen Wasserstraßen?

 Welche Entwicklungen sind innerhalb der letzten zehn Jahre festzustellen?

 Ein  Vergleich  der  Verkehrsaufkommen  von  Schiene,  Straße  und  in  der  Luft,
 aufgeschlüsselt  auf  die  einzelnen  Wasserstraßen,  kann  nur  über  eine  Aus-
 wertung  von  konkurrierenden  Relationen  (Quelle-Ziel-Beziehungen)  erfolgen.
 Dies  würde  eine  Auswertung  von  ca.  36  Millionen  Datensätzen  erfordern,  was
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im  Rahmen  einer  parlamentarischen  Anfrage  in  der  zur  Verfügung  stehenden
 Zeit nicht leistbar ist.

 5.  Wie  viele  vom  Bund  Beschäftigte  sind  in  den  übrigen,  dem  Bundesminis-
 terium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  angegliederten  Behörden,
 tätig  (insbesondere  Kraftfahrt-Bundesamt,  Luftfahrt-Bundesamt,  Bun-
 desstelle  für  Flugunfalluntersuchungen,  Bundesamt  für  Bauwesen  und
 Raumordnung,  Bundesanstalt  für  Gewässerkunde,  Bundesamt  für  Güter-
 verkehr,  Eisenbahn-Bundesamt,  Bundesanstalt  für  Straßenwesen,  Bun-
 desstelle  für  Seeunfalluntersuchungen,  Bundesanstalt  für  Wasserbau,  Bun-
 desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)?

 In  den  aufgeführten  Behörden  der  Bundesverwaltung  für  Verkehr,  Bau  und
 Stadtentwicklung  (BVBS)  sind  aktuell  12  518  Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen  be-
 schäftigt.

 Die Verteilung ergibt sich aus der Anlage 1.

 6.  Welche  Aufgaben  übernehmen  die  sieben  Wasserstraßenneubauämter  der-
 zeit,  welche  Projekte  sind  durch  die  Ämter  in  Helmstedt,  Datteln,  Aschaf-
 fenburg,  Berlin,  Magdeburg,  Heidelberg  und  Hannover  in  den  letzten  zehn
 Jahren  angegangen  und  auch  umgesetzt  worden,  und  wie  viele  Mitarbeiter
 sind  in  den  einzelnen  Neubauämtern  und  mit  welchen  Arbeiten  (Neubau-
 ten, Ausbauten, Unterhaltung) beschäftigt?

 Die  Wasserstraßenneubauämter  in  der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  be-
 reiten  sehr  verschiedene  Bauprojekte  an  den  Bundeswasserstraßen  aus  unter-
 schiedlicher  Veranlassung  vor  und  wickeln  diese  ab.  Dazu  zählen  z.  B.  Bau-
 maßnahmen  zur  Herstellung  der  Fischdurchgängigkeit  (Fischpässe  u.  Ä.),  zum
 Ersatz  abgängiger  Bauwerke  (Schleusen,  Brücken,  Stauanlagen,  Wasserbau-
 werke  etc.)  und  zum  Ausbau  von  Bundeswasserstraßen  (Schleusen,  Strecken
 etc.).  In  der  Regel  handelt  es  sich  um  kombinierte  Maßnahmen,  d.  h.  Kombina-
 tion  von  Ersatz-  und  Ausbaumaßnahmen.  In  den  vergangenen  zehn  Jahren  wur-
 den  diverse  Projekte  fertiggestellt  und  dem  Verkehr  übergeben  (z.  B.  Wasser-
 straßenkreuz  Magdeburg,  Stadtstrecke  Hannover,  Mittellandkanal  Oststrecke,
 Teilstrecken Dortmund-Ems-Kanal, Schleusen im Westdeutschen Kanalnetz).

 Die Mitarbeiterzahlen der Neubauämter ergeben sich aus der Anlage 1.

 7.  Welche  Aufgaben  der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  werden  mit
 eigenem  Personal  oder  in  Regiebetrieb  erfüllt,  welche  Aufgaben  mit  Hilfe
 von  Unternehmen,  und  nach  welchen  Kriterien  werden  Unternehmen  mit
 diesen Aufträgen betraut?

 Hoheitliche  und  sicherheitsrelevante  Aufgaben  werden  von  verwaltungseige-
 nem  Personal  erledigt,  weil  die  Aufgaben  nicht  vergabefähig  oder  nicht  ver-
 gabewürdig  sind.  Diese  Aufgabenbereiche  werden  intern  möglichst  von  Per-
 sonaleinsparungen  freigehalten.  Andere  Aufgaben,  wie  z.  B.  Baudurchführung,
 Schleusendecks-  und  Fährdienste,  Fahrwasserbaggerungen,  Teilaufgaben  der
 Maritimen  Notfallvorsorge,  planbare  Unterhaltungsmaßnahmen  an  Wasser-
 straßen  und  Anlagen  werden  überwiegend  von  Dritten  erledigt.  Die  Vergabe
 obliegt  den  Wasser-  und  Schifffahrtsämtern  und  erfolgt  nach  einheitlichen  Stan-
 dards und Kriterien sowie deutschen und europäischen Vergaberichtlinien.
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8.  Wie  hat  sich  der  Anteil  der  von  Unternehmen  übernommenen  Leistungen
 in  den  einzelnen  Aufgabenbereichen  der  Wasser-  und  Schifffahrtsver-
 waltung  in  den  letzten  zehn  Jahren  entwickelt,  und  für  welche  Aufgaben-
 felder  und  mit  welcher  Begründung  ist  es  erforderlich,  Leistungen  als
 Bund mit eigenem Personal zu erbringen?

 Vergaben  in  der  WSV  sind  in  den  vergangenen  10  Jahren  in  dem  Maße  gestie-
 gen,  in  dem  Personalressourcen  abgebaut  wurden  und  neue  zusätzliche  Aufga-
 ben  wahrgenommen  werden  mussten.  So  wurden  im  Jahr  2009  mit  einem  um
 ca.  27  Prozent  reduzierten  Personalkörper  ca.  50  Prozent  mehr  Vergaben  getä-
 tigt  und  ca.  das  Dreifache  an  Haushaltsmitteln  verausgabt  als  noch  im  Jahr
 1999.  Einen  Vergabekatalog,  d.  h.  WSV-weite  Vorgaben,  zu  vergabefähigen
 bzw.  vergabewürdigen  Aufgaben  gibt  es  schon  deshalb  nicht,  weil  sich  Aufga-
 ben  und  Aufgabenerledigung  regional  z.  T.  deutlich  unterscheiden  (z.  B.  Küste,
 „Binnen“,  Kanäle,  freifließende  Flüsse,  Bauwerke)  und  im  Übrigen  ressourcen-
 abhängig  sind.  Hoheitliche  und  sicherheitsrelevante  Aufgaben  sind  nicht  ver-
 gabefähig.  Nichtplanbare  Aufgaben  (Notfälle,  Ad-hoc-Maßnahmen)  sind  nicht
 vergabewürdig,  weil  sie  nicht  kalkulierbar  sind.  Diese  Aufgaben  bzw.  Aufga-
 benanteile  werden  daher  nicht  vergeben.  Für  sie  sind  deshalb  entsprechende
 Personalressourcen vorzuhalten.

 9.  Welche  Aufgaben  übernimmt  die  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung,
 die  dem  Umweltschutz  allgemein  und  dem  Erhalt  einer  hohen  ökologi-
 schen Qualität der Gewässer im speziellen dienen?

 Welche Organisationseinheit ist mit diesen Aufgaben betraut?

 Im  Rahmen  ihrer  verkehrlichen  Aufgabenerledigung  nach  dem  Bundeswasser-
 straßengesetz  (WaStrG)  berücksichtigt  die  WSV  Belange  des  Natur-  und  Um-
 weltschutzes  und  sorgt  unter  sorgfältiger  Abwägung  der  verschiedenen  Zielset-
 zungen  für  eine  möglichst  ökologisch  orientierte  Maßnahmengestaltung  bei
 Ausbau- und Unterhaltung an den Bundeswasserstraßen.

 Mit  Inkrafttreten  des  neuen  Wasserhaushaltsgesetzes  (WHG)  zum  1.  März
 2010  hat  die  WSV  die  hoheitliche  Verantwortung  für  die  Erhaltung  und  Wie-
 derherstellung  der  ökologischen  Durchgängigkeit  an  den  von  ihr  errichteten
 oder  betriebenen  Stauanlagen  der  Bundeswasserstraßen  übernommen,  sofern  es
 die  Ziele  der  EG-Wasserrahmenrichtlinie  (WRRL)  erfordern.  Zudem  trägt  die
 WSV  als  Eigentümerin  der  Bundeswasserstraßen  auch  für  deren  wasserwirt-
 schaftliche Unterhaltung Sorge, soweit Landesrecht nichts anderes regelt.

 Die  vorgenannten  Aufgaben  werden  von  den  Wasser-  und  Schifffahrtsämtern  in
 ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich wahrgenommen.

 10.  Wie  hat  sich  die  wasserwirtschaftliche  Unterhaltung  der  Bundeswasser-
 straßen  durch  die  Einführung  und  Umsetzung  der  europäischen  Wasser-
 rahmenrichtlinie verändert?

 Welche  organisatorischen  und  personellen  Veränderungen  haben  sich  da-
 durch ergeben?

 Die  grundsätzliche  Aufgabenstellung  der  wasserwirtschaftlichen  Unterhaltung
 an  Bundeswasserstraßen  hat  sich  durch  die  WRRL  nicht  verändert.  Neu  ist  die
 Orientierung  der  erforderlichen  Maßnahmen  an  den  Bewirtschaftungszielen  der
 WRRL.  Die  WSV  nimmt  die  Aufgabe  gemäß  WHG  im  Rahmen  ihrer  Eigen-
 tümerverantwortung für die Bundeswasserstraßen wahr.
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Organisatorische  oder  personalwirtschaftliche  Veränderungen  sind  aufgrund
 der  Novellierung  der  WRRL  derzeit  nicht  geplant.  Die  Aufgabenerledigung  er-
 folgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Wasserbehörden der Länder.

 11.  Wie  erfüllt  die  WSV  ihre  Aufgaben  zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung
 der Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen?

 Welche  personellen  und  organisatorischen  Veränderungen  haben  sich
 durch  die  neue  Zuständigkeit  des  WSV  bis  heute  ergeben,  und  welche
 sind geplant?

 Die  WSV  nimmt  sich  der  Aufgabe,  die  Durchgängigkeit  an  den  Bundeswasser-
 straßen  herzustellen,  mit  Engagement  und  anerkannter  Fachkompetenz  an.
 Fachlich-technische  Grundlagenerarbeitungen  und  zielführende  Konzepte  sind
 auf  den  Weg  gebracht.  Die  Aufgabenumsetzung  erfolgt  in  enger  Abstimmung
 mit  den  für  die  Umsetzung  der  WRRL  zuständigen  Bundesländern,  dem  Bun-
 desministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU)  und  in
 Kooperation  mit  Energiewirtschaftsunternehmen,  die  Wasserkraft  nutzen.  Die
 Umsetzung erfolgt innerhalb der Fristen der WRRL.

 Die  Wiederherstellung  der  ökologischen  Durchgängigkeit  wurde  in  den  Auf-
 gabenkatalog  der  WSV  integriert.  Der  finanzielle  Mehrbedarf  wird  auf  rd.
 750  Mio.  Euro  bis  zum  Jahr  2027  geschätzt.  Da  es  aber  noch  keine  projekt-
 scharfen  Bauplanungen  gibt  –  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  Ausgleichs-/Er-
 satzmaßnahmen  bei  laufenden  oder  geplanten  Verkehrsprojekten  –  finden  sich
 derzeit  jedoch  im  Haushalt  bzw.  in  der  Finanzplanung  noch  keine  Ansätze.  Per-
 sonelle  und  organisatorische  Ressourcen  werden  zurzeit  aus  der  vorhandenen
 Substanz realisiert.

 12.  Wie  ist  der  Sachstand  bei  der  Erarbeitung  des  Priorisierungskonzeptes
 zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung  der  Durchgängigkeit  an  Bundes-
 wasserstraßen (Bundestagsdrucksache 17/166)?

 Ein  für  das  Priorisierungskonzept  zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung  der
 Durchgängigkeit  an  Bundeswasserstraßen  und  die  Aufgabenumsetzung  grund-
 legender  Fachbericht  zur  fischökologischen  Einstufung  der  Dringlichkeit  von
 Maßnahmen  für  den  Fischaufstieg  liegt  vor  und  wurde  mit  dem  BMU  und  den
 Bundesländern  abgestimmt.  Die  Erstellung  konkreter  regionaler  Umsetzungs-
 konzepte  ist  in  Arbeit.  Das  Priorisierungskonzept  wird  voraussichtlich  Ende
 2011 vorliegen.

 13.  Inwieweit  werden  die  Vorgaben  für  zukünftige  Wasserstraßenbewirt-
 schaftung  des  Leitfadens  „Ökologische  Neuorientierung  der  Bundeswas-
 serstraßenbewirtschaftung“  des  Umweltbundesamtes  aus  dem  Jahr  2007
 (insbesondere  im  Bezug  auf  Wasserrahmenrichtlinie,  Fauna-Flora-Habi-
 tat-Richtlinie,  Managementpläne  der  Natura-2000-Gebiete,  Vogelschutz-
 richtlinie) von der Wasser- und Schifffahrtsbehörde umgesetzt?

 Welche  Dienststellen  sind  mit  der  Umsetzung  betraut,  und  welche  ökolo-
 gischen  Entwicklungsziele  (bezüglich  Gewässerstruktur,  Fischfauna,  Ar-
 tenschutz) sind in welchem Zeitraum angestrebt?

 Die  WSV  ist  an  das  europäische  und  nationale  Recht  gebunden.  Sie  wird  bei
 der  Aufgabenumsetzung  von  den  wissenschaftlichen  Oberbehörden  im  Ge-
 schäftsbereich  des  BMVBS,  der  BfG  und  der  BAW  fachlich  unterstützt  und
 verfügt  über  ein  umfangreiches  Regelwerk  mit  Leitfäden,  Empfehlungen  und
 Merkblättern  zu  ökologischen  Fragestellungen.  Darin  werden  auch  Aspekte  des
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im  Auftrag  des  Umweltbundesamtes  erstellten  Forschungsberichtes  „Ökologi-
 sche  Neuorientierung  der  Bundeswasserstraßenbewirtschaftung“  berücksich-
 tigt.  Unter  Berücksichtigung  der  Ressortverantwortung  für  die  Bundeswasser-
 straßen  und  der  damit  verbundenen  Fachkompetenz  des  BMVBS  und  seiner
 nachgeordneten  Behörden  besteht  darüber  hinaus  ein  fachlicher  Austausch  mit
 dem Umweltbundesamt.

 14.  Hat  die  Bundesregierung  die  Tätigkeiten  der  Wasser-  und  Schifffahrtsver-
 waltung  und  der  Wasser-  und  Schifffahrtsdirektionen  nach  1996/1997
 noch  einmal  von  Unternehmensberatern  auf  ihre  Effizienz  prüfen  lassen?

 Wenn ja, mit welchem Ergebnis, und wenn nein, warum nicht?

 Die  Kienbaum-Unternehmensberatung  hatte  im  Jahre  1997  festgestellt,  dass  die
 Erledigung  aller  Aufgaben  der  WSV  für  die  Funktionsfähigkeit  des  Systems
 Schifffahrt  und  Wasserstraße  erforderlich  sind.  Die  von  ihr  vorgeschlagene  De-
 legation  von  Aufgaben,  Kompetenzen  und  der  Verantwortung  auf  der  untersten
 Verwaltungsebene  wurde  zwischenzeitlich  ebenso  vollzogen,  wie  die  Bünde-
 lung/Zentralisierung  von  mittelbaren  Fach-  und  Unterstützungsaufgaben.  Der
 Gutachter  kam  zu  dem  Ergebnis,  dass  Veränderungen  der  äußeren  Aufbaustruk-
 tur  gegenüber  dem  Synergiepotential  der  vorgenannten  „inneren  Reform“
 marginal  ist.  Die  erreichbaren  Synergien  der  „inneren“  und  „äußeren  Reform“
 wurden  durch  den  Personalabbau  zwischenzeitlich  längst  abgeschöpft  bzw.
 überschritten.  Der  Personalbestand  der  WSV  liegt  heute  unter  dem  im  Jahre
 2001  festgestellten  Personalbedarf.  Eine  erneute  Organisationsuntersuchung
 würde zu keinen anderen Erkenntnissen kommen.

 15.  In  welcher  Form  soll  die  im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und
 FDP  festgelegte  Reform  der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  umge-
 setzt  werden,  ist  für  diese  Aufgabe  eine  Arbeitsgruppe  zustande  gekom-
 men, wer ist ggf. Mitglied dieser Gruppe, und wann tagt sie?

 Wann  ist  mit  Ergebnissen  zu  rechnen,  und  gibt  es  bereits  Zwischenergeb-
 nisse?

 16.  Welche  Anzahl  von  Mitarbeitern  ist  nach  Ansicht  der  Bundesregierung
 für  die  Wahrnehmung  der  Aufgaben  langfristig  erforderlich,  und  ist  eine
 aktuelle  Personalbedarfsermittlung  geplant,  die  der  im  Koalitionsvertrag
 zwischen  CDU,  CSU  und  FDP  vereinbarten  Reform  der  Wasser-  und
 Schifffahrtsverwaltung  als  Zielvorgabe  dient,  und  wenn  ja,  wann  ist  mit
 einem Ergebnis zu rechnen, und wenn nein, warum nicht?

 Die  Fragen  15  und  16  werden  wegen  ihres  Sachzusammenhangs  gemeinsam
 beantwortet.

 Das  bestehende  Wasserstraßennetz  wird  zurzeit  aufgrund  vorhandener  Daten
 und  Informationen  sowie  zu  erwartender  Transportentwicklungen  neu  struktu-
 riert.  Damit  wird  das  Ziel  verfolgt,  Fachaufgaben  (z.  B.  Wasserstraßenausbau)
 auf  bestimmte  Wasserstraßen  zu  konzentrieren,  Technik  und  Prozesse  weiter  zu
 standardisieren,  Betrieb  und  Unterhaltung  noch  stärker  als  bisher  nutzungs-
 orientiert  zu  gestalten  (Unterhaltungsintensität,  Betriebsdauer  etc.)  bzw.  die
 WSV  auf  die  reine  Eigentümerverwaltung  zu  beschränken.  Ergebnisse  mit  An-
 gaben  zu  erforderlichen  Rechtsänderungen  werden  Ende  des  Jahres  vorliegen.
 Im  Anschluss  daran  wird  die  Neustruktur  erneut  aufgabenkritisch  geprüft  und
 einer  Personalbedarfsabschätzung  unterzogen.  Erste  Ergebnisse  hierzu  werden
 im Frühjahr 2011 vorliegen.

 Die  Aufgaben  werden  zurzeit  im  BMVBS  bearbeitet.  Eine  Arbeitsgruppe
 wurde nicht eingerichtet.
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17.  Welche  Wasserstraßen  beabsichtigt  die  Bundesregierung  aus  dem  Bun-
 deswasserstraßennetz  zu  nehmen,  und  in  welcher  Weise  ist  die  Bundes-
 regierung  mit  diesem  Ziel  bislang  zu  welchen  Zeitpunkten  aktiv  gewor-
 den?

 Die  Bundesregierung  bemüht  sich  seit  Jahren,  Bundeswasserstraßen  und  -ab-
 schnitte,  die  nicht  für  den  Güterverkehr  erforderlich  sind,  an  die  Länder  abzu-
 geben.

 WSV-weite  Aktivitäten  wurde  mit  Sts-Schreiben  an  seine  Länderkolleginnen
 und  -kollegen  vom  6.  November  2002  eingeleitet.  Daraufhin  haben  die  sieben
 Wasser-  und  Schifffahrtsdirektionen  in  einer  konzertierten  Aktion  Anfang  2003
 die  Länder  anhand  von  Listen  mit  den  für  eine  Abgabe  in  Betracht  kommenden
 Bundeswasserstraßen  und  -abschnitten  um  Mitteilung  gebeten,  ob  Interesse  an
 der Übernahme besteht.

 Die  entsprechenden  Versuche  sind  trotz  des  Angebots  von  Abstandszahlungen
 bis  auf  wenige  Ausnahmen  gescheitert.  Von  1972  bis  heute  konnten  lediglich
 12  Teilstrecken  von  Bundeswasserstraßen  an  die  Länder/Kommunen  abgege-
 ben  werden.  Erneute  Versuche  des  BMVBS  im  Rahmen  der  Föderalismuskom-
 mission II 2007 wurden nicht berücksichtigt.

 18.  Welche  künftigen  Träger  dieser  Gewässer  hält  die  Bundesregierung  für
 sinnvoll,  und  welche  haushälterischen  und  rechtlichen  Bedingungen  sieht
 die Bundesregierung für die Übertragung als realistisch an?

 Die  Übernahme  einer  Bundeswasserstraße  oder  eines  Bundeswasserstraßenab-
 schnitts  kommt  für  jeden  in  Betracht,  der  daraus  einen  nachhaltigen  Vorteil  er-
 langt.  Das  können  vor  allem  Länder  und  Kommunen,  gegebenenfalls  auch
 juristische  Personen  (z.  B.  Stiftungen)  sein,  die  das  Gewässer  zu  eigenen
 Zwecken  (z.  B.  zum  Ausbau  wassertouristischer  Infrastruktur)  nutzen  wollen.
 Die  Übertragung  ist  im  Rahmen  des  bestehenden  Rechtsregimes  grundsätzlich
 möglich  (siehe  §  2  WaStrG),  scheitert  aber  oft  an  zu  hohen  finanziellen  Forde-
 rungen  der  Interessenten,  denen  die  Bundesregierung  aus  Gründen  der  Wirt-
 schaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nachkommen kann.
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Anlage 1
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Anlage 2

 WSD/WSA/Wasserstraße
 Verkehrsaufkommen  in  Mio.  t

 im Jahr 2008  )*

 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord  497,5

 Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck  21,3

 Trave  21,3

 Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning  )*

 Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel  105,6

 Nord-Ostseekanal  105,6

 Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau  105,6

 Nord-Ostseekanal  105,6

 Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund  27,2

 Ostseehäfen  27,2

 Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg  118,9

 Elbe  118,9

 Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven  118,9

 Elbe  118,9

 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest  137,8

 Wasser- und Schifffahrtsamt Bremen  14,5

 Weser  14,5

 Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven  78,3

 Weser  78,3

 Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven  40,5

 Jade  40,5

 Wasser- und Schifffahrtsamt Emden  4,5

 Ems  4,5

 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte  52,5

 Wasser- und Schifffahrtsamt Hann. Münden  0,8

 Oberweser  0,8

 Wasser- und Schifffahrtsamt Verden  4,4

 Mittelweser  4,4

 Wasser- und Schifffahrtsamt Minden  17,5

 Mittelweser  4,4

 Mittellandkanal  13,1

 Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig  20,4

 Mittellandkanal  16,7

 Stichkanal Hildesheim  0,8

 Stichkanal Salzgitter  2,9

 Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen  9,4

 Elbe-Seitenkanal  9,4
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Wasser- und Schifffahrtsdirektion West  416,4

 Wasser- und Schifffahrtsamt Köln  164,0

 Rhein  164,0

 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein  173,9

 Rhein  173,9

 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich  48,1

 Ruhrwasserstraße  0,6

 Wesel-Datteln-Kanal  18,7

 Rhein-Herne-Kanal  15,2

 Dortmund-Ems-Kanal  13,6

 Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine  19,0

 Datteln-Hamm-Kanal  6,1

 Dortmund-Ems-Kanal (Datteln bis Bergeshövede)  12,9

 Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen  11,4

 Dortmund-Ems-Kanal (Bergeshövede bis Herbrum)  7,6

 Küstenkanal  3,8

 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest  222,3

 Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg  28,1

 Rhein  28,1

 Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim  67,8

 Rhein  67,8

 Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen  82,5

 Rhein  82,5

 Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg  7,4

 Neckar  7,4

 Wasser- und Schifffahrtsamt Stuttgart  2,6

 Neckar  2,6

 Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz  15,1

 Mosel  15,1

 Wasser- und Schifffahrtsamt Trier  15,1

 Mosel  15,1

 Wasser- und Schifffahrtsamt Saarbrücken  3,7

 Saar  3,7

 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd  41,5

 Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg  16,8

 Main  16,8

 WSD/WSA/Wasserstraße
 Verkehrsaufkommen  in  Mio.  t

 im Jahr 2008  )*
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Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt  11,4

 Main  11,4

 Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg  6,3

 Main-Donau-Kanal  6,3

 Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg  7,0

 Donau  7,0

 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost  33,2

 Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden  )*

 Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg  9,3

 Mittellandkanal  8,6

 Elbe  0,7

 Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg  10,3

 Elbe  9,6

 Elbe-Lübeck-Kanal  0,7

 Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg  5,1

 Elbe-Havel-Kanal  2,3

 Untere Havelwasserstraße  2,8

 Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin  6,1

 Spree-Oder-Wassersraße  1,0

 Teltowkanal  0,8

 Dahme-Wasserstraße  1,7

 Berliner Havel  2,6

 Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde  2,4

 Havel-Oder-Wasserstraße  2,4

 )* berücksichtigt sind Wasserstraßen mit einem Verkehrsaufkommen > 0,5 Mio. t/a.

 WSD/WSA/Wasserstraße
 Verkehrsaufkommen  in  Mio.  t

 im Jahr 2008  )*
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Dr. Valerie Wilms, Nicole Maisch, Dorothea Steiner, Bettina
Herlitzius, Winfried Hermann, Dr. Anton Hofreiter, Stephan Kühn, Ingrid Nestle,
Daniela Wagner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ist eine der größten
Behörden des Bundes. Im Gegensatz zur Deutschen Bahn AG, die sich von einer
Behörde zu einem Unternehmen gewandelt hat, um Personen- und Gütertrans-
porte effizienter zu organisieren, werden die Verwaltung, Instandsetzung, Rege-
lung des Schiffsverkehrs und der Ausbau der Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen
(Bundeswasserstraßen) weiterhin durch eine Behörde organisiert und sind in der
Hand des Bundes. Die WSV gliedert sich in sieben Wasser- und Schifffahrts-
direktionen, 39 Wasser- und Schifffahrtsämter und sieben Wasserstraßenneubau-
ämter und hat rund 13 000 Beschäftigte (Stand: August 2009). Die Aufgaben,
Struktur und Größe der WSV waren in den vergangenen Jahren Gegenstand von
politischen Diskussionen. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP
ist festgelegt worden, unnötige bürokratische Hindernisse für die Schifffahrt zu
beseitigen und ein Gesetz zur Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
vorzulegen (S. 40). Die letzte Personalbedarfsermittlung für die Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung wurde im Jahr 2001 durchgeführt (Bundestagsdruck-
sache 17/2398, S. 17).

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Welche sind die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP erwähn-
ten unnötigen bürokratischen Hindernisse für die Schifffahrt, die beseitigt
werden sollen, und warum ist eine Reform der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung notwendig?

2. Wie viele Mitarbeiter sind derzeit in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
mit welchen Aufgaben beschäftigt, und wie hat sich die Beschäftigtenzahl in
den letzten zehn Jahren in den verschiedenen Aufgabenbereichen der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Direktionen
und Ämtern sowie Zentralaufgaben und Aufgaben für die jeweiligen Wasser-
straßen)?

3. Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen auf den Bundeswasserstraßen in den
Zuständigkeitsbereichen der einzelnen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen
und Wasser- und Schifffahrtsämter, und wie hat sich das Verkehrsaufkommen
in der Zuständigkeit der einzelnen Ämter in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt (bitte aufschlüsseln nach Direktion, Amt und Wasserstraße)?

4. Wie hoch ist der Anteil des Verkehrsaufkommens auf Wasserstraßen im Ver-
hältnis zum Verkehrsaufkommen auf Schiene, Straße und in der Luft, aufge-
schlüsselt auf die einzelnen Wasserstraßen?

Welche Entwicklungen sind innerhalb der letzten zehn Jahre festzustellen?
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5. Wie viele vom Bund Beschäftigte sind in den übrigen, dem Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung angegliederten Behörden, tätig
(insbesondere Kraftfahrt-Bundesamt, Luftfahrt-Bundesamt, Bundesstelle
für Flugunfalluntersuchungen, Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Bundesamt für Güterverkehr,
Eisenbahn-Bundesamt, Bundesanstalt für Straßenwesen, Bundesstelle für
Seeunfalluntersuchungen, Bundesanstalt für Wasserbau, Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie)?

6. Welche Aufgaben übernehmen die sieben Wasserstraßenneubauämter der-
zeit, welche Projekte sind durch die Ämter in Helmstedt, Datteln, Aschaffen-
burg, Berlin, Magdeburg, Heidelberg und Hannover in den letzten zehn Jah-
ren angegangen und auch umgesetzt worden, und wie viele Mitarbeiter sind
in den einzelnen Neubauämtern und mit welchen Arbeiten (Neubauten, Aus-
bauten, Unterhaltung) beschäftigt?

7. Welche Aufgaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung werden mit eige-
nem Personal oder in Regiebetrieb erfüllt, welche Aufgaben mit Hilfe von
Unternehmen, und nach welchen Kriterien werden Unternehmen mit diesen
Aufträgen betraut?

8. Wie hat sich der Anteil der von Unternehmen übernommenen Leistungen in
den einzelnen Aufgabenbereichen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
in den letzten zehn Jahren entwickelt, und für welche Aufgabenfelder und
mit welcher Begründung ist es erforderlich, Leistungen als Bund mit eige-
nem Personal zu erbringen?

9. Welche Aufgaben übernimmt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, die
dem Umweltschutz allgemein und dem Erhalt einer hohen ökologischen
Qualität der Gewässer im speziellen dienen?

Welche Organisationseinheit ist mit diesen Aufgaben betraut?

10. Wie hat sich die wasserwirtschaftliche Unterhaltung der Bundeswasserstra-
ßen durch die Einführung und Umsetzung der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie verändert?

Welche organisatorischen und personellen Veränderungen haben sich da-
durch ergeben?

11. Wie erfüllt die WSV ihre Aufgaben zur Erhaltung und Wiederherstellung der
Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen?

Welche personellen und organisatorischen Veränderungen haben sich durch
die neue Zuständigkeit des WSV bis heute ergeben, und welche sind ge-
plant?

12. Wie ist der Sachstand bei der Erarbeitung des Priorisierungskonzeptes zur
Erhaltung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Bundeswasser-
straßen (Bundestagsdrucksache 17/166)?

13. Inwieweit werden die Vorgaben für zukünftige Wasserstraßenbewirtschaf-
tung des Leitfadens „Ökologische Neuorientierung der Bundeswasserstra-
ßenbewirtschaftung“ des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2007 (insbe-
sondere im Bezug auf Wasserrahmenrichtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie, Managementpläne der Natura-2000-Gebiete, Vogelschutzrichtlinie)
von der Wasser- und Schifffahrtsbehörde umgesetzt?

Welche Dienststellen sind mit der Umsetzung betraut, und welche ökologi-
schen Entwicklungsziele (bezüglich Gewässerstruktur, Fischfauna, Arten-
schutz) sind in welchem Zeitraum angestrebt?
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14. Hat die Bundesregierung die Tätigkeiten der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung und der Wasser- und Schifffahrtsdirektionen nach 1996/1997 noch
einmal von Unternehmensberatern auf ihre Effizienz prüfen lassen?

Wenn ja, mit welchem Ergebnis, und wenn nein, warum nicht?

15. In welcher Form soll die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
FDP festgelegte Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung umgesetzt
werden, ist für diese Aufgabe eine Arbeitsgruppe zustande gekommen, wer
ist ggf. Mitglied dieser Gruppe, und wann tagt sie?

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen, und gibt es bereits Zwischenergeb-
nisse?

16. Welche Anzahl von Mitarbeitern ist nach Ansicht der Bundesregierung für
die Wahrnehmung der Aufgaben langfristig erforderlich, und ist eine aktuelle
Personalbedarfsermittlung geplant, die der im Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und FDP vereinbarten Reform der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung als Zielvorgabe dient, und wenn ja, wann ist mit einem Ergebnis zu
rechnen, und wenn nein, warum nicht?

17. Welche Wasserstraßen beabsichtigt die Bundesregierung aus dem Bundes-
wasserstraßennetz zu nehmen, und in welcher Weise ist die Bundesregierung
mit diesem Ziel bislang zu welchen Zeitpunkten aktiv geworden?

18. Welche künftigen Träger dieser Gewässer hält die Bundesregierung für sinn-
voll, und welche haushälterischen und rechtlichen Bedingungen sieht die
Bundesregierung für die Übertragung als realistisch an?

Berlin, den 17. September 2010

Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
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 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  vom
 21.  Juli 2010 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Manfred Nink, Garrelt Duin,
 Oliver Kaczmarek,  weiterer Abgeordneter  und der Fraktion der SPD
 – Drucksache 17/2517 –

 Situation der deutschen Wasserwirtschaft

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 „Wasser  ist  keine  übliche  Handelsware,  sondern  ein  ererbtes  Gut,  das  geschützt,
 verteidigt  und  entsprechend  behandelt  werden  muss“,  heißt  es  in  der  Wasser-
 rahmenrichtlinie  der  Europäischen  Union  (EU).  Trinkwasser  ist  kein  homoge-
 nes  Gut  und  unser  wichtigstes  Lebensmittel.  Deshalb  sind  besondere  Qualitäts-
 standards  und  Kontrollverfahren  für  die  Bereitstellung  von  Trinkwasser  und  die
 Entsorgung des Abwassers von großer Notwendigkeit.

 Die  deutsche  Wasserwirtschaft  wird  diesen  Anforderungen  gerecht.  Sie  ist  leis-
 tungsstark  und  ein  Kern  der  öffentlichen  Daseinsvorsorge.  Die  Organisation  der
 Trinkwasserversorgung  obliegt  den  Kommunen.  Die  Gemeinden  treffen  die
 strategischen  Entscheidungen  über  Organisationsformen,  Beteiligungen  und
 Kooperationen.  Deutschland  besitzt  eine  pluralistische  Ver-  und  Entsorgungs-
 struktur.  Preise,  Qualität,  Umweltauflagen  und  Wasserentnahmerechte  unter-
 liegen  strenger  staatlicher  Kontrolle.  Alle  Kosten  sind  aufgrund  gesetzlicher
 Vorgaben  durch  die  Wasser-  und  Abwasserentgelte  gedeckt.  In  Deutschland  hat
 das  Trinkwasser  eine  hervorragende  Qualität.  Die  Europäische  Union  hat  durch
 ihre  verbindliche  Rechtssetzung  einen  erheblichen  Anteil  daran.  Die  Abwasser-
 entsorgung  genügt  fast  flächendeckend  dem  höchsten  EU-Reinigungsstandard.
 Die  Wasserwirtschaft  ist  zudem  einer  der  größten  Auftraggeber  für  die  Privat-
 wirtschaft.  Etwa  6  400  Unternehmen  und  Betriebe  der  Wasserversorgung  und
 6  900  Unternehmen  und  Betriebe  der  Abwasserbeseitigung  gibt  es  in  Deutsch-
 land.  Wasserversorger  und  Abwasserentsorger  sind  überwiegend  als  kommu-
 nale  Eigenbetriebe  sowie  Zweck-  und  Wasserverbände  organisiert.  Die  Betei-
 ligung  privater  Unternehmen  am  Wassermarkt  wird  zunehmend  über  Modelle
 öffentlich-privater  Partnerschaften  und  über  Konzessionsmodelle  ermöglicht.
 Laut  Branchenbild  der  deutschen  Wasserwirtschaft  2008  (Statistik  des  Bundes-
 verbandes  der  Energie-  und  Wasserwirtschaft  e.  V.  auf  Grundlage  von  1  300
 Unternehmen)  waren  1993  noch  78  Prozent  der  Unternehmen  öffentlich-recht-
 lich  und  nur  22  Prozent  privatrechtlich  organisiert.  Bis  2005  war  der  Anteil
 öffentlich-rechtlicher  Organisationsformen  auf  58  Prozent  gesunken  und  der
 Anteil  privatrechtlicher  auf  42  Prozent  gestiegen.  Innerhalb  der  privatrecht-
 lichen  Organisationsformen  dominieren  die  gemischt-öffentlich-privatrecht-
 lichen  Gesellschaften  mit  25  Prozent  der  öffentlichen  Wasserversorgung  bezo-
 gen auf das Wasseraufkommen.
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Da  die  Wasserwirtschaft  für  die  Volkswirtschaft  –  auch  europaweit  –  von  nicht
 unerheblicher  Bedeutung  ist,  zielt  die  EU  bereits  seit  Längerem  auf  eine
 Öffnung  des  Wassersektors  ab.  Die  Bundesrepublik  Deutschland  hat  sich  in  der
 Vergangenheit  für  eine  Modernisierung  statt  einer  Liberalisierung  der  Wasser-
 wirtschaft  ausgesprochen.  In  ihrer  Mitteilung  „Mobilisierung  privater  und
 öffentlicher  Investitionen  zur  Förderung  der  Konjunktur  und  eines  langfristigen
 Strukturwandels:  Ausbau  öffentlich-privater  Partnerschaften“  vom  19.  Novem-
 ber  2009  hat  die  EU-Kommission  nun  erneut  die  Erwägung  eines  gemeinschaft-
 lichen  Rechtsakts  über  Konzessionen  in  Betracht  gezogen.  Die  EU-Kommis-
 sion  hat  bereits  eine  öffentliche  Online-Konsultation  gestartet  und  dort  explizit
 die  Wasserwirtschaft  als  Anwendungsbeispiel  für  den  Bereich  der  Dienstleis-
 tungskonzessionen  erwähnt.  Die  EU-Kommission  möchte  einen  Binnenmarkt
 für  Konzessionen  schaffen  und  diesen  Markt  für  alle  Akteure  in  der  EU  öffnen.
 Das  Konsultationsverfahren  endet  am  9.  Juli  2010.  Das  Europäische  Parlament
 hat  sich  darüber  hinaus  in  einem  Initiativbericht  zu  den  neuen  Entwicklungen
 im  öffentlichen  Auftragswesen  mit  dem  Thema  der  innerstaatlichen  Zusam-
 menarbeit und der geplanten Reform der EU-Vergaberegeln befasst.

 Nach  derzeitiger  Rechtslage  sind  bei  der  Vergabe  von  Dienstleistungskonzes-
 sionen  nicht  die  Vergaberichtlinien  anzuwenden,  sondern  es  sind  nur  die  Prin-
 zipien,  die  das  EU-Primärrecht  für  einen  fairen  Wettbewerb  vorsieht,  einzu-
 halten.  Die  Verbände  der  deutschen  Wasserwirtschaft  sehen  die  Gefahr,  dass  das
 Ziel  der  EU-Kommission  ein  Wassermarkt  sei,  bei  dem  die  Vergabe  von  Kon-
 zessionen  und  Aufträgen  generell  europaweit  ausgeschrieben  werden  muss.  Sie
 lehnen  weitere  Regelungen  und  Liberalisierungen  wie  z.  B.  eine  verpflichtende
 Ausschreibung  von  Dienstleistungskonzessionen  ab.  Weiter  befürchten  die
 Verbände,  dass  die  EU-Kommission  die  Wasserversorgung  selbst  dann  dem
 europäischen  Wettbewerbsrecht  unterwerfen  könnte,  wenn  sie  von  kommu-
 nalen  Zweckverbänden  ohne  jegliche  Beteiligung  Privater  sichergestellt  wird.
 Deshalb  lehnen  sie  auch  eine  mögliche  Anwendung  des  Vergaberechts  bei  in-
 terkommunaler  Zusammenarbeit  ab.  Der  Versuch,  die  bestehenden  Regelungen
 im  Bereich  der  Daseinsvorsorge  –  und  somit  auch  im  Bereich  der  Wasserwirt-
 schaft  –  an  das  europäische  Vergaberecht  anzunähern,  könnte  vor  allem  die
 kommunalen  Betriebe  unter  großen  Druck  setzen  und  für  viele  im  schlimmsten
 Fall eine existenzielle Bedrohung darstellen.

 Die  Fraktion  der  SPD  sieht  diese  Entwicklung  mit  großer  Sorge.  Qualitative
 Versorgungssicherheit  und  das  Leitbild  nachhaltiger  Entwicklung  haben  für  die
 Mehrheit der Menschen Vorrang.

 1.  Welche  volkswirtschaftliche  Bedeutung  misst  die  Bundesregierung  der
 Wasserwirtschaft  für  die  deutsche  Wirtschaft  bei,  und  wie  beurteilt  sie  die-
 sen Wirtschaftszweig vor dem Hintergrund seines Investitionsvolumens?

 Die  Siedlungswasserwirtschaft  stellt  für  die  Verbraucher,  zu  denen  neben  den
 privaten  Haushalten  auch  viele  Unternehmen  zählen,  unverzichtbare  Ver-  und
 Entsorgungsleistungen  bereit.  Sie  beschäftigt  insgesamt  mehr  als  100  000  Per-
 sonen  bei  einem  geschätzten  Umsatz  von  mehr  als  15  Mrd.  Euro  pro  Jahr.  Die
 Branche  investiert  zur  Erhaltung  ihrer  Leistungsfähigkeit  kontinuierlich  rund
 7  Mrd.  Euro  pro  Jahr.  Das  Investitionsniveau  entspricht  in  etwa  dem  des  Maschi-
 nenbaus oder der chemischen Industrie.

 2.  Wie  schätzt  die  Bundesregierung  die  Wasserqualität,  das  Wasserpreis-
 niveau,  die  Abwassergüte  und  insgesamt  die  Wettbewerbsfähigkeit  der  deut-
 schen Wasserwirtschaft im europäischen Vergleich ein?

 Das  Trinkwasser  in  Deutschland  verfügt  im  europäischen  Vergleich  über  eine
 gute  bis  sehr  gute  Qualität.  Wie  die  Berichte  der  Europäischen  Kommission  be-
 legen,  nimmt  auch  die  deutsche  Wasserwirtschaft  bei  der  Qualität  der  Abwasser-
 beseitigung  in  Europa  eine  führende  Rolle  ein.  Was  die  Wettbewerbsfähigkeit  der
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deutschen  Wasserwirtschaft  im  europäischen  Vergleich  anbelangt,  liegen  der
 Bundesregierung  keine  einschlägigen  Informationen  vor.  Auch  zum  Vergleich
 des  Wasserpreisniveaus  gibt  es  keine  hinreichenden  Informationen,  da  reine
 Preisvergleiche  ohne  Berücksichtigung  von  Leistungsmerkmalen,  Subventionen
 und  sonstigen  Rahmenbedingungen  der  Wasserver-  und  Abwasserentsorgung
 nur begrenzt aussagefähig sind.

 3.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  Initiativbericht  des  Europäischen
 Parlaments  zu  den  neuen  Entwicklungen  im  öffentlichen  Auftragswesen
 (sogenannter Rühle-Bericht)?

 Die  Bundesregierung  hat  den  so  genannten  Rühle-Bericht  des  Europäischen  Par-
 laments  vom  18.  Mai  2010  mit  Interesse  zur  Kenntnis  genommen,  da  er  zu  einer
 Vielzahl  aktueller  vergaberechtlicher  Themen  Stellung  bezieht  (u.  a.  öffentlich-
 öffentliche  Zusammenarbeit,  Dienstleistungskonzessionen,  Evaluierung  der
 EU-Vergaberegeln,  umweltfreundliches  bzw.  sozial  verantwortliches  öffent-
 liches  Auftragswesen).  Zu  begrüßen  ist  neben  der  Themenbreite  auch  die  detail-
 lierte  Auseinandersetzung  mit  den  jüngeren  vergaberechtlichen  Entwicklungen,
 welche  die  aktuelle  Diskussion  auf  europäischer  wie  auch  nationaler  Ebene  be-
 reichert.

 4.  Wann  rechnet  die  Bundesregierung  mit  dem  Abschluss  der  seit  mehreren
 Jahren  laufenden  Folgenabschätzung  der  EU-Kommission  bezüglich  mög-
 licher  Regelungen  in  dem  Bereich  der  Dienstleistungskonzessionen,  und
 welches Ergebnis erwartet sie?

 Die  Europäische  Kommission  führt  derzeit  eine  offene  Online-Konsultation  zu
 einer  möglichen  Initiative  im  Bereich  Konzessionen  durch.  Die  Ergebnisse  die-
 ser  Befragung  sollen  in  die  Gesetzesfolgenabschätzung  einfließen,  mit  der  vor-
 aussichtlich  im  Herbst  bzw.  Winter  dieses  Jahres  zu  rechnen  ist.  Eine  Prognose
 zum Ausgang der kommissionsinternen Studien ist nicht möglich.

 5.  Welche  weiteren  Kenntnisse  besitzt  die  Bundesregierung  über  die  Inhalte
 der  laufenden  Folgenabschätzung  der  EU-Kommission,  und  wie  ist  ihre  ei-
 gene Position dazu?

 6.  Hat  die  Bundesregierung  die  Meinungen  von  Unternehmen,  Wirtschaftsver-
 bänden  und  kommunalen  Auftraggebern  zu  einem  möglichen  Rechtsakt  im
 Bereich der Konzessionen bereits eingeholt?

 Wenn ja, zu welchen Erkenntnissen ist die Bundesregierung gelangt?

 Wenn nein, ist eine solche Konsultation geplant?

 Wegen  des  Sachzusammenhangs  werden  die  Fragen  5  und  6  zusammen  beant-
 wortet.

 Die  Gesetzesfolgenabschätzung  setzt  sich  aus  verschiedenen  Studien  zusammen,
 die  von  der  Europäischen  Kommission  in  Auftrag  gegeben  bzw.  selbst  durch-
 geführt  wurden.  Ein  Ansatz  ist  die  in  der  Antwort  zu  Frage  4  erwähnte  offene
 Online-Konsultation.

 Die  Bundesregierung  erarbeitet  derzeit  eine  deutsche  Position  zu  einer  mög-
 lichen  EU-Initiative  im  Bereich  Dienstleistungskonzessionen,  um  sich  schon
 jetzt  in  den  beginnenden  Verhandlungsprozess  in  Brüssel  aktiv  einzubringen.  Sie
 hat  daher  im  Frühjahr  2010  die  Position  der  diversen  Marktteilnehmer  in
 Deutschland  eingeholt.  Eine  breit  angelegte  Umfrage  bei  Wirtschaftsverbänden
 und  auf  Seiten  der  Auftraggeber  hat  insbesondere  das  hohe  und  weiter  wach-
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sende  wirtschaftliche  Potenzial  von  Dienstleistungskonzessionen  verdeutlicht.
 Es  hat  sich  darüber  hinaus  gezeigt,  dass  eine  Vielzahl  von  Branchen  von  einer
 künftigen  Regelung  betroffen  sein  könnten  (Wasser-,  Abfallwirtschaft,  Infra-
 struktureinrichtungen,  Hafengewerbe,  öffentlicher  Personennahverkehr,  Ret-
 tungsdienstleistungen  etc.).  Eine  endgültige  deutsche  Position  wird  letztlich
 davon  abhängen,  welchen  konkreten  Vorschlag  die  Europäische  Kommission
 nach Auswertung ihrer Folgenabschätzung unterbreiten wird.

 7.  In  welcher  Form  wird  die  Bundesregierung  das  Parlament  an  der  Diskus-
 sion auf europäischer Ebene frühzeitig beteiligen?

 Die  Bundesregierung  wird  das  Parlament  entsprechend  den  gesetzlichen  Rege-
 lungen  für  die  Beteiligung  des  Deutschen  Bundestags  in  EU-Angelegenheiten
 frühzeitig  und  umfassend  über  EU-Vorhaben  im  Bereich  Dienstleistungskonzes-
 sionen informieren.

 8.  Welche  Position  vertritt  die  Bundesregierung  bezüglich  weiterer  Liberali-
 sierungen  des  Wassersektors  auf  europäischer  Ebene,  wie  zum  Beispiel  ei-
 ner Ausschreibungspflicht für Dienstleistungskonzessionen?

 9.  Welche  konkreten  Auswirkungen  für  die  Verbraucherinnen  und  Verbrau-
 cher  sind  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  für  den  Fall  einer  europa-
 weiten  Ausschreibungspflicht  von  Dienstleistungskonzessionen  im  Be-
 reich der Wasserwirtschaft zu erwarten?

 Wegen  des  Sachzusammenhangs  werden  die  Fragen  8  und  9  zusammen  beant-
 wortet.

 Nach  der  derzeitigen  europäischen  Rechtslage  besteht  bereits  eine  Transparenz-
 pflicht  bei  der  Vergabe  von  Dienstleistungskonzessionen,  die  auch  im  Wasser-
 sektor  gilt.  Inwieweit  klarstellende  oder  weitergehende  Regelungen  für  die  Was-
 serwirtschaft  auch  hinsichtlich  der  Auswirkungen  auf  die  Verbraucherinnen  und
 Verbraucher  erforderlich  sind,  wäre  nach  Vorlage  eines  Richtlinienentwurfs  um-
 fassend  zu  prüfen.  Zur  Entscheidungshoheit  der  Kommunen  wird  auf  die  Ant-
 wort zu Frage 12 verwiesen.

 10.  Welche  konkreten  Bedingungen  stellt  die  Bundesregierung  an  eine  mög-
 liche  Regelung  auf  dem  Gebiet  der  Dienstleistungskonzessionen,  wenn  die
 EU-Kommission  gegen  den  Willen  des  Europäischen  Parlaments  doch
 einen Vorschlag vorlegen sollte?

 Die  Forderungen  der  Bundesregierung  werden  von  der  konkreten  Ausgestaltung
 eines möglichen Vorschlags abhängen.

 11.  Wie  wird  die  Bundesregierung  darauf  hinwirken,  dass  die  vielfachen
 Kooperationen  von  Gebietskörperschaften  im  Bereich  der  Wasserversor-
 gung  und  - entsorgung  bei  einer  möglichen  europäischen  Regelung  im  Be-
 reich der interkommunalen Zusammenarbeit Berücksichtigung finden?

 Von  welchen  Ländern  erwartet  die  Bundesregierung  diesbezüglich  Unter-
 stützung?

 Die  Bundesregierung  begrüßt  die  durch  die  Entscheidung  des  Europäischen  Ge-
 richtshofs  (EuGH)  zur  Stadtreinigung  Hamburg  (Rs.  C-480/06)  auf  europäischer
 Ebene  angestoßene  Diskussion  zur  Frage  der  Anwendbarkeit  des  Vergaberechts
 bei  innerstaatlicher  Zusammenarbeit.  Für  Deutschland  als  föderal  organisiertem
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Bundesstaat  hat  diese  Thematik  ein  besonderes  Gewicht.  Ob  und  in  welcher
 Form  die  vom  EuGH  bei  der  innerstaatlichen  Zusammenarbeit  eröffneten  Spiel-
 räume  kodifiziert  werden  sollen,  kann  derzeit  noch  nicht  abschließend  beurteilt
 werden,  da  die  Diskussionen  auf  europäischer  Ebene  noch  andauern.  Gleiches
 gilt insoweit für die Position anderer Mitgliedstaaten.

 12.  Wird  sich  die  Bundesregierung  im  Bereich  der  europäischen  Initiativen  zu
 institutionalisierten  öffentlich-privaten  Partnerschaften,  Inhouse-Geschäf-
 ten,  Konzessionen  und  interkommunaler  Zusammenarbeit  explizit  dafür
 einsetzen,  dass  die  Entscheidungsfreiheit  der  Kommunen  grundsätzlich  er-
 halten  bleibt  und  die  Kommunen  weiter  selbst  entscheiden  können,  welche
 Aufträge sie durch Ausschreibung vergeben wollen?

 Die  Bundesregierung  ist  der  Auffassung,  dass  die  öffentliche  Hand  im  Rahmen
 ihrer  Organisationshoheit  selbst  zu  entscheiden  hat,  ob  sie  Aufgaben  selbst  erle-
 digt  oder  bei  ihrer  Wahrnehmung  Dritte  unter  Beachtung  des  Vergaberechts
 beteiligt.  Diese  Position  vertritt  die  Bundesregierung  auch  gegenüber  den  Euro-
 päischen Institutionen.

 13.  Wie  weit  ist  die  im  Bericht  der  Bundesregierung  zur  Modernisierungsstra-
 tegie  für  die  deutsche  Wasserwirtschaft  und  für  ein  stärkeres  internationa-
 les  Engagement  der  deutschen  Wasserwirtschaft  genannte  Lockerung  des
 Örtlichkeitsprinzips in den Ländern bisher umgesetzt?

 Die  Regelungen  zum  Örtlichkeitsprinzip  unterliegen  der  Kompetenz  der  Länder.
 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Informationen  zur  Umsetzung  einer  Locke-
 rung entsprechend der Modernisierungsstrategie vor.

 14.  Wie  wird  die  Bundesregierung  Sorge  für  die  Erfüllung  der  in  der  Wasser-
 rahmenrichtlinie beschriebenen Zielsetzung tragen?

 Es  ist  Aufgabe  der  für  den  Vollzug  zuständigen  Länder,  für  die  Erfüllung  der
 Zielsetzungen  der  Wasserrahmenrichtlinie  zu  sorgen.  Die  Bundesregierung  un-
 terstützt  die  Länder  bei  dieser  Aufgabe  u.  a.  durch  die  Schaffung  des  notwen-
 digen  Rechtsinstrumentariums  (z.  B.  Wasserhaushaltsgesetz)  und  durch  For-
 schungs-  und  Entwicklungsvorhaben.  Darüber  hinaus  ist  die  Bundesregierung
 für  die  notwendige  Koordinierung  in  den  internationalen  Flussgebietseinheiten
 zuständig  und  trägt  im  Rahmen  ihrer  Verantwortung  für  die  Bundeswasser-
 straßen zur Erfüllung der Zielsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie bei.
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 Kleine  Anfrage
 der  Abgeordneten  Manfred  Nink,  Garrelt  Duin,  Oliver  Kaczmarek,  Hubertus  Heil
 (Peine),  Doris  Barnett,  Klaus  Barthel,  Martin  Dörmann,  Petra  Ernstberger,
 Iris  Gleicke,  Peter  Friedrich,  Rolf  Hempelmann,  Ute  Kumpf,  Thomas  Oppermann,
 Wolfgang  Tiefensee,  Andrea  Wicklein,  Dr.  Frank-Walter  Steinmeier  und  der
 Fraktion  der  SPD

 Situation  der  deutschen  Wasserwirtschaft

 „Wasser  ist  keine  übliche  Handelsware,  sondern  ein  ererbtes  Gut,  das  geschützt,
 verteidigt  und  entsprechend  behandelt  werden  muss“,  heißt  es  in  der  Wasserrah-
 menrichtlinie  der  Europäischen  Union  (EU).  Trinkwasser  ist  kein  homogenes
 Gut  und  unser  wichtigstes  Lebensmittel.  Deshalb  sind  besondere  Qualitätsstan-
 dards  und  Kontrollverfahren  für  die  Bereitstellung  von  Trinkwasser  und  die  Ent-
 sorgung  des  Abwassers  von  großer  Notwendigkeit.

 Die  deutsche  Wasserwirtschaft  wird  diesen  Anforderungen  gerecht.  Sie  ist  leis-
 tungsstark  und  ein  Kern  der  öffentlichen  Daseinsvorsorge.  Die  Organisation  der
 Trinkwasserversorgung  obliegt  den  Kommunen.  Die  Gemeinden  treffen  die  stra-
 tegischen  Entscheidungen  über  Organisationsformen,  Beteiligungen  und  Koope-
 rationen.  Deutschland  besitzt  eine  pluralistische  Ver-  und  Entsorgungsstruktur.
 Preise,  Qualität,  Umweltauflagen  und  Wasserentnahmerechte  unterliegen  stren-
 ger  staatlicher  Kontrolle.  Alle  Kosten  sind  aufgrund  gesetzlicher  Vorgaben  durch
 die  Wasser-  und  Abwasserentgelte  gedeckt.  In  Deutschland  hat  das  Trinkwasser
 eine  hervorragende  Qualität.  Die  Europäische  Union  hat  durch  ihre  verbindliche
 Rechtssetzung  einen  erheblichen  Anteil  daran.  Die  Abwasserentsorgung  genügt
 fast  flächendeckend  dem  höchsten  EU-Reinigungsstandard.  Die  Wasserwirt-
 schaft  ist  zudem  einer  der  größten  Auftraggeber  für  die  Privatwirtschaft.  Etwa
 6  400  Unternehmen  und  Betriebe  der  Wasserversorgung  und  6  900  Unternehmen
 und  Betriebe  der  Abwasserbeseitigung  gibt  es  in  Deutschland.  Wasserversorger
 und  Abwasserentsorger  sind  überwiegend  als  kommunale  Eigenbetriebe  sowie
 Zweck-  und  Wasserverbände  organisiert.  Die  Beteiligung  privater  Unternehmen
 am  Wassermarkt  wird  zunehmend  über  Modelle  öffentlich-privater  Partner-
 schaften  und  über  Konzessionsmodelle  ermöglicht.  Laut  Branchenbild  der  deut-
 schen  Wasserwirtschaft  2008  (Statistik  des  Bundesverbandes  der  Energie-  und
 Wasserwirtschaft  e.  V.  auf  Grundlage  von  1  300  Unternehmen)  waren  1993  noch
 78  Prozent  der  Unternehmen  öffentlich-rechtlich  und  nur  22  Prozent  privatrecht-
 lich  organisiert.  Bis  2005  war  der  Anteil  öffentlich-rechtlicher  Organisationsfor-
 men  auf  58  Prozent  gesunken  und  der  Anteil  privatrechtlicher  auf  42  Prozent
 gestiegen.  Innerhalb  der  privatrechtlichen  Organisationsformen  dominieren  die
 gemischt-öffentlich-privatrechtlichen  Gesellschaften  mit  25  Prozent  der  öffent-
 lichen  Wasserversorgung  bezogen  auf  das  Wasseraufkommen.

 Da  die  Wasserwirtschaft  für  die  Volkswirtschaft  –  auch  europaweit  –  von  nicht
 unerheblicher  Bedeutung  ist,  zielt  die  EU  bereits  seit  Längerem  auf  eine  Öffnung
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des  Wassersektors  ab.  Die  Bundesrepublik  Deutschland  hat  sich  in  der  Vergan-
 genheit  für  eine  Modernisierung  statt  einer  Liberalisierung  der  Wasserwirtschaft
 ausgesprochen.  In  ihrer  Mitteilung  „Mobilisierung  privater  und  öffentlicher  In-
 vestitionen  zur  Förderung  der  Konjunktur  und  eines  langfristigen  Strukturwan-
 dels:  Ausbau  öffentlich-privater  Partnerschaften“  vom  19.  November  2009  hat
 die  EU-Kommission  nun  erneut  die  Erwägung  eines  gemeinschaftlichen  Rechts-
 akts  über  Konzessionen  in  Betracht  gezogen.  Die  EU-Kommission  hat  bereits
 eine  öffentliche  Online-Konsultation  gestartet  und  dort  explizit  die  Wasserwirt-
 schaft  als  Anwendungsbeispiel  für  den  Bereich  der  Dienstleistungskonzessionen
 erwähnt.  Die  EU-Kommission  möchte  einen  Binnenmarkt  für  Konzessionen
 schaffen  und  diesen  Markt  für  alle  Akteure  in  der  EU  öffnen.  Das  Konsultations-
 verfahren  endet  am  9.  Juli  2010.  Das  Europäische  Parlament  hat  sich  darüber
 hinaus  in  einem  Initiativbericht  zu  den  neuen  Entwicklungen  im  öffentlichen
 Auftragswesen  mit  dem  Thema  der  innerstaatlichen  Zusammenarbeit  und  der
 geplanten  Reform  der  EU-Vergaberegeln  befasst.

 Nach  derzeitiger  Rechtslage  sind  bei  der  Vergabe  von  Dienstleistungskonzessio-
 nen  nicht  die  Vergaberichtlinien  anzuwenden,  sondern  es  sind  nur  die  Prinzipien,
 die  das  EU-Primärrecht  für  einen  fairen  Wettbewerb  vorsieht,  einzuhalten.  Die
 Verbände  der  deutschen  Wasserwirtschaft  sehen  die  Gefahr,  dass  das  Ziel  der
 EU-Kommission  ein  Wassermarkt  sei,  bei  dem  die  Vergabe  von  Konzessionen
 und  Aufträgen  generell  europaweit  ausgeschrieben  werden  muss.  Sie  lehnen
 weitere  Regelungen  und  Liberalisierungen  wie  z.  B.  eine  verpflichtende  Aus-
 schreibung  von  Dienstleistungskonzessionen  ab.  Weiter  befürchten  die  Ver-
 bände,  dass  die  EU-Kommission  die  Wasserversorgung  selbst  dann  dem  europäi-
 schen  Wettbewerbsrecht  unterwerfen  könnte,  wenn  sie  von  kommunalen  Zweck-
 verbänden  ohne  jegliche  Beteiligung  Privater  sichergestellt  wird.  Deshalb  lehnen
 sie  auch  eine  mögliche  Anwendung  des  Vergaberechts  bei  interkommunaler
 Zusammenarbeit  ab.  Der  Versuch,  die  bestehenden  Regelungen  im  Bereich  der
 Daseinsvorsorge  –  und  somit  auch  im  Bereich  der  Wasserwirtschaft  –  an  das
 europäische  Vergaberecht  anzunähern,  könnte  vor  allem  die  kommunalen  Be-
 triebe  unter  großen  Druck  setzen  und  für  viele  im  schlimmsten  Fall  eine  existen-
 zielle  Bedrohung  darstellen.

 Die  Fraktion  der  SPD  sieht  diese  Entwicklung  mit  großer  Sorge.  Qualitative  Ver-
 sorgungssicherheit  und  das  Leitbild  nachhaltiger  Entwicklung  haben  für  die
 Mehrheit  der  Menschen  Vorrang.

 Wir  fragen  die  Bundesregierung:

 1.  Welche  volkswirtschaftliche  Bedeutung  misst  die  Bundesregierung  der
 Wasserwirtschaft  für  die  deutsche  Wirtschaft  bei,  und  wie  beurteilt  sie  diesen
 Wirtschaftszweig  vor  dem  Hintergrund  seines  Investitionsvolumens?

 2.  Wie  schätzt  die  Bundesregierung  die  Wasserqualität,  das  Wasserpreisniveau,
 die  Abwassergüte  und  insgesamt  die  Wettbewerbsfähigkeit  der  deutschen
 Wasserwirtschaft  im  europäischen  Vergleich  ein?

 3.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  Initiativbericht  des  Europäischen  Par-
 laments  zu  den  neuen  Entwicklungen  im  öffentlichen  Auftragswesen  (soge-
 nannter  Rühle-Bericht)?

 4.  Wann  rechnet  die  Bundesregierung  mit  dem  Abschluss  der  seit  mehreren  Jah-
 ren  laufenden  Folgenabschätzung  der  EU-Kommission  bezüglich  möglicher
 Regelungen  in  dem  Bereich  der  Dienstleistungskonzessionen,  und  welches
 Ergebnis  erwartet  sie?

 5.  Welche  weiteren  Kenntnisse  besitzt  die  Bundesregierung  über  die  Inhalte  der
 laufenden  Folgenabschätzung  der  EU-Kommission,  und  wie  ist  ihre  eigene
 Position  dazu?
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6.  Hat  die  Bundesregierung  die  Meinungen  von  Unternehmen,  Wirtschaftsver-
 bänden  und  kommunalen  Auftraggebern  zu  einem  möglichen  Rechtsakt  im
 Bereich  der  Konzessionen  bereits  eingeholt?

 Wenn  ja,  zu  welchen  Erkenntnissen  ist  die  Bundesregierung  gelangt?

 Wenn  nein,  ist  eine  solche  Konsultation  geplant?

 7.  In  welcher  Form  wird  die  Bundesregierung  das  Parlament  an  der  Diskussion
 auf  europäischer  Ebene  frühzeitig  beteiligen?

 8.  Welche  Position  vertritt  die  Bundesregierung  bezüglich  weiterer  Liberalisie-
 rungen  des  Wassersektors  auf  europäischer  Ebene,  wie  zum  Beispiel  einer
 Ausschreibungspflicht  für  Dienstleistungskonzessionen?

 9.  Welche  konkreten  Auswirkungen  für  die  Verbraucherinnen  und  Verbraucher
 sind  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  für  den  Fall  einer  europaweiten
 Ausschreibungspflicht  von  Dienstleistungskonzessionen  im  Bereich  der
 Wasserwirtschaft  zu  erwarten?

 10.  Welche  konkreten  Bedingungen  stellt  die  Bundesregierung  an  eine  mögliche
 Regelung  auf  dem  Gebiet  der  Dienstleistungskonzessionen,  wenn  die  EU-
 Kommission  gegen  den  Willen  des  Europäischen  Parlaments  doch  einen
 Vorschlag  vorlegen  sollte?

 11.  Wie  wird  die  Bundesregierung  darauf  hinwirken,  dass  die  vielfachen  Koope-
 rationen  von  Gebietskörperschaften  im  Bereich  der  Wasserversorgung  und
 - entsorgung  bei  einer  möglichen  europäischen  Regelung  im  Bereich  der  in-
 terkommunalen  Zusammenarbeit  Berücksichtigung  finden?

 Von  welchen  Ländern  erwartet  die  Bundesregierung  diesbezüglich  Unter-
 stützung?

 12.  Wird  sich  die  Bundesregierung  im  Bereich  der  europäischen  Initiativen  zu
 institutionalisierten  öffentlich-privaten  Partnerschaften,  Inhouse-Geschäf-
 ten,  Konzessionen  und  interkommunaler  Zusammenarbeit  explizit  dafür  ein-
 setzen,  dass  die  Entscheidungsfreiheit  der  Kommunen  grundsätzlich  erhal-
 ten  bleibt  und  die  Kommunen  weiter  selbst  entscheiden  können,  welche  Auf-
 träge  sie  durch  Ausschreibung  vergeben  wollen?

 13.  Wie  weit  ist  die  im  Bericht  der  Bundesregierung  zur  Modernisierungsstrate-
 gie  für  die  deutsche  Wasserwirtschaft  und  für  ein  stärkeres  internationales
 Engagement  der  deutschen  Wasserwirtschaft  genannte  Lockerung  des  Ört-
 lichkeitsprinzips  in  den  Ländern  bisher  umgesetzt?

 14.  Wie  wird  die  Bundesregierung  Sorge  für  die  Erfüllung  der  in  der  Wasser-
 rahmenrichtlinie  beschriebenen  Zielsetzung  tragen?

 Berlin,  den  7.  Juli  2010

 Dr.  Frank-Walter  Steinmeier  und  Fraktion
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